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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund dieses Leitfadens 

Eine Reihe von Banken in Mitgliedstaaten im gesamten Euro-Währungsgebiet haben 
gegenwärtig hohe Bestände an notleidenden Krediten (Non-performing Loans – 
NPL), wie aus Abbildung 1 ersichtlich. 

Die Einschätzung, dass hohe NPL-Bestände letztendlich negative Auswirkungen auf 
die Kreditvergabe der Banken an die Wirtschaft1 haben, da die betroffenen Banken 
mit Bilanz-, Rentabilitäts- und Kapitalproblemen konfrontiert sind, stößt auf breiten 
Konsens. 

Abbildung 1 
Entwicklung der Texas Ratio und der Quote wertgeminderter Kredite im Euroraum 

Quoten wertgeminderter Kredite bei bedeutenden 
Bankengruppen im Euroraum 
 
 
(2007-2015; prozentualer Anteil der Kredite; Medianwerte) 

 

Quelle: SNL Financial. 
Anmerkungen: Auf der Basis öffentlich verfügbarer Daten zu einer Stichprobe von 
55 bedeutenden Bankengruppen. Zu den von der Finanzkrise am stärksten betroffenen 
Ländern gehören Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Slowenien, Spanien und 
Zypern. 

Sowohl aus mikro- als auch aus makroprudenzieller Sicht wirkt sich ein planmäßiger 
und nachhaltiger Abbau notleidender Kredite in den Bankbilanzen positiv auf die 
Wirtschaft aus. Gleichzeitig ist unbestritten, dass eine konjunkturelle Erholung 
ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Lösung der NPL-Problematik ist. 

                                                                      
1  Siehe EZB-Forschungsarbeiten und andere internationale Research-Publikationen z. B. das 

Diskussionspapier des Internationalen Währungsfonds (IWF) „Strategy for Resolving Europe’s Problem 
Loans“ 
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Anmerkungen: Auf der Basis öffentlich verfügbarer Daten zu einer Stichprobe 
bedeutender Bankengruppen. Die von der Finanzkrise am stärksten betroffenen Länder 
sind Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Slowenien, Spanien und Zypern. 
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Die Auseinandersetzung mit dem Thema Aktivaqualität ist eine der Hauptprioritäten 
für die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit der 2014 
durchgeführten umfassenden Bewertung, die auf zwei wichtigen Säulen – einer 
Asset Quality Review (Prüfung der Aktivaqualität) und einem Stresstest – basierte, 
begann die EZB, ihr Augenmerk verstärkt darauf zu richten. Im Anschluss an die 
umfassende Bewertung hat die Bankenaufsicht der EZB ihre Aufsichtstätigkeit in 
Bezug auf NPL weiter verstärkt. Im Rahmen der laufenden Aufsichtstätigkeit stellten 
die gemeinsamen Aufsichtsteams (Joint Supervisory Teams – JSTs) fest, dass die 
Banken bei der Identifizierung, Bemessung, Verwaltung und Abschreibung von NPL 
unterschiedliche Ansätze verfolgen. In diesem Zusammenhang wurde im Juli 2015 
eine hochrangige (mit Mitarbeitern der EZB sowie nationaler zuständiger Behörden 
besetzte) Arbeitsgruppe zu notleidenden Krediten vom Aufsichtsgremium der EZB 
mit der Entwicklung eines einheitlichen aufsichtlichen Ansatzes für NPL beauftragt. 

Darüber hinaus hat die EZB-Bankenaufsicht in ihren Aufsichtsprioritäten das 
Kreditrisiko und die erhöhten Bestände an notleidenden Krediten als Hauptrisiken für 
Banken im Euroraum hervorgehoben. 

Dank der Arbeit der hochrangigen Arbeitsgruppe hat die EZB-Bankenaufsicht eine 
Reihe von Best Practices ermittelt, deren Darlegung in diesem Leitfaden sie als 
hilfreich erachtet. Diese Praktiken sollen fortan die aufsichtlichen Erwartungen der 
EZB-Bankenaufsicht darstellen. 

Dieser Leitfaden enthält vorwiegend qualitative Elemente. Er soll künftig auf der 
Grundlage einer fortlaufenden Beobachtung der Entwicklungen im Bereich NPL 
erweitert werden. Als nächsten Schritt in diesem Zusammenhang beabsichtigt die 
EZB, ein stärkeres Augenmerk auf die zeitnahe Erfassung von Wertberichtigungen 
und Abschreibungen zu legen. 

Zweifellos wird die Auseinandersetzung mit notleidenden Krediten einige Zeit in 
Anspruch nehmen und eine mittelfristige Zielsetzung erfordern. Die 
herausgearbeiteten Grundsätze dienen aber auch als Grundgerüst für die 
aufsichtliche Beurteilung von Banken in diesem spezifischen Bereich. Hinsichtlich 
der Umsetzung des vorliegenden Leitfadens werden die JSTs im Rahmen ihrer 
laufenden Aufsichtstätigkeit mit den Banken in einen Dialog treten. Es wird erwartet, 
dass die Banken den Leitfaden nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und 
mit der gebotenen Dringlichkeit anwenden, je nachdem, wie groß und gravierend 
ihre NPL-Problematik ist. 

1.2 Anwendbarkeit des Leitfadens 

Der vorliegende Leitfaden richtet sich an Kreditinstitute im Sinne von Artikel 4 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR)2, nachfolgend als „Banken“ 
bezeichnet. Er gilt für alle bedeutenden Institute, die im Rahmen des Einheitlichen 
                                                                      
2  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=celex:32013R0575
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Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM) direkt von der EZB 
beaufsichtigt werden, einschließlich deren ausländische Tochterunternehmen. Es 
gelten indes die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Wesentlichkeit. Daher 
dürften bestimmte Teile dieses Dokuments, nämlich die Kapitel 2 und 3 zu Strategie, 
Governance und Ablauforganisation in Bezug auf NPL, für Banken mit einem hohen 
Bestand an notleidenden Krediten („Banken mit hohem NPL-Bestand“), die sich mit 
dieser außerordentlichen Situation auseinandersetzen müssen, von größerer 
Bedeutung sein. Dessen ungeachtet könnten es auch bedeutende Institute mit 
einem vergleichsweise niedrigen Gesamtbestand an NPL als hilfreich erachten, 
bestimmte Teile dieser Kapitel anzuwenden, beispielsweise auf Portfolios mit hohem 
NPL-Anteil. Die Kapitel 4, 5, 6 und 7 sind für alle bedeutenden Institute als 
anwendbar zu erachten. 

Für die Zwecke des vorliegenden Leitfadens verwendet die Bankenaufsicht der EZB 
folgende Definition: Banken mit hohem NPL-Bestand sind solche, deren NPL-
Bestand deutlich über dem EU-Durchschnitt liegt.3 Diese Definition ist jedoch stark 
vereinfacht. Für Banken, die nicht darunter fallen, kann es unter Umständen 
dennoch von Vorteil sein, den Inhalt des Leitfadens auf eigene Initiative oder auf 
Verlangen der Aufsichtsbehörden vollumfänglich anzuwenden, insbesondere bei 
erheblichen NPL-Zuflüssen, einem hohen Umfang an Forbearance-Maßnahmen 
oder an in Besitz genommenen Vermögenswerten, geringer Deckung durch 
Risikovorsorge oder einer erhöhten Texas Ratio4. 

Der NPL-Leitfaden ist derzeit nicht verbindlich. Allerdings sollten Banken auf 
Verlangen der Aufsichtsbehörden bei Abweichungen eine nachvollziehbare 
Erklärung und eine fundierte Begründung abgeben. Der vorliegende Leitfaden wird 
im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) des 
SSM berücksichtigt, und die Nichteinhaltung seiner Bestimmungen kann zu 
aufsichtlichen Maßnahmen führen. 

Der vorliegende Leitfaden soll geltende regulatorische Anforderungen, 
Rechnungslegungsvorschriften oder Vorgaben bestehender EU-Verordnungen oder 
-Richtlinien sowie deren nationale Umsetzungsinstrumente oder Pendants oder die 
von der EBA herausgegebenen Leitlinien nicht ersetzen. Vielmehr stellt er ein 
aufsichtliches Instrument dar, das die Erwartungen der Aufsichtsinstanzen an die 
Erfassung, Verwaltung, Bewertung und Abschreibung von NPL in Bereichen 
verdeutlichen soll, die in den bestehenden Verordnungen, Richt- oder Leitlinien nicht 
oder nicht spezifisch genug geregelt sind. Sofern es verbindliche Rechtsvorschriften, 
Rechnungslegungsgrundsätze oder nationale Regelungen zum selben Sachverhalt 
gibt, sollten Banken diese befolgen. Es wird zudem erwartet, dass Banken bereits 
bestehende Abweichungen zwischen regulatorischer Sicht und 

                                                                      
3  Eine geeignete Bezugsgröße zur Bestimmung der durchschnittlichen NPL-Quoten in der EU ist das 

vierteljährlich veröffentlichte Risk Dashboard der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (European 
Banking Autority – EBA). 

4  Die Definitionen unterschiedlicher Begriffe, die im vorliegenden Leitfaden verwendet werden, sind dem 
Glossar in Anhang 1 zu entnehmen. 

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard
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Rechnungslegungsperspektive nicht vergrößern, sondern eher – soweit möglich – 
bei erheblichen Unterschieden auf eine zeitnahe Angleichung hinwirken. 

Der vorliegende Leitfaden soll am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft treten. 
Bedeutende Institute können indes festgestellte Lücken zu einem späteren Zeitpunkt 
schließen und sollten hierfür mit den jeweiligen JSTs geeignete Maßnahmenpläne 
mit Umsetzungsfristen vereinbaren. Um Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten, sollten die erwarteten erweiterten Offenlegungspflichten zu NPL ab 
Ende 2018 gelten. 

1.3 Anwendungsbereich dieses Leitfadens 

Im vorliegenden Leitfaden wird in der Regel die Abkürzung „NPL“ verwendet. Streng 
genommen bezieht sich der Leitfaden aber auf sämtliche notleidenden 
Risikopositionen (Non-performing Exposures – NPE) gemäß EBA-Definition5 und auf 
in Besitz genommene Vermögenswerte (Foreclosed Assets). Außerdem geht er auf 
nicht notleidende Risikopositionen ein, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, dass 
diese in Zukunft notleidend werden, wie etwa Risikopositionen, die auf einer 
Watchlist stehen sowie nicht notleidende gestundete Risikopositionen (Performing 
Forborne Exposures). Die Abkürzungen „NPL“ und „NPE“ werden im vorliegenden 
Leitfaden synonym verwendet. 

1.4 Aufbau 

Der Aufbau dieses Leitfadens orientiert sich am zeitlichen Ablauf der NPL-
Steuerung. Zu Beginn werden in Kapitel 2 die aufsichtlichen Erwartungen zu NPL-
Strategien erörtert, die in engem Zusammenhang mit den in Kapitel 3 behandelten 
Themen Governance und Ablauforganisation für NPL stehen. Im Anschluss daran 
werden in den Kapiteln 4 und 5 wichtige Aspekte zu Forbearance-Maßnahmen bzw. 
zur bilanziellen Erfassung von NPL skizziert. In Kapitel 6 geht es um qualitative 
Leitlinien zu Wertberichtigungen und Abschreibungen, während die Bewertung von 
Sicherheiten in Kapitel 7 behandelt wird. 

                                                                      
5  Weitere Einzelheiten finden sich in Kapitel 5. 
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2 NPL-Strategie 

2.1 Zweck und Übersicht 

Mithilfe einer NPL-Strategie werden strategische Ziele für den termingebundenen 
Abbau von NPL über einen realistischen aber hinreichend ehrgeizigen Zeithorizont 
für Banken mit hohem NPL-Bestand festgelegt (NPL-Abbauziele). In dieser Strategie 
sollten der Ansatz und die Zielsetzung der Bank für eine effektive Steuerung (d. h. 
Maximierung von Erlösen) und letztlich den Abbau von NPL-Beständen für jedes 
relevante Portfolio klar, glaubwürdig und plausibel dargelegt werden. 

Folgende Schritte werden als zentrale Bausteine für die Entwicklung und Umsetzung 
einer NPL-Strategie betrachtet: 

1. Beurteilung des operativen Geschäftsumfelds, einschließlich interner NPL-
Kapazitäten, externer Bedingungen, die Einfluss auf die Abwicklung von NPL 
haben, sowie Auswirkungen auf die Kapitalausstattung (siehe Abschnitt 2.2), 

2. Entwicklung der NPL-Strategie, einschließlich der Ziele für die Entwicklung 
operativer Kapazitäten (qualitativ) und des prognostizierten kurz-, mittel- und 
langfristigen NPL-Abbaus (quantitativ) (siehe Abschnitt 2.3), 

3. Umsetzung des Implementierungsplans, einschließlich erforderlicher 
Veränderungen der Aufbauorganisation der Bank (siehe Abschnitt 2.4), 

4. vollständige Einbindung der NPL-Strategie in die Managementprozesse der 
Bank, auch einschließlich einer regelmäßigen Überprüfung und einer 
unabhängigen Überwachung (siehe Abschnitt 2.5). 

Die Governance-Aspekte in Bezug auf die NPL-Strategie werden im Wesentlichen in 
Kapitel 3 behandelt. 

2.2 Beurteilung des operativen Umfelds 

Für die Entwicklung einer ehrgeizigen aber dennoch realistischen NPL-Strategie ist 
es von grundlegender Bedeutung, den internen und externen Gesamtkontext des 
operativen Umfelds zu verstehen. 

Der erste Schritt bei der Festlegung und Durchführung einer geeigneten NPL-
Strategie besteht für die Bank in der Beurteilung folgender Elemente: 

1. interne Kapazitäten zur effektiven Steuerung, d. h. Maximierung von Erlösen, 
und zum NPL-Abbau in einem festgelegten Zeitraum, 

2. externe Bedingungen und operatives Umfeld, 

3. Eigenkapitalauswirkungen der NPL-Strategie. 
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2.2.1 Interne Kapazitäten/Selbsteinschätzung 

Es gibt eine Reihe wichtiger interner Aspekte, die sich auf den Bedarf und die 
Fähigkeit einer Bank zur Optimierung ihrer Steuerung von NPL und (gegebenenfalls) 
in Besitz genommenen Vermögenswerten – und somit auch auf deren Abbau – 
auswirken. Um den Ernst der Lage zu beurteilen und festzulegen, welche 
Gegenmaßnahmen intern zu ergreifen sind, sollte eine sorgfältige und realistische 
Selbsteinschätzung vorgenommen werden. 

Die folgenden Aspekte sollten von der Bank vollumfänglich erfasst und untersucht 
werden: 

• Ausmaß und Ursachen des NPL-Problems: 

• Größe und Entwicklung ihrer NPL-Portfolios in angemessen detaillierter 
Form, was eine geeignete Portfoliosegmentierung erfordert, wie in Kapitel 
3 beschrieben, 

• Ursachen für NPL-Zuflüsse und -Abflüsse, gegebenenfalls nach Portfolio, 

• sonstige potenzielle Korrelationen und Kausalzusammenhänge. 

• Ergebnisse von Maßnahmen, die in der Vergangenheit zu NPL ergriffen 
wurden: 

• Art und Wesen der umgesetzten Maßnahmen, einschließlich Forbearance-
Maßnahmen, 

• Erfolg der umgesetzten Maßnahmen und diesbezügliche Katalysatoren, 
einschließlich Wirksamkeit von Forbearance-Maßnahmen. 

• Operative Kapazitäten (Prozesse, Instrumente, Datenqualität, 
IT/Automatisierung, Mitarbeiter/Fachkompetenz, Entscheidungsfindung, interne 
Leitlinien und andere Bereiche, die für die Umsetzung der Strategie relevant 
sind) für die verschiedenen Prozessschritte, unter anderem: 

• frühzeitige Warnung vor und Erkennung/Erfassung von NPL, 

• Forbearance, 

• Risikovorsorge, 

• Bewertung von Sicherheiten, 

• Mahnwesen/Gerichtsverfahren/Inbesitznahme von Vermögenswerten, 

• Verwaltung von in Besitz genommenen Vermögenswerten (sofern 
relevant), 

• Berichterstattung über und Überwachung von NPL und Wirksamkeit von 
NPL-Abwicklungslösungen. 
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Für jeden Prozessschritt, einschließlich der vorstehend aufgeführten, sollten Banken 
eine eingehende Selbsteinschätzung vornehmen, um Stärken, bedeutsame Lücken 
sowie Bereiche zu ermitteln, in denen Verbesserungen erforderlich sind, um die 
NPL-Abbauziele zu erreichen. Der anschließende interne Bericht sollte dem 
Leitungsorgan und den Aufsichtsteams vorgelegt werden. 

Hinsichtlich der relevanten Aspekte sollten Banken die Selbsteinschätzung 
mindestens jährlich wiederholen oder aktualisieren und außerdem, wenn nötig, 
regelmäßig die Einschätzung unabhängiger Experten einholen. 

2.2.2 Externe Bedingungen und operatives Umfeld 

Für die Entwicklung einer NPL-Strategie und die Festlegung von NPL-Abbauzielen 
ist das Verständnis des aktuellen und möglicherweise künftigen externen 
Geschäftsumfelds von grundlegender Bedeutung. Banken sollten die damit 
zusammenhängenden Entwicklungen genau beobachten und ihre NPL-Strategien 
gegebenenfalls anpassen. Die folgenden externen Faktoren sollten Banken bei der 
Festlegung ihrer Strategie in Betracht ziehen. Die Aufzählung gilt dabei nicht als 
abschließend, da in einzelnen Ländern oder unter bestimmten Umständen andere 
Faktoren von Bedeutung sein können. 

Gesamtwirtschaftliche Bedingungen 

Die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen spielen bei der Festlegung der NPL-
Strategie eine entscheidende Rolle und sollten am besten dynamisch berücksichtigt 
werden. Dies gilt auch für die Dynamik des Immobilienmarkts6 und seiner jeweils 
relevanten Teilsegmente. Bei Banken, deren NPL-Portfolios bestimmte 
Sektorkonzentrationen aufweisen (z. B. Schifffahrt oder Landwirtschaft), sollte eine 
eingehende und fortwährende Analyse der Dynamik des jeweiligen Sektors 
durchgeführt werden, um diese in die Strategie einfließen zu lassen. 

Das von NPL ausgehende Risiko kann reduziert werden, und dies sollte auch unter 
weniger günstigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen das Ziel sein.7 

Markterwartungen 

Eine Prüfung der Erwartungen externer Beteiligter (u. a. Ratingagenturen, 
Marktanalysten, Research-Experten und Kunden) zu akzeptablen NPL-Beständen 
und der entsprechenden Risikodeckung hilft dabei, festzulegen, wie stark und wie 
rasch Banken mit hohen NPL-Beständen ihre Portfolios reduzieren sollten. Diese 

                                                                      
6  Es sei denn, durch Immobilien besicherte Risikopositionen sind innerhalb der NPL-Portfolios nicht 

relevant. 
7  Im Verlauf dieses Kapitels wird ein Beispiel für das von griechischen bedeutenden Instituten 

angewandte Ziel-Rahmenkonzept angeführt. 
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Beteiligten verwenden häufig nationale oder internationale Benchmarks oder 
vergleichende Analysen. 

NPL-Nachfrage der Anleger 

Anhand der Entwicklungsrichtung und Dynamik des inländischen und internationalen 
NPL-Marktes bei Portfolioverkäufen können Banken fundierte strategische 
Entscheidungen in Bezug darauf treffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit und zu 
welchen Preisen sich Portfolios veräußern lassen. Letztendlich bestimmen Anleger 
den Preis jedoch auf Einzelfallbasis, und einer der entscheidenden Faktoren ist 
dabei die Qualität der Dokumentation und der Daten zu Risikopositionen, die Banken 
für ihre NPL-Portfolios bereitstellen können. 

NPL-Servicing 

Ein weiterer Faktor, der die NPL-Strategie beeinflussen könnte, ist der Reifegrad der 
NPL-Servicing-Branche. Spezialisierte Dienstleister können die Verwaltungs- und 
Abwicklungskosten für NPL erheblich verringern. Jedoch müssen solche 
Dienstleistungsvereinbarungen von der Bank gewissenhaft gesteuert und 
gehandhabt werden. 

Regulatorischer, rechtlicher und justizieller Rahmen 

Die auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene vorgegebenen 
regulatorischen, rechtlichen und justiziellen Rahmenbedingungen wirken sich auf die 
NPL-Strategien der Banken und deren Fähigkeit aus, NPL-Bestände abzubauen. So 
haben beispielsweise rechtliche oder justizielle Hindernisse bei der Vollstreckung in 
Sicherheiten Einfluss darauf, inwieweit eine Bank in der Lage ist, Gerichtsverfahren 
gegen Kreditnehmer anzustrengen oder Vermögenswerte zur Schuldentilgung zu 
erhalten. Außerdem wirken sie sich auf die Kosten für die Sicherheitenverwertung im 
Rahmen der Schätzungen zu den Wertberichtigungen für Kreditrisiken aus. Daher 
sollten Banken mit den Besonderheiten von Gerichtsverfahren zur Abwicklung von 
NPL gut vertraut sein. Dies gilt sowohl für verschiedene Klassen von 
Vermögenswerten als auch für die verschiedenen Rechtsordnungen, in denen sie 
tätig sind und über hohe NPL-Bestände verfügen. Insbesondere sollten sie folgende 
Aspekte beurteilen: die durchschnittliche Dauer solcher Verfahren und ihr 
durchschnittlicher finanzieller Erfolg, den Rang verschiedener Arten von 
Risikopositionen und die Auswirkungen auf das Ergebnis (z. B. bei besicherten und 
unbesicherten Risikopositionen), den Einfluss von Art und Rang der Sicherheiten 
und Garantien auf das Ergebnis (z. B. bei zweit- und drittrangigen Pfandrechten und 
persönlichen Garantien), die Auswirkungen von Verbraucherschutzfragen auf 
gerichtliche Entscheidungen (insbesondere bei grundpfandrechtlich besicherten 
Risikopositionen im Retailgeschäft) und die mit Gerichtsverfahren verbundenen 
durchschnittlichen Gesamtkosten. Darüber hinaus sollte auch das gesetzliche 
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Verbraucherschutzumfeld berücksichtigt werden, da es bei der Kommunikation und 
Interaktion mit Kunden ebenfalls eine Rolle spielt. 

Steuerliche Auswirkungen 

Nationale steuerliche Auswirkungen von Wertberichtigungen und Abschreibungen 
auf NPL haben ebenfalls einen Einfluss auf NPL-Strategien. 

2.2.3 Eigenkapitalauswirkungen der NPL-Strategie 

Die Kapitalausstattung und ihre prognostizierte Entwicklung sind wichtige Parameter 
bei der Ermittlung des Umfangs der NPL-Abbaumaßnahmen, die Banken zur 
Verfügung stehen. Banken sollten in der Lage sein, die Eigenkapitalauswirkungen 
der unterschiedlichen Elemente ihrer NPL-Strategie in Modellen dynamisch 
abzubilden, idealerweise in verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien. Diese 
Auswirkungen sollten auch in Verbindung mit dem Rahmen für die Risikobereitschaft 
(Risk Appetite Framework – RAF) und dem Verfahren zur Beurteilung der 
Angemessenheit des internen Kapitals (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process – ICAAP) betrachtet werden. 

Bei dünnen Kapitalpuffern und geringer Rentabilität sollten Banken mit hohen NPL-
Beständen geeignete Maßnahmen in ihre Kapitalplanung aufnehmen, mit denen sie 
ihre Bilanzen dauerhaft um NPL bereinigen können. 

2.3 Entwicklung der NPL-Strategie 

Die NPL-Strategie sollte wenigstens termingebundene quantitative NPL-Ziele 
enthalten, die durch einen entsprechenden, umfassenden Implementierungsplan 
ergänzt werden. Sie sollte auf einer Selbsteinschätzung sowie einer Analyse der 
Umsetzungsoptionen basieren. Die NPL-Strategie, einschließlich 
Implementierungsplan, sollte vom Leitungsorgan genehmigt und mindestens jährlich 
überprüft werden. 

2.3.1 Umsetzungsoptionen 

Ausgehend von der vorstehend beschriebenen Selbsteinschätzung sollten Banken 
das Spektrum verfügbarer Umsetzungsoptionen für ihre NPL-Strategie sowie die 
jeweiligen finanziellen Auswirkungen überprüfen. Hier einige Beispiele für 
Umsetzungsoptionen, die sich nicht gegenseitig ausschließen: 

• Hold-/Forbearance-Strategie: Eine Hold-Strategie ist eng verbunden mit 
Kompetenz in den Bereichen Geschäftsmodell, Forbearance und 
Kreditnehmerbeurteilung sowie mit operativen Ressourcen für die NPL-
Steuerung, der Auslagerung des Servicing und mit Abschreibungsrichtlinien. 
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• Aktiver Portfolioabbau: Dieser kann entweder durch Verkäufe und/oder durch 
Abschreibung von wertberichtigten NPL-Risikopositionen, die als uneinbringlich 
erachtet werden, erzielt werden. Diese Option steht in engem Zusammenhang 
mit der Angemessenheit der Wertberichtigungen sowie mit der 
Sicherheitenbewertung, der Qualität der Daten zu Risikopositionen und der 
Nachfrage der Anleger nach NPL. 

• Änderung der Art der Risikopositionen: Hierzu zählen die Inbesitznahme, die 
Umwandlung von Verbindlichkeiten in eine Eigenkapitalbeteiligung oder in 
Vermögenswerte (Debt-Equity- oder Debt-Asset-Swap) oder der Austausch von 
Sicherheiten. 

• Rechtliche Optionen: Hierzu zählen Insolvenzverfahren oder außergerichtliche 
Lösungen. 

Banken sollten gewährleisten, dass ihre NPL-Strategie nicht nur eine einzelne 
strategische Option umfasst, sondern vielmehr Kombinationen von 
Strategien/Optionen, um ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele bestmöglich zu 
erreichen und zu eruieren, welche Optionen für verschiedene Portfolios oder 
Segmente (siehe Abschnitt 3.3.2 zur Portfoliosegmentierung) sowie unter anderen 
Bedingungen vorteilhaft sind. 

Weiterhin sollten Banken mittel- und langfristige Strategieoptionen zum NPL-Abbau 
identifizieren, die unter Umständen nicht sofort zu erreichen sind, z. B. könnte eine 
schwache NPL-Nachfrage der Anleger mittel- bis langfristig anziehen. Im 
Implementierungsplan müssten solche Veränderungen gegebenenfalls antizipiert 
werden, z. B. die Notwendigkeit zur Verbesserung der Datenqualität von NPL-
Risikopositionen, um für künftige Transaktionen mit Anlegern gerüstet zu sein. 

Gelangen Banken zu der Einschätzung, dass die oben aufgeführten 
Umsetzungsoptionen mittel- bis langfristig nicht zu einem effizienten NPL-Abbau in 
bestimmten Portfolios, Segmenten oder bei einzelnen Risikopositionen führen, so 
sollte dies in angemessenen und zeitnahen Wertberichtigungen deutlich zum 
Ausdruck kommen. Gelten Kredite als uneinbringlich, so sollten sie zeitnah 
abgeschrieben werden. 

Letztendlich können auch die Übertragung von NPL-Risiken und 
Verbriefungstransaktionen den Banken Vorteile hinsichtlich Refinanzierung, 
Liquiditätsmanagement, Spezialisierung und Effizienz verschaffen. In der Regel 
handelt es sich dabei jedoch um komplexe Prozesse, bei deren Durchführung 
Sorgfalt geboten ist. Von Instituten, die solche Transaktionen in Betracht ziehen, 
wird daher erwartet, dass sie eine gründliche Risikoanalyse vornehmen und über 
angemessene Risikokontrollverfahren verfügen8 (weitere Einzelheiten sind Anhang 8 
zu entnehmen). 

                                                                      
8  Wie für Verbriefungen gemäß Artikel 82 Absatz 1 CRD gefordert. 
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2.3.2 Ziele 

Bevor Banken ihre kurz- bis mittelfristigen Ziele festlegen, sollten sie eine klare 
Vorstellung davon entwickeln, welche NPL-Bestände, sowohl insgesamt als auch auf 
Portfolio-Basis, langfristig vertretbar sind. Zweifellos besteht große Unsicherheit 
darüber, welcher Zeitrahmen zur Erreichung dieser langfristigen Ziele erforderlich ist. 
Die Daten sind jedoch ein wichtiger Inputfaktor für die Festsetzung angemessener 
kurz- und mittelfristiger Ziele. Banken, die in einem angespannten 
gesamtwirtschaftlichen Umfeld agieren, sollten zudem erwägen, internationale oder 
historische Vergleichsgrößen heranzuziehen, um „vertretbare“ langfristige NPL-
Bestände festzulegen.9 

Banken mit hohen NPL-Beständen sollten zumindest klar definierte quantitative Ziele 
in ihre NPL-Strategie aufnehmen (gegebenenfalls einschließlich in Besitz 
genommener Vermögenswerte), die vom Leitungsorgan genehmigt werden sollten. 
Die Kombination dieser Ziele sollte, zumindest mittelfristig, zu einem konkreten NPL-
Abbau (vor und nach Wertberichtigungen) führen. Obgleich Erwartungen hinsichtlich 
der Veränderungen von gesamtwirtschaftlichen Bedingungen bei der Bestimmung 
von Zielwerten eine Rolle spielen können (sofern diese auf soliden externen 
Prognosen basieren), sollten sie nicht der einzige bestimmende Aspekt für die 
gesteckten NPL-Abbauziele sein. 

Bei der Festlegung von Zielwerten sollte zumindest nach den folgenden 
Dimensionen unterschieden werden: 

• nach Zeithorizonten, d. h. kurzfristig (ungefähr 1 Jahr), mittelfristig (ungefähr 
3 Jahre) und gegebenenfalls langfristig, 

• nach Hauptportfolios (z. B. Retailgeschäft – grundpfandrechtlich gesicherte 
Kredite – Retailgeschäft Verbraucher – Retailgeschäft Kleinbetriebe und 
Freiberufler, KMU, Unternehmen, Gewerbeimmobilien), 

• nach der für den Abbau gewählten Umsetzungsoption, z. B. Barerlöse aus der 
Hold-Strategie, Inbesitznahme von Sicherheiten, Erlöse aus Gerichtsverfahren, 
Einnahmen aus NPL-Verkäufen oder Abschreibungen. 

Bei Banken mit hohen NPL-Beständen sollten die NPL-Ziele wenigstens den 
beabsichtigten absoluten oder prozentualen NPL-Abbau umfassen, sowohl vor als 
auch nach Wertberichtigung und nicht nur insgesamt, sondern auch für die 
wichtigsten NPL-Portfolios. Sofern in Besitz genommene Vermögenswerte eine 
wesentliche Rolle spielen10, sollte eine speziell hierauf ausgerichtete Strategie 
definiert werden, oder zumindest sollten Abbauziele für die in Besitz genommenen 
Vermögenswerte in die NPL-Strategie aufgenommen werden. Zwar kann ein NPE-
Abbau kurzfristig zu einem Anstieg bei in Besitz genommenen Vermögenswerten 
führen, solange diese Vermögenswerte noch nicht verkauft wurden. Dieser 
                                                                      
9  Für kurz- bis mittelfristige Ziele sind internationale Vergleichsgrößen weniger relevant. 
10  Zum Beispiel wenn das Verhältnis von in Besitz genommenen Vermögenswerten zum 

Gesamtkreditbestand plus in Besitz genommene Vermögenswerte deutlich über dem Durchschnitt der 
EU-Banken liegt, die über die Option einer Inbesitznahme von Vermögenswerten verfügen. 
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Zeitrahmen dürfte jedoch klar begrenzt sein, da bei solchen Inbesitznahmen ein 
zeitnaher Verkauf der betreffenden Vermögenswerte angestrebt wird. Die 
aufsichtlichen Erwartungen hinsichtlich Bewertung und Umgang mit in Besitz 
genommenen Vermögenswerten sind in Abschnitt 7.5 aufgeführt. und sollten in der 
NPL-Strategie Berücksichtigung finden. 

Die beschriebenen Ziele sollten an die detaillierteren operativen Zielvorgaben 
angepasst werden. Sämtliche in Abschnitt 3.5.3 im Detail erörterten Indikatoren für 
die Überwachung können gegebenenfalls als zusätzliche Ziele implementiert 
werden, z. B. in Zusammenhang mit NPL-Strömen, Abdeckung, Barerlösen, der 
Qualität von Forbearance-Maßnahmen (z. B. Quote des erneuten Ausfalls), dem 
Stand von Gerichtsverfahren oder der Identifizierung von nicht tragfähigen 
(gekündigten) Risikopositionen. Es sollte sichergestellt sein, dass bei solchen 
zusätzlichen NPL-Zielen ein entsprechender Schwerpunkt auf sehr risikoträchtige 
Positionen gelegt wird, z. B. Gerichtsverfahren oder alte Zahlungsrückstände. 

Beispiel 1 zeigt übergeordnete quantitative Zielvorgaben, die 2016 von griechischen 
bedeutenden Instituten eingeführt wurden. Für das erste Jahr wurden zunächst 
vierteljährlich Zielvorgaben für alle Hauptportfolios festgelegt. Zu jedem dieser 
übergeordneten Ziele wurde zudem standardmäßig eine Reihe von Unterpositionen 
festgelegt, die auf einer niedrigeren Detailebene zu beobachten sind, wie etwa die 
NPE-Quote und Deckungsquote für Ziel Nr. 1 oder eine Aufschlüsselung der 
Zahlungseingänge nach Quellen für Ziel Nr. 3. 

Beispiel 1 
Beispiel für übergeordnete NPL-Ziele, die 2016 von griechischen bedeutenden Instituten eingeführt wurden 

Ergebnisorientierte operative Ziele 

1 NPE-Volumen (brutto) 

2 NPE-Volumen (brutto) 

3 Barerlöse (Zahlungseingänge, Verwertung und Verkäufe) aus NPE / Gesamtdurchschnitt NPEs 

Auf nachhaltige Lösungen ausgerichtetes operatives Ziel 

4 Kredite mit langfristigen Änderungen / NPE plus nicht notleidende gestundete Risikopositionen mit langfristigen Änderungen 

Handlungsorientierte operative Ziele 

5 NPE > 720 Verzugstage, nicht gekündigt / (NPE > 720 Verzugstage, nicht gekündigt + gekündigt) 

6 Gekündigte Kredite, zu denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist / Gekündigte Kredite, insgesamt 

7 NPE-Bestand aktiver KMU11, für die in den letzten 12 Monaten eine Tragfähigkeitsanalyse durchgeführt wurde / NPE-Bestand aktiver KMU 

8 NPE von gemeinsamen KMU- und Unternehmenskreditnehmern12 für die eine gemeinsame Restrukturierungslösung umgesetzt wurde  

9 NPE von Unternehmen, für welche die Bank(en) einen Spezialisten für die Umsetzung eines Unternehmensrestrukturierungsplans hinzugezogen hat (haben). 

 

Banken, die den NPL-Strategieprozess zum ersten Mal durchführen, werden auf 
kurze Sicht wahrscheinlich den Schwerpunkt verstärkt auf qualitative Ziele legen. 
Hier ist das Ziel, die im Rahmen der Selbsteinschätzung festgestellten Mängel zu 
beheben und zeitnah einen effektiven Rahmen für die NPL-Steuerung zu schaffen, 
                                                                      
11  Ein Unternehmen gilt als „aktiv“, wenn es nicht als „inaktiv“ eingestuft ist. Der Begriff „inaktives 

Unternehmen“ basiert auf griechischen Gesetzesvorschriften und bezieht sich auf Unternehmen, bei 
denen während des Referenzzeitraums keine Aktivität festzustellen ist. 

12  „Gemeinsam“ bezieht sich auf Schuldner, die bei mehr als einer Bank Risikopositionen besitzen. 
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der die erfolgreiche Umsetzung der für den mittel- bis langfristigen Zeithorizont 
genehmigten quantitativen NPL-Ziele ermöglicht. 

2.3.3 Implementierungsplan 

Die NPL-Strategie einer Bank mit hohen NPL-Beständen sollte durch einen ebenfalls 
vom Leitungsorgan genehmigten Implementierungsplan ergänzt werden. Im 
Implementierungsplan sollte eindeutig festgelegt werden, wie die Bank ihre NPL-
Strategie über einen Zeithorizont von mindestens 1 bis 3 Jahren (in Abhängigkeit 
von der Art der erforderlichen operativen Maßnahmen) auf operativer Ebene 
umsetzt. 

Der NPL-Implementierungsplan sollte mindestens Folgendes umfassen: 

• eindeutige, termingebundene Vorgaben und Ziele, 

• auf Grundlage segmentierter Portfolios durchzuführende Maßnahmen, 

• Regelungen für die Governance, einschließlich Verantwortlichkeiten und 
Berichterstattungsmechanismen für festgelegte Maßnahmen und Ergebnisse, 

• Qualitätsstandards, um das Erreichen der angestrebten Ergebnisse 
sicherzustellen, 

• Personal- und Ressourcenbedarf, 

• Planung für erforderliche Verbesserungen der technischen Infrastruktur, 

• detaillierte und konsolidierte Budgetanforderungen für die Umsetzung der NPL-
Strategie, 

• Interaktions- und Kommunikationsplanung mit internen und externen Beteiligten 
(z. B. für Vertrieb, Servicing, Effizienzinitiativen usw.). 

Beim Implementierungsplan sollte ein besonderer Schwerpunkt auf interne Faktoren 
gelegt werden, die einer erfolgreichen Umsetzung der NPL-Strategie im Weg stehen 
könnten. 

2.4 Umsetzung des Implementierungsplans 

Die Umsetzung des Implementierungsplans sollte auf geeigneten Richtlinien und 
Verfahren, klaren Zuständigkeiten und geeigneten Entscheidungsstrukturen 
(einschließlich Eskalationsverfahren) beruhen. 

Jegliche Planabweichung sollte zeitnah kenntlich gemacht und dem Leitungsorgan 
gemeldet werden. Zudem sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

Manche Banken mit hohen NPL-Beständen müssen gegebenenfalls durch 
weitreichende Change-Management-Maßnahmen dafür sorgen, dass das 
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Rahmenkonzept für die NPL-Abwicklung ein wichtiger Bestandteil der 
Unternehmenskultur wird. 

2.5 Einbindung der NPL-Strategie 

Da die Durchführung und Umsetzung der NPL-Strategie viele verschiedene Bereiche 
der Bank betrifft und von diesen abhängig ist, sollte sie in die Prozesse auf allen 
Organisationsebenen eingebunden sein. Hierzu zählen strategische, taktische und 
operative Prozesse. 

Information 

Banken mit hohen NPL-Beständen sollten großen Wert darauf legen, sämtliche 
Mitarbeiter entsprechend dem Ansatz für die Gesamtstrategie und Vision des 
Instituts über die wichtigsten Komponenten der NPL-Strategie zu informieren. Dies 
ist vor allem dann von Bedeutung, wenn die Umsetzung der NPL-Strategie 
weitreichende Veränderungen der Geschäftsabläufe mit sich bringt. 

Zuständigkeiten, Anreize, Managementziele und 
Leistungsüberwachung 

Alle Banken sollten die Rollen, Verantwortlichkeiten und formalen Berichtswege für 
die Umsetzung der NPL-Strategie, einschließlich Implementierungsplan, klar 
definieren und dokumentieren. 

Mitarbeitern und Managementfunktionen, die an der NPL-Abwicklung beteiligt sind, 
sollten individuell (oder als Team) klare Ziele und Anreize gesetzt werden, die darauf 
ausgerichtet sind, die in der NPL-Strategie, einschließlich Implementierungsplan, 
gesetzten Zielvorgaben zu erreichen. Diese Anreize sollten wirksam sein und nicht 
durch andere, möglicherweise konträre Anreize überlagert werden. Hiermit 
verbundene Vergütungsrichtlinien und Rahmenkonzepte zur Leistungsüberwachung 
sollten die NPL-Ziele in ausreichendem Maße berücksichtigen. 

Geschäftsplan und Budget 

Sämtliche relevanten Komponenten der NPL-Strategie sollten sich vollständig am 
Geschäftsplan und am Budget orientieren und in diese integriert werden. Hierzu 
gehören beispielsweise Kosten für die Umsetzung des Implementierungsplans (z. B. 
für Ressourcen, IT usw.), aber auch potenzielle Verluste aus der Abwicklung von 
NPL. Manche Banken werden es möglicherweise als hilfreich betrachten, für 
Letztere spezielle NPL-Verlustbudgets einzurichten, um die interne Steuerung und 
Planung zu vereinfachen. 
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Risikokontrolle und Risikokultur 

Die NPL-Strategie sollte vollständig in die Regelungen zur Risikokontrolle 
eingebunden sein. Den folgenden Aspekten sollte dabei besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden: 

• ICAAP13: Sämtliche relevanten Komponenten der NPL-Strategie sollten 
vollständig mit dem ICAAP abgestimmt und in diesen integriert werden. Von 
Banken mit hohen NPL-Beständen wird erwartet, dass sie eine quantitative und 
eine qualitative Beurteilung von NPL-Entwicklungen unter normalen sowie unter 
Stressbedingungen vornehmen und dabei auch die Auswirkungen auf die 
Kapitalplanung berücksichtigen. 

• RAF14: RAF und NPL-Strategie sind eng miteinander verknüpft. In diesem 
Zusammenhang sollten vom Leitungsorgan genehmigte, klar definierte RAF-
Kennzahlen und -Grenzwerte festgelegt werden, die in Einklang mit den 
wichtigsten zur NPL-Strategie gehörenden Elementen und Zielvorgaben 
stehen. 

• Sanierungsplan15: Sind NPL-bezogene Indikatorwerte und Maßnahmen Teil 
des Sanierungsplans, so sollten Banken sicherstellen, dass diese in Einklang 
mit den Zielvorgaben der NPL-Strategie und dem Implementierungsplan 
stehen. 

Zudem sollte sichergestellt sein, dass die Ausformulierung und Umsetzung der NPL-
Strategie (einschließlich Implementierungsplan) durch die Risikokontrollfunktionen 
streng kontrolliert und überwacht werden. 

2.6 Aufsichtliche Meldungen 

Banken mit hohen NPL-Beständen sollten ihre NPL-Strategie, einschließlich 
Implementierungsplan, im ersten Quartal jedes Kalenderjahres ihrem jeweiligen 
gemeinsamen Aufsichtsteam (Joint Supervisory Team – JST) vorlegen. Um 
Vergleiche zu ermöglichen, sollten Banken zudem das in Anhang 7 des vorliegenden 
Leitfadens enthaltene Standardformular einreichen, in dem die quantitativen Ziele 
und die in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur Planung erzielten Fortschritte 

                                                                      
13  Wie in Artikel 108 der Richtlinie 2013/36 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338.), bekannt als CRD, definiert; 
siehe auch im Glossar. 

14  Wie in den „Principles for An Effective Risk Appetite Framework“ (Grundsätze für eine wirksame 
Steuerung der Risikobereitschaft) des Rates für Finanzstabilität beschrieben; siehe auch im Glossar. 

15  Wie gemäß Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie 
der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190), bekannt als Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), vorgeschrieben; siehe auch im 
Glossar. 
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zusammengefasst werden. Dieses Standardformular sollte jährlich eingereicht 
werden. Das Leitungsorgan sollte diese Dokumente vor Einreichung bei den 
Aufsichtsbehörden genehmigen. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollten sich Banken zu einem 
frühen Zeitpunkt im Entwicklungsprozess der NPL-Strategie mit dem zuständigen 
JST beraten. 
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3 Governance und Ablauforganisation für 
NPL 

3.1 Zweck und Übersicht 

Ohne eine angemessene Governance-Struktur und Ablauforganisation werden 
Banken nicht in der Lage sein, ihre NPL-Probleme effizient und nachhaltig zu lösen. 

Dieses Kapitel enthält wichtige Elemente zur Governance und zu den Abläufen im 
Rahmen der Abwicklung von NPL, beginnend mit wichtigen Aspekten der Steuerung 
und der Entscheidungsprozesse (Abschnitt 3.2). Danach folgen Empfehlungen in 
Bezug auf das operative Modell für NPL (Abschnitt 3.3), den internen Kontrollrahmen 
und die NPL-Überwachung (Abschnitte 3.4 und 3.5) sowie Frühwarnverfahren 
(Abschnitt 3.6). 

3.2 Steuerungs- und Entscheidungsprozesse 

Nach den internationalen und nationalen aufsichtsrechtlichen Leitlinien sollte die 
Strategie eines Kreditinstituts vom Leitungsorgan der Bank genehmigt und 
überwacht werden.16 Bei Banken mit hohen NPL-Beständen bilden die NPL-
Strategie und der Implementierungsplan einen Kernbestandteil der Gesamtstrategie 
und sollten daher vom Leitungsorgan genehmigt und gesteuert werden. 
Insbesondere sollte das Leitungsorgan: 

• die NPL-Strategie einschließlich Implementierungsplan jährlich genehmigen 
und regelmäßig überprüfen, 

• die Umsetzung der NPL-Strategie überwachen, 

• Managementziele (darunter eine hinreichende Anzahl quantitativer Ziele) und 
Anreize für NPL-Abwicklungsmaßnahmen festlegen, 

• regelmäßig (mindestens vierteljährlich) die Fortschritte überprüfen, die 
gemessen an den Zielvorgaben und Meilensteinen in der NPL-Strategie 
einschließlich Implementierungsplan erreicht wurden, 

• angemessene Genehmigungsverfahren für Entscheidungen zur NPL-
Abwicklung festlegen; bei bestimmten umfangreichen NPL-Risikopositionen 
sollte dies eine Genehmigung durch das Leitungsorgan umfassen, 

• NPL-bezogene Richtlinien genehmigen und sicherstellen, dass die Mitarbeiter 
sie vollständig verstehen, 

                                                                      
16  Siehe auch „Bericht des SSM zu Governance und Risikobereitschaft“, Juni 2016. 
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• eine hinreichende interne Kontrolle der NPL-Managementverfahren 
gewährleisten (mit speziellem Fokus auf Vorgängen in Zusammenhang mit 
NPL-Einstufungen, Risikovorsorge, Sicherheitenbewertungen und 
Nachhaltigkeit von Forbearance-Lösungen), 

• über ausreichende Kompetenz im Bereich NPL-Management verfügen.17 

Vom Leitungsorgan und anderen zuständigen Führungskräften wird erwartet, dass 
sie einen Teil ihrer Kapazitäten den Angelegenheiten in Zusammenhang mit der 
NPL-Abwicklung widmen und dass dieser in einem angemessenen Verhältnis zu den 
NPL-Risiken der Bank steht. 

Vor allem aufgrund des steigenden Volumens der NPL-Abwicklungen müssen 
Banken über klar definierte, effiziente und konsistente Beschlussfassungsverfahren 
verfügen und diese dokumentieren. Dabei sollte jederzeit eine angemessene 
Beteiligung der zweiten Kontrollebene gewährleistet sein. 

3.3 Operatives Modell für NPL 

3.3.1 NPL-Workout Units (Abwicklungseinheiten) 

Getrennte und spezialisierte Einheiten 

Internationale Erfahrungen zeigen, dass ein geeignetes operatives Modell für NPL 
auf spezialisierten NPL-Workout Units (WUs) basiert, die von den für die 
Kreditvergabe zuständigen Einheiten getrennt sind. Für ein solches Modell spricht 
vor allem, dass sich potenzielle Interessenkonflikte ausschließen und spezialisierte 
Fachkenntnisse von der Mitarbeiter- bis zur Managementebene nutzen lassen. 

Banken mit hohen NPL-Beständen sollten daher separate und spezialisierte NPL-
WUs einrichten, die idealerweise bereits für junge Zahlungsrückstände18 zuständig 
sind, spätestens jedoch, wenn eine Risikoposition als NPL eingestuft wird. Diese 
Aufgabenteilung sollte sich nicht nur auf Tätigkeiten im Rahmen der 
Kundenbetreuung beziehen (z. B. Aushandlung von Forbearance-Lösungen mit 
Kunden), sondern auch auf den Entscheidungsprozess. In diesem Zusammenhang 
sollten Banken die Einrichtung spezieller Entscheidungsgremien zur NPL-
Abwicklung (z. B. NPL-Ausschuss) in Erwägung ziehen. Wenn Überschneidungen 
zwischen den an der Kreditvergabe beteiligten Gremien, Führungskräften oder 
Fachleuten unvermeidlich sind, sollten die Regelungen des Instituts sicherstellen, 
dass potenziellen Interessenkonflikten ausreichend entgegengewirkt wird. 
                                                                      
17  In manchen Ländern haben Banken damit begonnen, in ihren Leitungsorganen bewusst spezielles 

Know-how in Bezug auf NPL aufzubauen. 
18  Werden junge Zahlungsrückstände nicht getrennt verwaltet, so sollte potenziellen Interessenkonflikten 

durch geeignete Richtlinien und Kontrollen sowie eine entsprechende IT-Infrastruktur entgegengewirkt 
werden. 
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Für manche Geschäftsfelder oder Risikopositionen (z. B. diejenigen, die spezielles 
Fachwissen erfordern) ist die Einrichtung einer völlig getrennten 
Organisationseinheit unter Umständen nicht möglich oder ihre Einbindung nimmt 
mehr Zeit in Anspruch. In solchen Fällen sollten interne Kontrollen sicherstellen, 
dass potenzielle Interessenkonflikte hinreichend entschärft werden (z. B. durch eine 
unabhängige Einschätzung der Bonitätsbeurteilung von Kreditnehmern). 

Zwar sollten NPL-WUs von den für die Kreditvergabe zuständigen Einheiten getrennt 
sein, dennoch sollte eine regelmäßige Feedback-Schleife zwischen den beiden 
Funktionen eingerichtet werden, z. B. um Informationen zur Planung von NPL-
Zuflüssen auszutauschen oder um Erkenntnisse aus der Abwicklung von NPL 
weiterzugeben, die für die Neukreditvergabe relevant sein können. 

Ausrichtung auf den NPL-Lebenszyklus 

Bei der Einrichtung von NPL-WUs sollte dem gesamten NPL-Lebenszyklus19 
Rechnung getragen werden, um sicherzustellen, dass Maßnahmen zur NPL-
Abwicklung und Interaktionen mit Kreditnehmern individuell abgestimmt sind, dass 
auf alle relevanten Abwicklungsstadien ein angemessener Schwerpunkt gelegt wird 
und die Mitarbeiter ausreichend spezialisiert sind. Relevante Phasen im NPL-
Lebenszyklus sind: 

• Junge Zahlungsrückstände (bis zu 90 Verzugstage)20: Während dieser 
Phase liegt der Schwerpunkt auf einer ersten Interaktion mit dem Kreditnehmer, 
um frühzeitige Zahlungen zu erreichen, sowie auf dem Zusammentragen von 
Informationen, um die Situation des Kreditnehmers eingehend beurteilen zu 
können (z. B. Finanzlage, Status der Darlehensdokumentation, Status der 
Sicherheiten, Maß an Zusammenarbeit usw.). Anhand der gesammelten 
Informationen kann der Kreditnehmer dem passenden Portfoliosegment 
zugeordnet werden (siehe Abschnitt 3.3.2), was letztendlich darüber 
entscheidet, welche Abwicklungsstrategie für den jeweiligen Kreditnehmer am 
besten geeignet ist. Diese Phase umfasst gegebenenfalls auch kurzfristige 
Forbearance-Optionen (siehe auch Kapitel 4) mit dem Ziel, die Finanzlage des 
Kreditnehmers zu stabilisieren, bevor eine geeignete Abwicklungsstrategie 
festgelegt wird. Darüber hinaus sollte die Bank nach Optionen zur 
Verbesserung ihrer Position suchen (beispielsweise durch Unterzeichnung 
neuer Kreditverträge, Optimierung bestehender Sicherheiten, Minimierung von 
Barmittelabgängen, Hereinnahme zusätzlicher Sicherheiten, sofern verfügbar). 

• Alte Zahlungsrückstände/Restrukturierung/Forbearance21: In dieser Phase 
liegt der Schwerpunkt auf der Umsetzung und Formalisierung von 

                                                                      
19  Hierzu zählen auch Vermögenswerte, die streng genommen nicht als NPE eingestuft sind, wie junge 

Zahlungsrückstände, gestundete Risikopositionen oder in Besitz genommene Vermögenswerte, die im 
NPL-Abwicklungsprozess eine wesentliche Rolle spielen. 

20  Risikopositionen, bei denen eine Begleichung der Verbindlichkeit als unwahrscheinlich gilt, könnten 
entweder von für junge Zahlungsrückstände oder für Restrukturierungen zuständigen Einheiten 
bearbeitet werden, je nach Komplexität. 

21  Siehe Fußnote 20. 
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Restrukturierungs-/Forbearance-Vereinbarungen mit Kreditnehmern. Diese 
Restrukturierungs-/Forbearance-Vereinbarungen sollten ausschließlich 
getroffen werden, wenn die Kapitaldienstfähigkeitsprüfung des Kreditnehmers 
ergeben hat, dass es tatsächlich tragfähige Restrukturierungsoptionen gibt 
(siehe auch Kapitel 4). Nach Abschluss einer Restrukturierungs-/Forbearance-
Vereinbarung sollten Kreditnehmer während eines eindeutig definierten 
Gesundungszeitraums (dieser sollte auf den Gesundungszeitraum in der EBA-
Definition von NPE abgestimmt werden, d. h. mindestens ein Jahr dauern) 
aufgrund ihres erhöhten Risikos fortlaufend überwacht werden, bevor sie 
eventuell, wenn keine weiteren NPL-Tatbestände festgestellt werden, von den 
NPL-WUs abgegeben werden können (siehe auch Kapitel 5). 

• Abwicklung/Mahnwesen/Rechtsstreitigkeiten/Inbesitznahme: In dieser 
Phase liegt der Schwerpunkt auf Darlehensnehmern, für die aufgrund ihrer 
Finanzlage oder mangelnder Kooperationsbereitschaft keine tragfähige 
Forbearance-Lösung gefunden werden kann. In solchen Fällen sollten Banken 
zunächst eine Kosten-Nutzen-Analyse der verschiedenen Abwicklungsoptionen 
durchführen, darunter Gerichtsverfahren und außergerichtliche Einigungen. Auf 
Grundlage dieser Analysen sollten Banken zügig mit der gewählten 
Abwicklungsoption fortfahren. Für diese Phase des NPL-Lebenszyklus ist 
spezielles juristisches Fachwissen sowie Know-how zu Geschäftsabwicklungen 
von entscheidender Bedeutung. Banken, die hier in großem Umfang externe 
Experten einsetzen, sollten sicherstellen, dass ausreichende interne 
Kontrollmechanismen einen wirksamen und effizienten Abwicklungsprozess 
gewährleisten. Dabei sollte älteren NPL-Beständen besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Eine spezielle Richtlinie für das Mahnwesen sollte 
Empfehlungen zu den Abwicklungsverfahren enthalten (siehe auch Anhang 5). 

• Verwaltung von in Besitz genommenen Vermögenswerten (oder von 
sonstigen Vermögenswerten aus NPL) 

Banken mit hohen NPL-Beständen sollten unterschiedliche WUs für die 
verschiedenen Phasen des NPL-Lebenszyklus sowie gegebenenfalls für 
verschiedene Portfolios einrichten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass eine 
eindeutige formale Definition des Tatbestands eingeführt wird, der zu einer 
„Übergabe“ der Risikoposition vom regulären/gewöhnlich zuständigen 
Kundenbetreuer an eine NPL-WU oder von der Managementverantwortung einer 
NPL-WU an eine andere führt. Die diesbezüglichen Schwellenwerte sollten klar 
definiert sein und dem Management lediglich unter eindeutig festgelegten 
Umständen und Bedingungen einen Ermessensspielraum einräumen. 
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Beispiel 2 
Beispiel für eine NPL-WU-Struktur und Auslösetatbestände bei einer mittelgroßen Bank 

 

Innerhalb der einzelnen NPL-WUs ist eine stärkere Spezialisierung häufig hilfreich, 
da für die einzelnen Kreditnehmersegmente unterschiedliche NPL-
Abwicklungsansätze erforderlich sind (siehe Abschnitt 3.3.2). Die Prozesse zur 
Überwachung und Qualitätssicherung sollten in ausreichendem Maße auf diese 
Substrukturen zugeschnitten sein. 

Eine spezielle Richtlinie für das Management von Zahlungsrückständen sollte 
Empfehlungen zu den Verfahren und Verantwortlichkeiten bei der NPL-Abwicklung 
enthalten, einschließlich Auslösetatbestände für die Übergabe (siehe auch 
Anhang 5). 

Beispiel 2 gibt die NPL-WU-Struktur eines mittelgroßen bedeutenden Instituts 
wieder, einschließlich der Auslösetatbestände, nach denen für jeden Kreditnehmer 
die passende NPL-WU bestimmt wird. Es zeigt, dass diese Bank es als 
angemessener beurteilt hat, junge Zahlungsrückstände im Firmenkundenportfolio im 
regulären Marktgeschäft/bei den regulären Kundenbetreuern zu belassen, während 
die Kreditnehmer aller anderen NPEs von separaten und speziellen NPL-WUs 
betreut werden. Restrukturierungen im Firmenkundengeschäft sowie komplexe 
Restrukturierungen im Retailgeschäft werden von derselben Einheit bearbeitet. 

Ausrichtung auf Portfoliobesonderheiten 

Beim Entwurf einer geeigneten NPL-WU-Struktur sollten Banken die Besonderheiten 
ihrer wichtigsten NPL-Portfolios berücksichtigen, wie auch in Beispiel 2 dargestellt. 
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Für wesentliche NPL-Portfolios des Retailgeschäfts könnte ein leicht 
standardisierter/automatisierter Prozess angewandt werden, indem z. B. ein 
Contact Center in der Phase junger Zahlungsrückstände dafür zuständig ist, 
möglichst hohe Zahlungseingänge zu erreichen (siehe Beispiel 3). Es sollte jedoch 
sichergestellt sein, dass NPL-WU-Mitarbeiter auch bei automatisierten Prozessen 
Spezialisten kontaktieren können, wenn dies z. B. bei komplexeren Beziehungen 
oder Produkten erforderlich ist. 

Beispiel 3 
Beispiel für den Einsatz eines Contact Center bei jungen Zahlungsrückständen im Retailgeschäft 

 

 

Bei NPL-Portfolios des Firmenkundengeschäfts kommen automatisierte Prozesse 
weniger zum Einsatz. Für diese Portfolios sind Kundenbetreuer der NPL-WUs mit 
einer stark sektorbezogenen Spezialisierung zuständig. Bei Einzelunternehmern und 
Kleinstunternehmen scheint eine Kombination aus automatisierten Elementen und 
Kundenbetreuungsansatz erforderlich. 

3.3.2 Portfoliosegmentierung 

Ein geeignetes operatives Modell basiert auf einer sehr detaillierten Analyse des 
NPL-Portfolios der Bank und der anschließenden Unterteilung in klar definierte 
Kreditnehmersegmente. Notwendige Voraussetzungen für diese Analyse 
(Portfoliosegmentierung) sind angemessene Management-Informations-Systeme 
(MI-Systeme) und eine ausreichend hohe Datenqualität. 
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Durch Segmentierung des Portfolios kann die Bank Kreditnehmer mit ähnlichen 
Merkmalen, bei denen ähnliche Verfahren anzuwenden sind, z. B. 
Restrukturierungslösungen oder Abwicklungsansätze, in Gruppen zusammenfassen. 
Für jedes Segment werden dann mit spezialisierten Expertenteams, die für die 
jeweiligen Segmente zuständig sind, maßgeschneiderte Prozesse erarbeitet. 

Unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der Art des 
Portfolios kann die Segmentierung auch anhand mehrerer Kreditnehmermerkmale 
erfolgen. Segmentierungen sollten zweckdienlich sein, d. h. unterschiedliche 
Segmente sollten in der Regel mit einer unterschiedlichen Behandlung durch die 
NPL-WUs oder spezielle Teams innerhalb dieser Einheiten verbunden sein. 

Für NPL-Portfolios im Firmenkundengeschäft beispielsweise dürfte die 
Segmentierung nach Aktivaklasse oder Sektor entscheidend für die NPL-WU-
Spezialisierung sein, d. h. Gewerbeimmobilien, Grundstücke und 
Entwicklungsprojekte, Schifffahrt, Handelsgeschäfte usw. Diese Portfolios sollten 
dann anhand der vorgeschlagenen NPL-Abwicklungsstrategie und des Ausmaßes 
der finanziellen Schwierigkeiten weiter segmentiert werden, um zu gewährleisten, 
dass die Abwicklungsaktivitäten hinreichend fokussiert sind. Im selben Sektor 
agierende Kreditnehmer verfügen tendenziell über ähnliche Arten von 
Kreditfazilitäten. Dies könnte es dem Institut erlauben, spezifische 
Restrukturierungsprodukte für die jeweiligen sektorspezifischen Segmente zu 
entwickeln. 

Eine Liste potenzieller Segmentierungskriterien für NPL-Portfolios im Retailgeschäft 
findet sich in Anhang 2. 

3.3.3 Humanressourcen 

Verhältnismäßigkeit der NPL-Organisation 

Alle Banken müssen, gemessen an ihrem Geschäftsmodell, über eine angemessene 
und verhältnismäßige Organisation verfügen, die ihren Risiken, einschließlich NPL-
Risiken, Rechnung trägt. Von Banken mit hohen NPL-Beständen wird daher 
erwartet, dass ein angemessener und verhältnismäßiger Anteil der Aufmerksamkeit 
des Managements sowie der Ressourcen der Bank für die Abwicklung dieser NPL 
sowie die interne Kontrolle der damit verbundenen Prozesse zur Verfügung gestellt 
wird. Es besteht zwar ein gewisser Spielraum dafür, Management und Ressourcen 
gemeinsam mit anderen Gliedern der Wertschöpfungskette (z. B. Kreditvergabe) zu 
nutzen, doch sollten solche Überschneidungen im Hinblick auf potenzielle 
Interessenkonflikte und eine ausreichende Spezialisierung, wie vorstehend erörtert, 
sorgfältig abgewogen werden. 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie den Ergebnissen der 
Selbsteinschätzung der Bank zu ihren NPL-Kapazitäten, wie in Kapitel 2 
beschrieben, sollten Banken mit hohen NPL-Beständen regelmäßig die 
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Angemessenheit ihrer internen und externen Ressourcen zur NPL-Abwicklung 
prüfen und ihren Kapazitätsbedarf bestimmen. Im Zuge dessen können bestimmte 
Referenzgrößen (z. B. Abwicklungskonten pro Vollzeitäquivalent) festgelegt und 
überwacht werden. Etwaige personelle Lücken sollten rasch geschlossen werden. 
Angesichts der Besonderheit der NPL-Abwicklungsaktivitäten könnten Banken sich 
in diesem Zusammenhang für befristete Verträge, internes/externes Outsourcing 
oder Joint-Ventures entscheiden. Greift die Bank auf externes Outsourcing zurück, 
sollte die Wirksamkeit und Effizienz der ausgelagerten Aktivitäten von speziell hierfür 
zuständigen Experten kontrolliert und überwacht werden.22 

Know-how und Erfahrung 

Banken sollten das für das operative NPL-Modell, einschließlich NPL-WUs und 
Kontrollfunktionen, erforderliche Know-how aufbauen. Soweit möglich sollten 
Mitarbeiter mit speziellem Fachwissen und Erfahrung in Bezug auf NPL mit zentralen 
Abwicklungsaufgaben betraut werden. Ist dies nicht möglich, sollten Banken einen 
noch stärkeren Akzent auf die Umsetzung geeigneter NPL-Schulungs- und 
Personalentwicklungspläne legen, um mithilfe des vorhandenen Personals rasch 
internes Fachwissen aufzubauen.23 

Sollte der Aufbau interner Fachkompetenz und Infrastruktur nicht möglich oder 
ineffizient sein, so sollten die NPL-WUs leichten Zugang zu qualifizierten 
unabhängigen externen Ressourcen (wie etwa Immobiliensachverständige, 
Rechtsberater, Geschäftsplaner, Branchenexperten) oder zu den Bereichen der 
NPL-Abwicklung haben, die an spezialisierte NPL-Servicing-Unternehmen 
ausgelagert wurden. 

Leistungsmanagement 

Die Leistung von Mitarbeitern der NPL-WUs sollte regelmäßig auf individueller 
(sofern angemessen) und auf Team-Basis überwacht und beurteilt werden. Zu 
diesem Zweck sollte, in Einklang mit der NPL-Gesamtstrategie und dem 
Implementierungsplan, ein auf die Anforderungen der NPL-WUs zugeschnittenes 
Beurteilungssystem eingeführt werden. Neben quantitativen Elementen im 
Zusammenhang mit den NPL-Zielen und Meilensteinen der Bank (wahrscheinlich mit 
einem starken Fokus auf der Wirksamkeit von Abwicklungsaktivitäten) kann das 
                                                                      
22  Das Outsourcing von NPL sollte stets in Einklang mit den allgemeinen Anforderungen und den 

„Guidelines on Outsourcing“ des Ausschusses der europäischen Bankenaufseher (Committee of 
European Banking Supervisors – CEBS) zum Outsourcing von Tätigkeiten durch Banken erfolgen. 

23  NPL-bezogene Schulungs- und Entwicklungspläne sollten gegebenenfalls folgende Aspekte umfassen: 
Verhandlungsgeschick, Umgang mit schwierigen Kreditnehmern, Empfehlungen zu internen NPL-
Richtlinien und -Verfahren, unterschiedliche Forbearance-Ansätze, Kenntnis des lokalen 
Rechtsrahmens, Einholen persönlicher und finanzieller Informationen von Kunden, Durchführung von 
Kapitaldienstfähigkeitsprüfungen für Kreditnehmer (zugeschnitten auf unterschiedliche 
Kreditnehmersegmente) sowie andere für die korrekte Umsetzung der NPL-Strategie und den 
jeweiligen Implementierungsplan relevante Aspekte. Die wesentlichen Unterschiede zwischen der 
Rolle und der erforderlichen Qualifikation eines Kundenbetreuers in einer NPL-WU und eines 
Kundenbetreuers für ein nicht notleidendes Portfolio sollten sich im Schulungsrahmen widerspiegeln. 
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Beurteilungssystem auch qualitative Messgrößen wie Verhandlungskompetenz, 
fachliche Fähigkeiten bei der Analyse erhaltener Finanzinformationen und -daten, 
Strukturierung von Vorschlägen, Qualität von Empfehlungen oder Überwachung von 
restrukturierten Krediten umfassen. 

Zudem sollte sichergestellt sein, dass sich die höhere Einsatzbereitschaft (z. B. 
außerhalb der regulären Arbeitszeiten), die in der Regel von NPL-WU-Mitarbeitern 
erwartet wird, hinreichend in den vereinbarten Arbeitsbedingungen, 
Vergütungsrichtlinien, Anreizen und Leistungsmanagementstrukturen widerspiegelt. 

Der Rahmen zur Leistungsbeurteilung für Leitungsorgane und zuständige 
Führungskräfte von Banken mit hohen NPL-Beständen sollte spezifische Indikatoren 
umfassen, die an die Ziele gekoppelt sind, welche in der NPL-Strategie und im 
Implementierungsplan festgelegt wurden. Das Gewicht, das diesen Indikatoren 
innerhalb des gesamten Rahmens zur Leistungsbeurteilung beigemessen wird, 
sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der NPL-Probleme stehen, 
mit denen sich die Bank konfrontiert sieht. 

Da der effiziente Umgang mit Vorstufen zu Zahlungsrückständen eine wichtige 
Aufgabe ist, die entscheidend zur Eindämmung von NPL-Zuflüssen beiträgt, sollte 
ein starkes Engagement der betreffenden Mitarbeiter im Umgang mit 
Frühwarnsignalen auch durch die Vergütungspolitik und das Anreizsystem gefördert 
werden. 

3.3.4 Technische Ressourcen 

Ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Umsetzung von NPL-
Strategieoptionen ist eine angemessene technische Infrastruktur. Dabei ist es 
wichtig, dass alle NPL-bezogenen Daten zentral in robusten und gesicherten IT-
Systemen gespeichert werden. Daten sollten während des gesamten NPL-
Abwicklungsprozesses vollständig und auf dem neuesten Stand sein. 

Eine angemessene technische Infrastruktur sollte NPL-WUs Folgendes ermöglichen: 

• Einfacher Zugang zu allen relevanten Daten und Dokumenten, darunter: 

• aktuelle Informationen zu NPL und jungen Zahlungsrückständen von 
Kreditnehmern, einschließlich automatisierte Benachrichtigungen bei 
Aktualisierungen, 

• Informationen zu Risikopositionen und Sicherheiten/Garantien in 
Zusammenhang mit dem Kreditnehmer oder verbundenen Kunden, 

• Instrumente zur Überwachung/Dokumentation mit IT-Funktionen zur 
Nachverfolgung der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit von Forbearance-
Maßnahmen, 

• Status von Abwicklungsaktivitäten und Interaktion mit Kreditnehmern 
sowie Details zu vereinbarten Forbearance-Maßnahmen usw., 
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• in Besitz genommene Vermögenswerte (gegebenenfalls), 

• nachverfolgte Cashflows aus Kredit und Sicherheiten, 

• Quellen zugrunde liegender Informationen und vollständige zugrunde 
liegende Dokumentation, 

• zentrale Kreditregister, Grundbücher und andere relevante externe 
Datenquellen, soweit technisch möglich. 

• Effiziente Bearbeitung und Überwachung von NPL-Abwicklungsmaßnahmen, 
darunter: 

• automatisierte Workflows über den gesamten NPL-Lebenszyklus hinweg, 

• automatisierte Überwachungsprozesse („Tracking-System“) für den 
Kreditstatus, die eine korrekte Kennzeichnung von notleidenden und 
gestundeten Risikopositionen sicherstellen, 

• automatisierte Ansätze für die Kommunikation mit Kreditnehmern z. B. 
über Call Center (einschließlich integrierter Software für 
Kartenzahlungssysteme auf den Desktops aller NPL-Sachbearbeiter) oder 
Internet (z. B. File-Sharing-Systeme), 

• eingebundene Frühwarnsignale (siehe auch Abschnitt 3.5), 

• automatisiertes Berichts-/Meldewesen über den Lebenszyklus der NPL-
Abwicklung hinweg, für das NPL-WU-Management, das Leitungsorgan 
und andere zuständige Führungskräfte sowie die Aufsichtsbehörde, 

• Wirksamkeitsanalyse der Abwicklungsaktivitäten durch NPL-WU, (z. B. 
Gesundungsquote/Erfolgsquote, Informationen zu Verlängerungen, 
Wirksamkeit angebotener Restrukturierungsoptionen, 
Zahlungseingangsrate, Analyse der Gesundungsquote nach Zeitbändern, 
Anteil gehaltener Zusagen ggü. Call-Center usw.), 

• Überwachung der Entwicklung von 
Portfolios/Teilportfolios/Kreditnehmergruppen/einzelnen Kreditnehmern. 

• Definition, Analyse und Bewertung von NPL und zugehörigen Kreditnehmern: 

• Erfassung von NPL und Bemessung von Wertminderungen, 

• Durchführung von Analysen für eine geeignete NPL-Segmentierung und 
Speicherung der Ergebnisse zu jedem Kreditnehmer, 

• Unterstützung der Beurteilung von personenbezogenen Daten, der 
Finanzlage und der Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers 
(Kapitaldienstfähigkeitsprüfung), zumindest für nicht komplexe 
Kreditnehmer, 
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• Berechnungen zu a) dem Nettobarwert und b) den Auswirkungen jeder 
Restrukturierungsoption und/oder jedes wahrscheinlichen 
Restrukturierungsplans gemäß den für den jeweiligen Kreditnehmer 
maßgeblichen Rechtsvorschriften (z. B. Zwangsvollstreckungsrecht, 
Insolvenzrecht) auf die Eigenkapitalposition der Bank. 

Die Angemessenheit der technischen Infrastruktur, einschließlich der Datenqualität, 
sollte regelmäßig von einer unabhängigen Funktion beurteilt werden (beispielsweise 
durch die interne Revision oder externe Prüfer). 

3.4 Interner Kontrollrahmen 

Banken, insbesondere solche mit hohen NPL-Beständen, sollten wirksame und 
effiziente Kontrollverfahren für das Rahmenkonzept zur NPL-Abwicklung einführen, 
um sicherzustellen, dass die NPL-Strategie und der Implementierungsplan mit der 
Gesamtgeschäftsstrategie der Bank (einschließlich NPL-Strategie und operativer 
Planung) und ihrer Risikobereitschaft in Einklang stehen. Werden bei diesen 
Kontrollen Schwachstellen aufgedeckt, so sollten Verfahren bestehen, die zeitnah 
und wirksam für Abhilfe sorgen. 

Der Kontrollrahmen sollte sich über alle drei Kontrollebenen erstrecken. Die Rollen 
der verschiedenen beteiligten Funktionen sollten klar zugeordnet und dokumentiert 
werden, um Lücken und Überschneidungen zu vermeiden. Wichtige Ergebnisse von 
Aktivitäten der zweiten und dritten Kontrollebene sowie festgelegte 
Abhilfemaßnahmen und Fortschritte bezüglich dieser Belange sollten dem 
Leitungsorgan regelmäßig gemeldet werden. 

3.4.1 Erste Kontrollebene 

Die erste Kontrollebene umfasst Kontrollmechanismen innerhalb der operativen 
Einheiten, die faktisch für die Risiken der Bank in dem spezifischen NPL-
Abwicklungskontext verantwortlich sind und diese steuern, in erster Linie die NPL-
WUs (abhängig vom operativen Modell für NPL). Die Manager der operativen 
Einheiten sind für die Kontrollverfahren der ersten Ebene verantwortlich. 

Die wichtigsten Instrumente der Kontrollverfahren der ersten Ebene sind 
angemessene interne Leitlinien für das Rahmenkonzept zur Abwicklung von NPL 
sowie eine starke Einbindung dieser Leitlinien in die täglichen Prozesse. Daher sollte 
der Inhalt der Leitlinien in IT-Verfahren bis hinunter auf die Transaktionsebene so 
weit wie möglich berücksichtigt werden. Anhang 5 gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Elemente von Leitlinien in Zusammenhang mit dem NPL-
Rahmenkonzept, die bei Banken mit hohen NPL-Beständen implementiert werden 
sollten. 
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3.4.2 Zweite Kontrollebene 

Funktionen der zweiten Kontrollebene werden eingerichtet, um kontinuierlich 
sicherzustellen, dass die erste Kontrollebene ordnungsgemäß funktioniert. Sie 
umfasst in der Regel Risikokontroll-, Compliance- und andere 
Qualitätssicherungsfunktionen. Um ihre Kontrollaufgaben ordnungsgemäß 
durchführen zu können, benötigen Funktionen der zweiten Kontrollebene ein hohes 
Maß an Unabhängigkeit von Funktionen des Marktbereichs einschließlich der NPL-
WUs. 

Die Kontrolle durch die zweite Kontrollebene sollte in einem angemessenen 
Verhältnis zum NPL-Risiko stehen und den Schwerpunkt vor allem auf folgende 
Aspekte legen: 

1. Überwachung und Quantifizierung NPL-bezogener Risiken auf granularer und 
aggregierter Basis, einschließlich der damit verbundenen 
internen/regulatorischen Eigenkapitalanforderungen, 

2. Überprüfung der Wirksamkeit des operativen Modells für NPL insgesamt sowie 
seiner Bestandteile (z. B. Management/Mitarbeiter der NPL-WUs, Outsourcing-
/Servicing-Vereinbarungen, Frühwarnsysteme), 

3. Qualitätssicherung im Rahmen der NPL-Bearbeitung, Kreditüberwachung/ 
Berichts-/Meldewesen (intern und extern), Forbearance, Risikovorsorge, 
Sicherheitenbewertung und NPL-Meldungen. Um diese Rolle erfüllen zu 
können, sollten Funktionen der zweiten Kontrollebene über ausreichende 
Befugnisse verfügen, um vor der Umsetzung von individuellen 
Abwicklungslösungen (einschließlich Forbearance) oder Wertberichtigungen 
intervenieren zu können, 

4. Überprüfung der Übereinstimmung von NPL-bezogenen Prozessen mit den 
internen Leitlinien und den öffentlichen Leitfäden, insbesondere hinsichtlich der 
NPL-Einstufungen, Risikovorsorge, Sicherheitenbewertungen, Forbearance und 
Frühwarnsysteme. 

Risikokontroll- und Compliance-Funktionen sollten zudem bei der Erstellung und 
Überprüfung NPL-bezogener Leitlinien eine klare Orientierungshilfe bieten, 
insbesondere bei der Berücksichtigung bewährter Verfahren zur Lösung von 
Problemen, die in der Vergangenheit auftraten. Zumindest sollten diese Funktionen 
die Leitlinien überprüfen, bevor sie vom Leitungsorgan genehmigt werden. 

Wie bereits angemerkt, handelt es sich bei den Kontrollverfahren der zweiten 
Kontrollebene um fortlaufende Aktivitäten. Hinsichtlich der Frühwarnsysteme 
beispielsweise sollten Banken mit hohen NPL-Beständen die folgenden Kontrollen 
mindestens vierteljährlich durchführen: 

• Überprüfung des Status von Frühwarnindikatoren und der daraufhin ergriffenen 
Maßnahmen, 
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• Sicherstellen, dass der Zeitrahmen und die Art der ergriffenen Maßnahmen mit 
den internen Leitlinien in Einklang stehen, 

• Überprüfung der Angemessenheit und Richtigkeit von Frühwarnmeldungen, 

• Überprüfung der Wirksamkeit der Frühwarnindikatoren, d. h. in welchem 
Umfang wurden NPL in einem frühen Stadium festgestellt (oder nicht) – 
Feedback sollte direkt der jeweiligen für das Frühwarn-/Watchlist-Verfahren 
verantwortlichen Funktion gegeben werden. Im Anschluss sollte (mindestens 
halbjährlich) überprüft werden, welche Fortschritte bei der Verbesserung der 
Methodik erzielt wurden. 

3.4.3 Dritte Kontrollebene 

Die dritte Kontrollebene umfasst in der Regel die interne Revision. Sie sollte 
vollkommen unabhängig von Funktionen des Marktbereichs sein und sollte, bei 
Banken mit hohen NPL-Beständen, über ausreichendes Fachwissen bei der 
Abwicklung von NPL verfügen, um ihre regelmäßigen Kontrollen zur Effizienz und 
Wirksamkeit des NPL-Rahmenkonzepts (einschließlich Kontrollverfahren der ersten 
und zweiten Kontrollebene) durchzuführen. 

Hinsichtlich des NPL-Rahmenkonzepts sollte die interne Revision zumindest 
regelmäßig prüfen, ob die internen NPL-bezogenen Leitlinien (siehe Anhang 5) 
sowie der vorliegende Leitfaden eingehalten werden. Hierzu sollten auch 
stichprobenartige und unangekündigte Untersuchungen und Kreditaktenprüfungen 
gehören. 

Bei der Festlegung von Häufigkeit, Umfang und Ausmaß der durchzuführenden 
Kontrollen sollte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden. 
Banken mit hohen NPL-Beständen sollten die meisten Prüfungen bezüglich der 
Einhaltung von Leitlinien/des Leitfadens mindestens einmal jährlich durchführen und 
den Turnus verkürzen, wenn unlängst durchgeführte Prüfungen erhebliche 
Unregelmäßigkeiten und Schwachstellen offenbart haben. 

Basierend auf den Ergebnissen ihrer Kontrollen sollte die interne Revision dem 
Leitungsorgan Empfehlungen geben und damit Verbesserungsvorschläge 
unterbreiten. 

3.5 Überwachung von NPL und NPL-Abwicklungs-
maßnahmen 

Die Überwachungssysteme sollten auf NPL-Zielen basieren, die in der NPL-
Strategie und den zugehörigen Implementierungsplänen genehmigt und 
anschließend auf die operativen Ziele der NPL-WUs übertragen werden. Es sollte 
ein zugehöriger Rahmen von Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators – 
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KPIs) entwickelt werden, der es dem Leitungsorgan und anderen zuständigen 
Führungskräften ermöglicht, Fortschritte zu messen. 

Klare Prozesse sollten dafür sorgen, dass die Ergebnisse aus der Überwachung von 
NPL-Indikatoren den zugehörigen Geschäftsaktivitäten, wie Kreditrisikobewertung 
und Risikovorsorge, passend und zeitnah zugeordnet werden. 

NPL-bezogene KPIs können in mehrere übergeordnete Kategorien 
zusammengefasst werden, darunter: 

1. aggregierte NPL-Messgrößen, 

2. Kundenbetreuung und Zahlungseingang, 

3. Forbearance-Maßnahmen, 

4. Abwicklungsmaßnahmen, 

5. sonstige (z. B. NPL-bezogene GuV-Posten, in Besitz genommene 
Vermögenswerte, Frühwarnindikatoren, Outsourcing-Maßnahmen). 

Die einzelnen Kategorien werden unten näher erläutert. Banken mit hohem NPL-
Bestand sollten geeignete Indikatoren definieren, die mit den unten aufgeführten 
Messgrößen vergleichbar sind (siehe auch die Zusammenfassung in Anhang 3) und 
regelmäßig überwacht werden. 

3.5.1 Aggregierte NPL-Messgrößen 

NPL-Quote und Deckung 

Banken sollten die relativen und absoluten NPL-Bestände und jungen 
Zahlungsrückstände in ihren Büchern genau und mit hinreichender 
Portfoliogranularität überwachen. Auch die absoluten und relativen Werte zu in 
Besitz genommenen Vermögenswerten (oder anderen Vermögenswerten aus NPL-
Maßnahmen) sowie die Bestände an nicht notleidenden gestundeten 
Risikopositionen sollten beobachtet werden. 

Weitere wichtige Größen, die es zu beobachten gilt, sind die Höhe der 
Wertminderung/Wertberichtigungen sowie der Bestand an Sicherheiten/Garantien 
insgesamt und für verschiedene NPL-Gruppen. Diese Gruppen sollten anhand von 
Kriterien definiert werden, die für den Deckungsgrad relevant sind, um dem 
Leitungsorgan und anderen zuständigen Führungskräften aussagekräftige 
Informationen zu liefern (z. B. Anzahl der Jahre seit NPL-Einstufung, Produkt-
/Kreditart einschließlich besichert/unbesichert, Art der Sicherheit und der Garantien, 
Land und Region der Risikoposition, Zeitraum bis zur Verwertung und die 
Anwendung des Going-Concern- bzw. des Gone-Concern-Ansatzes). Auch 
Veränderungen hinsichtlich der Deckung sollten beobachtet werden; eine 
abnehmende Deckung sollte in den Überwachungsberichten klar erläutert werden. 
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Die Texas Ratio setzt das Volumen an NPL-Risikopositionen in Bezug zur 
Kapitalausstattung und ist insofern ebenfalls ein hilfreicher KPI. 

Sofern möglich, sollten Indikatoren zur NPL-Quote/zum NPL-Bestand und zur 
Deckung auch als Vergleichsmaßstab gegenüber den Wettbewerbern dienen, damit 
sich das Leitungsorgan ein klares Bild von der Wettbewerbssituation und eventuellen 
gravierenden Mängeln machen kann. 

Schließlich sollten die Banken auch ihr Verlustbudget überwachen und es den 
tatsächlichen Verlusten gegenüberstellen. Dieser Vergleich sollte auf einer 
hinreichend tiefen Detailebene erfolgen, damit das Leitungsorgan und andere 
zuständige Führungskräfte verstehen, welche Faktoren ggf. zu erheblichen 
Planabweichungen geführt haben. 

NPL-Ströme, Ausfallraten, Migrationsraten und Ausfallwahrschein-
lichkeiten 

Die regelmäßige Berichterstattung an das Leitungsorgan sollte auch Zahlen zu den 
NPL-Zugängen und -Abgängen umfassen, einschließlich der Zugänge/Abgänge bei 
NPL, NPL im Probezeitraum, nicht notleidenden, nicht notleidenden gestundeten 
Risikopositionen und den jungen Zahlungsrückständen (≤ 90 Verzugstage). 

Übergänge vom Status „nicht notleidend“ zum Status „notleidend“ erfolgen 
schrittweise (z. B. von 0 bis 30 Verzugstage, 30 bis 60 Verzugstage, 60 bis 
90 Verzugstage oder abrupt (d. h. anlassbezogen). Hilfreich für die Überwachung in 
diesem Bereich ist die Erstellung von Migrationsmatrizen, die den Zugang von 
Risikopositionen in die Kategorie notleidend sowie den Abgang von Risikopositionen 
aus dieser Kategorie abbilden. 

Banken sollten die Migrationsraten und die Qualität des Portfolios nicht notleidender 
Risikopositionen monatlich schätzen, um einer Verschlechterung der Portfolioqualität 
zeitnah durch entsprechende Maßnahmen (d. h. einer Priorisierung von 
Maßnahmen) entgegenwirken zu können. Migrationsmatrizen können nach Kreditart 
(Wohnungsbaukredit, Verbraucherkredit, Immobilienkredit), nach Geschäftsbereich 
oder nach sonstigen maßgeblichen Portfoliosegmenten (siehe Abschnitt 3.3.2) näher 
aufgeschlüsselt werden, um festzustellen, ob die treibenden Faktoren für die Zu-
/Abgänge einem bestimmten Kreditsegment zuzuordnen sind.24 

3.5.2 Kundenbetreuung und Zahlungseingang 

Nach der Einrichtung von NPL-WUs sollten zentrale Messgrößen für die operative 
Leistung eingeführt werden, um die Effizienz der Einheit oder (sofern angemessen) 

                                                                      
24  Mithilfe geeigneter historischer Zeitreihen aus Migrationsraten lassen sich jährliche Ausfallraten 

errechnen. Diese können in die verschiedenen Modelle der Risikokontrollabteilung zur Ermittlung der 
Ausfallwahrscheinlichkeit einfließen, die wiederum bei der Wertminderungsprüfung und bei Stresstests 
herangezogen wird. 
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der Mitarbeiter im Vergleich zur Durchschnittsleistung und/oder anhand von 
Benchmark-Indikatoren (sofern vorhanden) zu beurteilen. Diese sollten Messgrößen 
zur Beurteilung der Aktivität sowie der Effizienz umfassen. Die nachfolgende, nicht 
abschließende Aufzählung enthält einige Beispiele für solche Arten von 
Messgrößen: 

• geplante Kontakte im Vergleich zu tatsächlichen Kontakten mit dem 
Kreditnehmer, 

• prozentualer Anteil der Kontakte, aus denen sich eine Zahlung oder ein 
Zahlungsversprechen ergab, 

• Zahlungseingänge als absolute Beträge und Zahlungseingänge gemessen an 
der vertraglichen Zahlungsverpflichtung, untergliedert nach: 

• Zahlungseingängen aus Kundenzahlungen, 

• Zahlungseingängen aus anderen Quellen (z. B. Verkauf von Sicherheiten, 
Gehaltspfändung, Insolvenzverfahren), 

• gesicherte Zahlungsversprechen und gehaltene Zahlungsversprechen im 
Vergleich zu fällig gewordenen Zahlungsversprechen, 

• mit dem Kreditnehmer (langfristig und insgesamt) vereinbarte Forbearance-
Lösungen (Anzahl und Volumen). 

3.5.3 Forbearance-Maßnahmen 

Forbearance25 ist ein zentrales Instrument, mit dem Banken die Auswirkungen von 
NPL abwenden oder begrenzen können, wenn sie es richtig handhaben. 
Forbearance-Maßnahmen sollten in zweifacher Hinsicht überwacht werden: zum 
einen im Hinblick auf die Effizienz und zum anderen im Hinblick auf die Effektivität. 
Effizienz bezieht sich dabei vor allem auf das Volumen der Kreditfazilitäten, für die 
Forbearance-Maßnahmen angeboten werden, und den für die Verhandlung mit dem 
Kreditnehmer erforderlichen Zeitraum. Effektivität hingegen zeigt sich im Erfolg der 
Forbearance-Option (d. h. ob der Kreditnehmer die neuen/geänderten vertraglichen 
Verpflichtungen erfüllt). 

Auch die Forbearance-Qualität muss sachgerecht überprüft werden, damit 
gewährleistet ist, dass Forbearance-Maßnahmen letzten Endes zur Rückzahlung 
des fälligen Betrags führen und nicht zu der verspäteten Einschätzung, dass eine 
Risikoposition uneinbringlich ist. Die vereinbarten Lösungsansätze sollten 
diesbezüglich überprüft werden, und Banken sollten zwischen langfristigen (auf eine 
tragfähige Schuldenstruktur abzielenden) Lösungen26 und kurzfristigen 
(vorübergehenden) Lösungen unterscheiden. 

                                                                      
25  Zur Definition von „Forbearance“ siehe Abschnitt 5.3.1. 
26  Zu tragfähigen Forbearance-Lösungen siehe auch Kapitel 4. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Änderung der Konditionen einer 
Risikoposition oder eine Umschuldung in allen Phasen des Kredit-Lebenszyklus 
erfolgen kann. Banken sollten daher sicherstellen, dass Forbearance-Maßnahmen 
sowohl bei notleidenden als auch bei nicht notleidenden Risikopositionen überwacht 
werden. 

Effizienz von Forbearance-Maßnahmen 

Je nach Zielsetzung der Bank und Portfoliosegmentierung sind die folgenden 
Effizienzmessgrößen denkbar: 

• das Volumen abgeschlossener Bewertungen (sowohl Anzahl als auch Wert), 
die der zuständigen Genehmigungsinstanz in einem bestimmten Zeitraum 
vorgelegt wurden, 

• das Volumen vereinbarter geänderter Lösungen (sowohl Anzahl als auch Wert), 
die mit dem Kreditnehmer in einem bestimmten Zeitraum erzielt wurden, 

• der Wert und die Anzahl der Positionen, die in einem bestimmten Zeitraum 
abgewickelt wurden (in absoluten Zahlen und als prozentualer Anteil des 
anfänglichen Bestands). 

Es könnte auch hilfreich sein, andere Schritte im Rahmen des 
Abwicklungsprozesses im Hinblick auf ihre Effizienz zu überwachen. 

Wirksamkeit von Forbearance-Maßnahmen 

Durch die Änderung von Kreditverträgen soll letztlich sichergestellt werden, dass der 
Kreditnehmer die veränderten vertraglichen Bedingungen erfüllt und eine tragfähige 
Lösung erzielt wird (siehe auch Kapitel 4) In diesem Zusammenhang sollte nach Art 
der vereinbarten Lösungen pro Portfolio mit vergleichbaren Merkmalen 
unterschieden und die Erfolgsquote der jeweiligen Lösungsart im Zeitverlauf 
überwacht werden. 

Die Erfolgsquote der jeweiligen Restrukturierungslösung lässt sich unter anderem 
anhand folgender zentraler Messgrößen überwachen: 

• Forbearance-Gesundungsrate und Quote erneuter Ausfälle: Bei den 
meisten Krediten wird unmittelbar nach der Änderung kein Hinweis auf 
finanzielle Schwierigkeiten vorliegen. Daher muss ein Gesundungszeitraum 
festgelegt werden, nach dessen Ablauf bestimmt wird, ob ein Kredit tatsächlich 
als „gesundet“ gilt.27 Der Mindestgesundungszeitraum, der zur Bestimmung der 
Gesundungsrate herangezogen wird, sollte im Einklang mit den „Technischen 
Durchführungsstandards der EBA zu den aufsichtlichen Meldungen“ 

                                                                      
27  Die Kriterien für eine Gesundung sind in Abschnitt 5.3.3 aufgeführt. 
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(Implementing Technical Standards on Supervisory Reporting - ITS)28 stehen. 
Demnach sollten Banken ihre Kreditfazilitäten im Hinblick auf das Datum der 
Vertragsänderung analysieren und das Verhalten der Kredite mit Forbearance-
Maßnahmen 12 Monate nach dieser Vertragsänderung beobachten, um die 
Gesundungsrate zu ermitteln. Diese Analyse sollte nach Kreditsegmenten 
erfolgen (Kreditnehmer mit ähnlichen Merkmalen) und gegebenenfalls das 
Ausmaß der finanziellen Schwierigkeiten vor der Gewährung von Forbearance-
Maßnahmen berücksichtigen.  
Ein Ausgleich von Zahlungsrückständen bei Kreditfazilitäten kann entweder 
durch Forbearance-Maßnahmen erfolgen (Gesundung durch Forbearance) 
oder auf natürlichem Weg ohne Änderung der ursprünglichen Bedingungen der 
Kreditfazilität (natürliche Gesundung). Banken sollten über einen Mechanismus 
verfügen, mit dem sie sowohl den Anteil als auch das Volumen der auf 
natürlichem Weg gesundeten Kredite überwachen können. Auch die Quote 
erneuter Ausfälle ist ein Leistungsindikator, der in den internen NPL-
Überwachungsberichten an das Leitungsorgan und andere zuständige 
Führungskräfte enthalten sein sollte. 

• Art der Forbearance-Maßnahme: Banken sollten eindeutig festlegen, welche 
Arten von Forbearance-Maßnahmen als kurzfristig und welche als langfristig 
gelten. Individuelle Merkmale von Forbearance-Vereinbarungen sollten in den 
IT-Systemen gekennzeichnet und gespeichert werden, und durch die 
regelmäßige Überwachung sollten das Leitungsorgan und andere 
Führungskräfte klar erkennen können, welcher Anteil der vereinbarten 
Forbearance-Lösungen (1) kurzfristiger bzw. langfristiger Natur ist und 
(2) bestimmte Merkmale aufweist (z. B. Zahlungsaussetzung ≥ 12 Monate, 
Anstieg der Hauptsumme, zusätzliche Sicherheiten usw.). (Siehe auch 
Kapitel 4.) 

• Zahlungseingang: Eine weitere wichtige Messgröße für Forbearance-
Maßnahmen sind die Zahlungseingänge bei restrukturierten Kreditfazilitäten. 
Zahlungseingänge können anhand der geänderten vertraglichen Cashflows 
überwacht werden. Dabei kann die tatsächliche Cashflow-Quote der 
vertraglichen Cashflow-Quote gegenübergestellt werden, und es können 
absolute Zahlen verglichen werden. Durch diese beiden Messgrößen erhält die 
Bank gegebenenfalls Informationen für die Liquiditätsplanung und zum relativen 
Erfolg der einzelnen Forbearance-Maßnahmen. 

• Abschreibungen von NPL: In einigen Fällen können Banken im Rahmen einer 
Forbearance-Lösung eine Forbearance-Option gewähren, die eine teilweise 
oder vollständige Abschreibung von NPL mit sich bringt. Sämtliche 
Abschreibungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Forbearance-
Maßnahmen dieser Art sollten erfasst und mit dem genehmigten Verlustbudget 
abgeglichen werden. Darüber hinaus sollte der Nettobarwertverlust, der mit 

                                                                      
28  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung 

technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 
28.6.2014, S. 1). 
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einer Entscheidung zur Abschreibung uneinbringlicher Kredite einhergeht, der 
Gesundungsrate je Kreditsegment und je angebotener Restrukturierungslösung 
gegenübergestellt werden, um die Forbearance-Strategie und -Richtlinien der 
Bank auf eine bessere Informationsbasis zu stellen. 

Indikatoren für Forbearance-Maßnahmen sollten ausgewiesen und dabei nach 
aussagekräftigen Kriterien aufgeschlüsselt werden. Denkbar wären beispielsweise 
die Art und Länge der Zahlungsrückstände, die Art der Risikoposition, die 
Wahrscheinlichkeit einer Erholung, das Volumen der Risikopositionen oder der 
Gesamtbetrag der Risikopositionen gegenüber demselben Kreditnehmer oder 
verbundenen Kunden, oder die Anzahl der Forbearance-Lösungen, die in der 
Vergangenheit zur Anwendung kamen. 

3.5.4 Abwicklungsmaßnahmen 

Wurde keine tragfähige Restrukturierungslösung erzielt, so wird von der Bank 
erwartet, dass sie die notleidende Risikoposition abwickelt. Mit der Abwicklung kann 
die Einleitung von Gerichtsverfahren, eine Inbesitznahme von Vermögenswerten, ein 
Debt-Asset/Equity-Swap und/oder eine Veräußerung von Kreditfazilitäten bzw. die 
Übertragung auf eine Vermögensverwaltungsgesellschaft/Verbriefung einhergehen. 
Folglich sollte diese Maßnahme von der Bank überwacht werden, damit sie ihre 
Strategie und Richtlinien auf eine solide Informationsbasis stellen und die 
Ressourcen zuteilen kann. 

Gerichtliche Maßnahmen und Inbesitznahme von 
Vermögenswerten 

Banken sollten bei Gerichtsverfahren und Inbesitznahmen die Volumina und 
Erlösquoten überwachen. Diese Zahlen sollten definierten Zielwerten für die Anzahl 
der Monate/Jahre und den Verlust für das Institut gegenübergestellt werden. Von 
den Instituten wird erwartet, dass sie zur Überwachung der tatsächlichen 
Verlustquote historische Zeitreihen je Kreditsegment erstellen, um die Annahmen für 
Wertminderungsprüfungen und Stresstests zu untermauern. 

Bei besicherten Krediten sollten Banken den zur Verwertung der Sicherheit 
erforderlichen Zeitraum, potenzielle Zwangsversteigerungsabschläge bei der 
Verwertung und die Entwicklungen an bestimmten Märkten (z. B. Immobilienmärkte) 
überwachen, um potenzielle Erlösquoten prognostizieren zu können. 

Durch eine Überwachung der Erlösquoten aus Inbesitznahmen und anderen 
Gerichtsverfahren können Banken zudem besser beurteilen, ob die Entscheidung für 
eine Inbesitznahme zu einem höheren Nettobarwert führt als die Gewährung einer 
Forbearance-Option. Die Daten zu den Erlösquoten aus Inbesitznahmen sollten 
fortlaufend überwacht werden und in die Änderungen einfließen, die Banken 
möglicherweise an ihren Strategien zum Mahnwesen/zu Gerichtsverfahren 
vornehmen. 
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Banken sollten außerdem die durchschnittliche Länge der zuletzt abgeschlossenen 
Gerichtsverfahren und die daraus durchschnittlich erzielten Erlöse (einschließlich 
damit verbundener Verwertungskosten) überwachen. 

Debt-Asset/Equity-Swap 

Fälle, in denen Verbindlichkeiten gegen Vermögenswerte oder eine Beteiligung am 
Eigenkapital des Kreditnehmers getauscht werden, sollten Banken sorgfältig 
überwachen, zumindest anhand der Indikatoren zum Volumen einzelner Arten von 
Vermögenswerten. Dabei sollten sie sicherstellen, dass die durch maßgebliche 
nationale Rechtsvorschriften vorgegebenen Bestandsgrenzen eingehalten werden. 
Wird dieser Ansatz als Restrukturierungsmaßnahme eingesetzt, so sollte dies durch 
einen eigenen Geschäftsplan gestützt und auf Vermögensverwerte beschränkt 
werden, bei denen das Institut über hinreichende Sachkenntnis verfügt und der 
Markt eine realistische Einschätzung des Wertes erlaubt, der mittel- bis langfristig 
aus dem Vermögenswert zu erlösen ist. Zudem sollte das Institut sicherstellen, dass 
die Bewertung der Vermögenswerte von qualifizierten und erfahrenden 
Sachverständigen durchgeführt wird.29 

3.5.5 Sonstige zu beobachtende Positionen 

Erfolgswirksame Positionen 

Banken sollten auch die in der GuV erfassten Zinserträge auf NPL erfassen und 
ihren Leitungsorganen kenntlich machen. Darüber hinaus sollten sie zwischen 
Zinserträgen auf NPL, die tatsächlich eingegangen sind, und jenen, die noch nicht 
eingegangen sind, unterscheiden. Auch die Entwicklung von Wertberichtigungen und 
die jeweiligen treibenden Faktoren sollten überwacht werden. 

In Besitz genommene Vermögenswerte (Foreclosed Assets) 

Wenn Inbesitznahme zur NPL-Strategie der Bank gehört, dann sollte die Bank auch 
das Volumen, die Altersstruktur, die Deckung und die Zu-/Abgänge des Portfolios 
aus in Besitz genommenen Vermögenswerten (und anderen Vermögenswerten aus 
NPL) überwachen. Dazu gehört auch eine hinreichende Detailtiefe bei wesentlichen 
Arten von Vermögenswerten. Weiterhin sollte die Entwicklung der in Besitz 
genommenen Vermögenswerte im Hinblick auf den zuvor definierten Geschäftsplan 
in angemessener Weise überwacht werden. Dem Leitungsorgan sowie anderen 
zuständigen Führungskräften sollte dazu auf aggregierter Basis Bericht erstattet 
werden. 

                                                                      
29  Siehe hierzu auch Abschnitt 7.2.4. 
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Frühwarnindikatoren 

Zu den Segmenten, bei denen mit einer Abwärtsentwicklung gerechnet wird, sollten 
das Leitungsorgan, zuständige Ausschüsse und andere zuständige Führungskräfte 
regelmäßig Berichte über den Frühwarnstatus (oder „Watchlist“-Status) erhalten. 
Gleiches gilt bei Großkrediten für den Watchlist-Status auf Ebene der 
Risikoposition/des Kreditnehmers. Die Berichte sollten auch Angaben zu den 
Portfoliobewegungen im Zeitverlauf enthalten, z. B. die monatlichen 
Migrationseffekte zwischen den Zahlungsrückstandsstufen (0 Verzugstage, >0-
30 Verzugstage, >30-60 Verzugstage, >60-90 Verzugstage, >90 Verzugstage). 
Indikatoren für die Wirksamkeit von Frühwarnindikatoren sollten ebenfalls enthalten 
sein. 

Sonstiges 

Zu den weiteren Aspekten, die für die NPL-Berichterstattung relevant sein könnten, 
zählen die Effizienz und Wirksamkeit von Outsourcing-/Servicing-Vereinbarungen. 
Die hierfür verwendeten Indikatoren entsprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
weitgehend denjenigen, die zur Überwachung der Effizienz und Wirksamkeit von 
internen NPL-WUs verwendet werden, obgleich sie eine geringere Detailtiefe 
aufweisen. 

In der Regel gilt: Wenn sich NPL-bezogene KPIs aus regulatorischer Sicht und aus 
Rechnungslegungsperspektive unterscheiden, sollten diese Unterschiede dem 
Leitungsorgan gemeldet und erläutert werden. 

3.6 Frühwarnsysteme/Watchlists 

3.6.1 Frühwarnverfahren 

Zur Überwachung nicht notleidender Kredite und zur Verhinderung einer 
Bonitätsverschlechterung sollten alle Banken geeignete interne Verfahren und eine 
interne Berichterstattung einführen, durch die potenziell notleidende Kredite zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt erkannt und entsprechend behandelt werden. 



Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten − Governance und Ablauforganisation für 
NPL 41 

Beispiel 4 
Beispiel eines Frühwarnprozesses 

 

 

In dem Beispiel oben werden die einzelnen Schritte und beteiligten Parteien in einem 
Frühwarnprozess dargestellt: 

• Frühwarnauslösemechanismus des Marktfolgebereichs, 

• Handhabung von Frühwarnsignalen durch den Marktbereich, 

• bei Bonitätsverschlechterung ggf. Übergabe an die NPL-Einheiten, 

• Qualitätssicherung und -kontrolle über die zweite und dritte Kontrollebene. 

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte des Verfahrens näher 
erläutert. Dabei ist zu beachten, dass es für jeden Schritt des Frühwarn- (oder 
Wachlist-)Verfahrens eindeutige Verantwortliche geben muss. Weiterhin sollten 
geeignete Berichts- und Eskalationsverfahren eingeführt werden, und der Prozess 
sollte mit den Verfahren für NPL-Berichte und für die Übergabe von Krediten, die 
notleidend werden, an die NPL-WUs vereinbar sein. 

3.6.2 Frühwarnauslösemechanismus/-indikatoren 

Banken sollten für jedes Portfolio eine Reihe geeigneter Frühwarnindikatoren (FWI) 
entwickeln. 

Dabei sollten die wichtigsten FWIs mindestens monatlich berechnet werden. Bei 
einigen spezifischen FWIs (z. B. Research auf Branchen-/Segment-/Portfolio- oder 
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Kreditnehmerebene) können die Aktualisierungen auch in größeren Abständen 
durchgeführt werden. 

Damit Anzeichen einer Bonitätsverschlechterung bei nicht notleidenden Kunden 
frühzeitig erkannt werden, sollten Banken Kredite auf zwei Ebenen überwachen: auf 
Portfolioebene und auf Transaktions-/Kreditnehmerebene. 

FWIs auf Transaktions-/Kreditnehmerebene 

Auf Transaktions-/Kreditnehmerebene sollten FWIs Bestandteil des 
Kreditüberwachungsprozesses sein, damit Mahnverfahren sofort ausgelöst werden. 
Darüber hinaus sollten sie als Bonitätsindikator für nicht notleidende Kredite in das 
interne Berichtswesen eingebunden sein. 

FWIs sollten auf der Grundlage eines Satzes interner oder externer 
Daten/Informationen bestimmt werden und sich auf einen Zeitpunkt oder 
Beobachtungszeitraum beziehen. Beispiele für FWIs sind etwa interne 
Scoringsysteme (einschließlich Verhaltensscoring) oder externe Daten von 
Ratingagenturen, spezifisches sektorbezogenes Research oder 
gesamtwirtschaftliche Indikatoren für Geschäftsaktivitäten mit Schwerpunkt auf 
bestimmten Regionen. 

Der Frühwarnauslösemechanismus sollte die zahlreichen Eingabewerte analysieren 
und klare Ergebnisse in Form von Auslösern für verschiedene Arten von 
Warnmeldungen und Maßnahmen liefern. 

In Anhang 4 sind einige Beispiele für FWIs aufgeführt, die von verschiedenen 
Banken als Eingabewerte für den Frühwarnmechanismus verwendet werden. 

FWIs auf Portfolio-Ebene 

Neben den FWIs auf Kreditnehmerebene sollten Banken auch FWIs auf 
Portfolioebene bestimmen. Dafür sollten sie das Kreditrisikoportfolio in verschiedene 
Klassen unterteilen, z. B. nach Region, Produkt, Konzentrationsrisiken, Grad der 
Besicherung und Sicherheitenart oder Kapitaldienstfähigkeit. 

Für jede Unterkategorie sollte die Bank dann spezifische Sensitivitätsanalysen auf 
der Grundlage interner und externer Informationen durchführen (z. B. 
Marktentwicklungsübersichten externer Anbieter zu bestimmten Sektoren oder 
Bereichen), um die Anteile des Portfolios zu ermitteln, die von potenziellen Schocks 
betroffen sein könnten. Anhand dieser Analyse sollte sich innerhalb der 
Unterkategorien zumindest eine risikobezogene Rangfolge erstellen lassen. 
Richtlinien sollten eine Reihe von Maßnahmen vorsehen, deren Ausmaß sich jeweils 
nach dem erwarteten Risiko richtet. 
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Im Anschluss sollten Banken spezifische FWIs für jede Risikoklasse bestimmen, um 
eventuelle Bonitätsverschlechterungen aufzudecken, bevor negative Ereignisse auf 
Transaktionsebene eintreten. 

Bei der Bestimmung potenzieller Auslöseereignisse auf der Ebene des Portfolios, 
Segments oder der Kundengruppe sollten Banken das betreffende Portfolio prüfen, 
Maßnahmen definieren und sowohl die erste als auch die zweite Kontrollebene in 
risikomindernde Maßnahmen einbeziehen. 

3.6.3 Automatische Warnmeldungen und Maßnahmen 

Der Marktbereich sollte über wirksame Werkzeuge und Instrumente für die operative 
Berichterstattung verfügen, die auf den jeweiligen Portfolio-/Kreditnehmertyp 
abgestimmt sind und es ermöglichen, die ersten Anzeichen einer 
Bonitätsverschlechterung des Kunden sofort zu erkennen. Hierzu sollten auch 
automatische Warnmeldungen auf Kreditnehmerebene gehören, die mit einem 
eindeutigen Arbeitsablauf, Angaben zu erforderlichen Maßnahmen sowie Zeitplänen 
einhergehen, die allesamt auf die Frühwarnrichtlinien abgestimmt sind. Ergriffene 
Maßnahmen sollten im System eindeutig nachzuvollziehen sein, damit die 
Qualitätssicherung Anschlussmaßnahmen ergreifen kann. 

Die Warnmeldungen an die Kundenbetreuer sowie die diesbezügliche operative und 
interne Berichterstattung sollten wenigstens monatlich erfolgen. 

Sind Verstöße gegen eine Reihe von FWIs oder einen einzelnen, klar bewerteten 
und definierten Indikator (z. B. 30 Verzugstage) gegeben, so sollte ein eindeutiger 
Auslöser aktiviert werden, auf den ein festgelegter Eskalationsprozess folgt. Nach 
Möglichkeit sollten die zuständigen Einheiten in die Bewertung der finanziellen 
Situation des Kunden und die Erörterung potenzieller Lösungen mit der Gegenpartei 
eingebunden werden. 

Schließlich sollte noch darauf hingewiesen werden, dass neben automatischen 
Warnmeldungen unter Umständen auch Warnsignale eine Rolle spielen, die sich aus 
der Interaktion mit dem Kunden ergeben. Insofern sollten Kundenbetreuer stets 
sensibel für Informationen über den Kreditnehmer sein, die dessen Bonität 
beeinflussen könnten. 

3.7 Aufsichtliche Meldungen 

Wesentliche oder strukturelle Änderungen in Bezug auf das operative Modell für 
NPL oder den Kontrollrahmen sollten den jeweiligen Aufsichtsteams zeitnah 
mitgeteilt werden. Darüber hinaus sollten Banken mit hohen NPL-Beständen 
regelmäßig erstellte NPL-Überwachungsberichte – auf einer angemessenen 
Aggregationsebene – proaktiv der Aufsichtsinstanz vorlegen. 
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4 Forbearance 

4.1 Zweck und Übersicht 

Vorrangiges Ziel der Gewährung von Forbearance-Maßnahmen30 ist es, 
Kreditnehmern mit dem Status „notleidend“ den Weg aus diesem Status zu ebnen 
bzw. zu vermeiden, dass andere Kreditnehmer in den Status „notleidend“ 
abrutschen. Forbearance-Maßnahmen sollten stets darauf ausgerichtet sein, den 
Schuldner in die Lage zu versetzen, seinen Kredit langfristig zurückzuzahlen. 

Die aufsichtlichen Erfahrungen haben jedoch vielfach gezeigt, dass Forbearance-
Lösungen, die Banken Kreditnehmern in finanziellen Schwierigkeiten gewähren, 
diesem Ziel nicht immer gerecht werden und notwendige Schritte zur Bewältigung 
von Problemen im Zusammenhang mit der Aktivaqualität verzögern und zu einer 
falschen bilanziellen Darstellung der Aktivaqualität führen können. Dies ist 
beispielsweise dann der Fall, wenn Forbearance-Maßnahmen wiederholten 
Zahlungsaufschub umfassen, das grundlegende Problem der Überschuldung eines 
Kreditnehmers gemessen an seiner Rückzahlungsfähigkeit jedoch außer Acht 
lassen. 

Aus diesem Grund geht dieses Kapitel insbesondere auf tragfähige Forbearance-
Lösungen ein. Die Aufsicht erwartet, dass Banken klar definierte und am Konzept 
der Tragfähigkeit orientierte Forbearance-Richtlinien implementieren und 
Kreditnehmer, deren Finanzlage nicht tragfähig ist, zeitnah erfassen. 

Das Kapitel beginnt mit einem Überblick über Forbearance-Optionen und gibt 
Empfehlungen zur Unterscheidung zwischen tragfähigen und nicht tragfähigen 
Forbearance-Maßnahmen (Abschnitt 4.2). Anschließend wird näher auf wichtige 
Aspekte von Forbearance-Prozessen eingegangen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Kapitaldienstfähigkeitsprüfungen (Abschnitte 4.3 und 4.4) sowie aufsichtliche 
Meldungen und Offenlegungspflichten (Abschnitt 4.5). 

Darüber hinaus enthält Kapitel 5 Empfehlungen zu den Kriterien für die Einstufung 
gestundeter Risikopositionen als notleidend oder nicht notleidend. 

                                                                      
30  Die Leitlinien in diesem Kapitel betreffen Forbearance im Sinne der Definition der EBA, die in 

Abschnitt 5.3 näher erläutert wird. Siehe die Technischen Durchführungsstandards der EBA für die 
aufsichtlichen Meldungen zu Stundungsmaßnahmen und notleidenden Risikopositionen gemäß 
Artikel 99 Absatz 45 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Grundlage ist die Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/227 der Kommission vom 9. Januar 2015 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der 
Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
L 48 vom 20.2.2015, S. 1). 
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4.2 Forbearance-Optionen und ihre Tragfähigkeit 

Im Hinblick auf Forbearance-Lösungen ist es sinnvoll, zwischen kurzfristigen und 
langfristigen Maßnahmen zu unterscheiden. Die meisten Lösungen werden aus 
einer Kombination verschiedener Forbearance-Maßnahmen bestehen, die sich über 
unterschiedliche Zeiträume erstrecken und einen Mix aus kurz- und langfristigen 
Optionen bilden dürften. 

Kurzfristige Forbearance-Maßnahmen sind definiert als vorübergehend 
umstrukturierte Rückzahlungsbedingungen mit dem Ziel, finanzielle Schwierigkeiten 
kurzfristig zu beseitigen, ohne jedoch Zahlungsrückstände zu bereinigen (außer in 
Verbindung mit geeigneten langfristigen Maßnahmen). Kurzfristige Maßnahmen 
sollten grundsätzlich nicht länger als zwei Jahre – bei Projektfinanzierungen und 
dem Bau von Gewerbeimmobilien nicht länger als ein Jahr – dauern. 

Kurzfristige Forbearance-Maßnahmen sollten in Betracht gezogen und angeboten 
werden, wenn der Kreditnehmer die beiden folgenden Kriterien erfüllt: 

• Er ist von einem identifizierbaren Ereignis betroffen, das zu vorübergehenden 
Liquiditätsengpässen geführt hat. Dieses Ereignis ist formell (nicht auf der 
Grundlage von Vermutungen) anhand schriftlicher Unterlagen nachzuweisen, 
wobei anhand bestimmter Nachweise zu belegen ist, dass sich die 
Einkommenssituation des Kreditnehmers kurzfristig erholen wird oder dass die 
Bank zu dem Schluss gekommen ist, dass eine langfristige Forbearance-
Lösung aufgrund einer vorübergehenden finanziellen Unsicherheit allgemeiner 
oder kreditnehmerspezifischer Art nicht möglich war. 

• Er unterhält nachweislich eine gute finanzielle Beziehung zur Bank 
(einschließlich erheblicher Tilgungszahlungen vor dem Ereignis) und zeigt sich 
eindeutig kooperationsbereit. 

Bei jeder Forbearance-Lösung sollte vertraglich geregelt sein, dass die Bank 
berechtigt ist, die vereinbarten Forbearance-Maßnahmen zu überprüfen, falls sich 
die Situation des Kreditnehmers verbessert und somit für die Bank günstigere 
Konditionen (von den Forbearance-Konditionen bis hin zu den ursprünglichen 
Vertragsbedingungen) durchgesetzt werden können. Im Hinblick auf Kreditnehmer, 
die die Forbearance-Vereinbarung nicht erfüllen (z. B. hinsichtlich zusätzlicher 
Sicherheiten), sollten die Banken erwägen, strenge Konsequenzen in die 
Vertragsbedingungen aufzunehmen. 

Tragfähige und nicht tragfähige Forbearance 

Banken und Aufsichtsbehörden müssen klar zwischen tragfähigen Forbearance-
Lösungen, also solchen, die tatsächlich zu einer Verringerung des Kreditsaldos des 
Kreditnehmers beitragen, und nicht tragfähigen Forbearance-Lösungen 
unterscheiden. 
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Die folgende Auflistung enthält allgemeine aufsichtliche Hinweise zur Einstufung als 
tragfähige Forbearance-Lösung (weitere Empfehlungen zu individuellen 
Forbearance-Optionen enthält die Tabelle weiter unten): 

• Eine Forbearance-Lösung mit langfristigen Forbearance-Maßnahmen ist 
grundsätzlich nur dann als tragfähig zu betrachten, wenn folgende Kriterien 
erfüllt sind: 

• Das Institut kann (anhand plausibler dokumentierter Finanzdaten) 
nachweisen, dass sich der Kreditnehmer die Forbearance-Lösung 
realistischerweise leisten kann. 

• Der Ausgleich von Zahlungsrückständen ist umfassend berücksichtigt, und 
mittel- bis langfristig steht eine erhebliche Verringerung des Kreditsaldos 
des Kreditnehmers zu erwarten. 

• Wurden für einen Kredit bereits Forbearance-Lösungen, einschließlich 
langfristiger Forbearance-Maßnahmen, gewährt, so sollte die Bank für 
zusätzliche interne Kontrollen sorgen, die sicherstellen, dass die 
anschließende Forbearance-Behandlung den unten aufgeführten 
Tragfähigkeitskriterien entspricht. Diese Kontrollen sollten mindestens 
dafür sorgen, dass die Risikokontrollfunktion vorab ausdrücklich über die 
betreffenden Fälle in Kenntnis gesetzt wird. Darüber hinaus ist die 
ausdrückliche Genehmigung des zuständigen obersten Beschlussorgans 
(z. B. NPL-Ausschuss) einzuholen. 

• Eine Forbearance-Lösung mit kurzfristigen Forbearance-Maßnahmen sollte in 
der Regel nur dann als tragfähig gelten, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

• Das Institut kann (anhand plausibler und dokumentierter Finanzdaten) 
nachweisen, dass sich der Kreditnehmer die Forbearance-Lösung leisten 
kann. 

• Kurzfristige Maßnahmen werden tatsächlich nur vorübergehend 
angewandt, und das Institut hat sich davon überzeugt und kann anhand 
plausibler Finanzdaten belegen, dass der Kreditnehmer imstande ist, nach 
dem Ablauf der kurzfristigen vorübergehenden Regelung den 
ursprünglichen oder vereinbarten geänderten Betrag an Kapital und 
Zinsen vollständig zurückzuzahlen. 

• Die Lösung führt nicht dazu, dass für dieselbe Risikoposition mehrere 
aufeinanderfolgende Forbearance-Maßnahmen gewährt werden. 

Wie aus den aufgeführten Kriterien hervorgeht, sind in jeder Tragfähigkeitsprüfung 
die finanziellen Merkmale des Schuldners und die zum gegebenen Zeitpunkt zu 
gewährende Forbearance-Maßnahme zu berücksichtigen. Zudem sollte die 
Tragfähigkeitsprüfung unabhängig davon erfolgen, auf welcher Grundlage die 
Forbearance gewährt werden soll (z. B. Inanspruchnahme von vertraglichen 
Forbearance-Klauseln durch den Schuldner, bilaterale Verhandlungen über 
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Forbearance zwischen Schuldner und Bank, öffentliches Forbearance-Programm für 
alle in einer bestimmten Situation befindlichen Schuldner). 

Liste der gängigsten Forbearance-Maßnahmen 

Wie zuvor erwähnt, stellen die meisten Forbearance-Lösungen eine Kombination 
verschiedener Maßnahmen dar. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über 
die gängigsten kurz- und langfristigen Forbearance-Maßnahmen und enthält weitere 
Hinweise zu Tragfähigkeitserwägungen. Zu beachten ist, dass langfristige 
Maßnahmen durch kurzfristige Maßnahmen wie Tilgungsaussetzung, 
Tilgungsreduzierung, Zahlungsaufschub oder Kapitalisierung von 
Zahlungsrückständen ergänzt werden können, wenn diese wie oben angegeben 
zeitlich begrenzt sind. 

Liste der gängigsten Forbearance-Maßnahmen 

Forbearance-Maßnahme Beschreibung Tragfähigkeit und sonstige wichtige Erwägungen 

Kurzfristige Maßnahmen  

1. Tilgungsaussetzung Über einen festgelegten kurzen Zeitraum werden auf 
Kredite lediglich Zinszahlungen, jedoch keine 
Tilgungszahlungen geleistet. Der Kapitalbetrag bleibt 
somit unverändert. Am Ende der Tilgungsaussetzung 
wird der Tilgungsplan auf Basis der Beurteilung der 
Rückzahlungsfähigkeit neu festgelegt. 

Diese Maßnahme sollte nur gewährt werden bzw. als tragfähig gelten, wenn das Institut 
(anhand plausibler dokumentierter Finanzdaten) nachweisen kann, dass die finanziellen 
Schwierigkeiten des Kreditnehmers vorübergehend sind und der Kreditnehmer nach 
Ablauf der Tilgungsaussetzung in der Lage ist, den Kredit zumindest gemäß dem 
vorherigen Tilgungsplan zu bedienen. 

Diese Maßnahme sollte einen Zeitraum von 24 Monaten – bei Projektfinanzierungen und 
dem Bau von Gewerbeimmobilien 12 Monate – in der Regel nicht überschreiten. 

Nach Ablauf der für diese Forbearance-Maßnahme festgelegten Frist sollte das Institut die 
Kapitaldienstfähigkeit des Kreditnehmers neu bewerten, um einen geänderten 
Tilgungsplan zu erstellen, der die während der Tilgungsaussetzung nicht erbrachten 
Tilgungsleistungen berücksichtigt. 

Diese Maßnahme wird in der Regel in Verbindung mit anderen langfristigeren 
Maßnahmen angeboten, um die vorübergehend niedrigeren Rückzahlungen zu 
kompensieren (z. B. Laufzeitverlängerung). 

2. Tilgungsreduzierung Verringerung der Tilgungsrate über einen festgelegten 
kurzen Zeitraum, um der beeinträchtigten 
Liquiditätssituation des Kreditnehmers Rechnung zu 
tragen und anschließend die Rückzahlung auf Basis 
der prognostizierten Rückzahlungsfähigkeit 
fortzusetzen. Die Zinsen sind weiterhin in voller Höhe 
zu zahlen. 

Siehe „1. Tilgungsaussetzung.“ 

Ist der Betrag, um den sich die Tilgungszahlung reduziert, moderat und sind alle anderen 
genannten Bedingungen erfüllt, so kann die Maßnahme auch länger als 24 Monate 
angewandt werden. 

3. Zahlungsaufschub/-
moratorium 

Eine Vereinbarung, nach der dem Kreditnehmer ein 
bestimmter Aufschub zur Erfüllung seiner 
Rückzahlungsverpflichtungen (in der Regel Zins und 
Tilgung) gewährt wird.  

Siehe „1. Tilgungsaussetzung.“ 

4. Kapitalisierung von 
Zahlungsrückständen/Zinsen 

Forbearance in Bezug auf Zahlungsrückstände 
und/oder aufgelaufene Zinsrückstände; dabei werden 
diese rückständigen Beträge im Rahmen eines neuen 
tragfähigen Tilgungsplans dem ausstehenden 
Kapitalbetrag zugeschlagen. 

Diese Maßnahme sollte nur gewährt bzw. als tragfähig erachtet werden, wenn das Institut 
zu der Einschätzung gelangt ist, dass die (anhand plausibler und dokumentierter 
Finanzdaten) überprüften Einnahmen und Ausgaben des Kreditnehmers und die 
vorgeschlagenen geänderten Rückzahlungen den Kreditnehmer in die Lage versetzen, 
den Kredit über die gesamte Laufzeit des geänderten Tilgungsplans mit Kapital- und 
Zinszahlungen zu bedienen, und wenn das Institut von dem Kunden die formelle 
Bestätigung eingeholt hat, dass er die Kapitalisierungsbedingungen versteht und 
akzeptiert. 

Eine Kapitalisierung von Zahlungsrückständen sollte nur gewährt werden, wenn im 
Einzelfall die Wiedererlangung von Zahlungsrückständen oder fälligen Zahlungen aus 
dem Vertrag nicht möglich ist und Kapitalisierung die einzige realistische Option darstellt. 

Institute sollten generell vermeiden, diese Maßnahme einem Kreditnehmer mehrmals 
anzubieten. Zudem sollte die Maßnahme nur auf Zahlungsrückstände angewandt werden, 
die ein vorab im Verhältnis zum gesamten Kapitalbetrag festgelegtes Volumen nicht 
überschreiten. Dieses Verhältnis sollte in der Forbearance-Richtlinie der Bank festgelegt 
werden. 

Das Institut sollte das Verhältnis zwischen den kapitalisierten Zahlungsrückständen und 
den Zins- und Tilgungszahlungen als adäquat und angemessen für den Kreditnehmer 
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beurteilen. 

Langfristige Maßnahmen  

5. Zinssenkung Dauerhafte (oder vorübergehende) Senkung des 
(festen oder variablen) Zinssatzes auf ein faires und 
tragfähiges Niveau.  

Kreditlinien mit hohen Zinssätzen sind eine häufige Ursache von finanziellen Notlagen. 
Die finanziellen Schwierigkeiten eines Kreditnehmers können zum Teil daher rühren, dass 
die Zinssätze im Verhältnis zu den Einkünften des Kreditnehmers übermäßig hoch sind, 
oder daher, dass die Zinsentwicklung, im Gegensatz zu einem festen Zinssatz, dazu 
geführt hat, dass der Kreditnehmer – gemessen an den aktuellen Marktbedingungen – 
Finanzmittel zu überzogenen Kosten erhält. In solchen Fällen kann eine Zinssenkung in 
Erwägung gezogen werden. 

Die Bank sollte jedoch sicherstellen, dass das maßgebliche Kreditrisiko durch den dem 
Kreditnehmer angebotenen Zinssatz ausreichend abgedeckt wird. 

Kann finanzielle Tragfähigkeit nur mit Zinssätzen erreicht werden, die das Risiko oder die 
Kosten nicht decken, so ist dies klar zu kennzeichnen. 

6. Laufzeitverlängerung Verlängerung der Kreditlaufzeit (d. h. des Termins für 
die vertragliche Schlussrate), was eine Verringerung 
der Ratenbeträge durch Streckung der Zahlungen über 
einen längeren Zeitraum ermöglicht. 

Gilt für den Kreditnehmer ein verbindliches Renteneintrittsalter, so sollte eine 
Laufzeitverlängerung nur dann als tragfähig gelten, wenn das Institut zu der Einschätzung 
gelangt ist und belegen kann, dass sich der Kreditnehmer die Bedienung des Kredits 
gemäß dem geänderten Tilgungsplan aus seiner Rente oder anderen überprüften 
Einkommensquellen leisten kann. 

7. Zusätzliche Sicherheiten Der Kreditnehmer stellt im Rahmen des 
Umstrukturierungsprozesses weitere Pfandrechte oder 
unbelastete Vermögenswerte als zusätzliche 
Sicherheiten, um das höhere Risiko zu 
kompensieren.31 

Diese Option stellt allein keine tragfähige Forbearance-Maßnahme dar, weil sie die 
Zahlungsrückstände bei einem Kredit an sich nicht beseitigt. Sie dient in der Regel dazu, 
die Beleihungsquote (Loan-to-Value – LTV) zu verbessern bzw. den Verstoß gegen 
entsprechende Covenants zu beseitigen. 

Zusätzliche Sicherheiten können in vielfältiger Form gestellt werden, etwa als Pfandrecht 
an Bareinlagen, Forderungsabtretung oder neues/zusätzliches Grundpfandrecht. 

Die Institute sollten zweit- und drittrangige Pfandrechte auf Vermögenswerte sowie 
persönliche Sicherheiten sorgfältig bewerten. 

8. Freihändiger/unterstützter 
Verkauf 

Die Bank und der Kreditnehmer vereinbaren eine 
freiwillige Veräußerung der besicherten 
Vermögenswerte mit dem Ziel, die Schulden 
vollständig oder teilweise zurückzuzahlen.  

Das Institut muss die etwaige Restschuld nach dem unterstützten Verkauf umschulden 
und dabei einen geeigneten Tilgungsplan zugrunde legen, der mit der neu bewerteten 
Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers vereinbar ist. 

Bei Forbearance-Lösungen, die unter Umständen am Ende der Laufzeit eine 
Veräußerung der Immobilie erfordern, sollten Banken im Hinblick auf einen nach der 
Veräußerung etwa verbleibenden Fehlbetrag einen konservativen Ansatz verfolgen und 
die Veräußerung frühestmöglich in die Wege leiten. 

Bei Krediten, deren Rückzahlung durch Inbesitznahme von Sicherheiten zu einem vorab 
festgelegten Zeitpunkt erfolgt, stellt die Inbesitznahme keine Forbearance-Maßnahme dar, 
es sei denn, sie wird aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten vor dem festgelegten 
Zeitpunkt ausgeübt.  

9. Änderung des 
Tilgungsplans 

Der bestehende vertragliche Tilgungsplan wird an ein 
neues tragfähiges Tilgungsprogramm angepasst, das 
auf einer realistischen Einschätzung der aktuellen und 
prognostizierten Cashflows des Kreditnehmers beruht. 

Beispiele für Tilgungsoptionen: 

i. Teilrückzahlung: Auf die Kreditlinie wird – beispielsweise aus dem Verkauf von 
Vermögenswerten – eine Zahlung geleistet, die niedriger ist als der ausstehende 
Kreditbetrag. Diese Option dient dazu, die gefährdete Risikoposition deutlich zu 
reduzieren und für den ausstehenden Restbetrag ein tragfähiges Tilgungsprogramm zu 
ermöglichen. Diese Option sollte gegenüber den nachstehend beschriebenen Bullet- 
oder Staffeloptionen bevorzugt werden. 

ii. Ballon- oder Bulletzahlungen: Der geänderte Tilgungsplan sieht eine umfangreiche 
Tilgungszahlung zu einem späteren Zeitpunkt vor Ende der Kreditlaufzeit vor. Diese 
Option sollte nur in Ausnahmefällen verwendet bzw. als tragfähig erachtet werden. 
Dabei muss das Institut in geeigneter Weise darlegen können, dass dem Kreditnehmer 
künftig ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, um die Ballon- oder Bulletzahlung 
zu leisten. 

iii. Gestaffelte Zahlungen: Institute sollten eine Lösung, die diese Option beinhaltet, nur 
dann als tragfähig erachten, wenn sie gewährleisten und darlegen können, dass mit 
gutem Grund damit zu rechnen ist, dass der Kreditnehmer künftige Steigerungen der 
Zahlungen bewältigen kann. 

10. Währungsumrechnung  Die Kreditwährung wird an die Währung der Cashflows 
angeglichen.  

Die Bank sollte den Kreditnehmer umfassend über die Fremdwährungsrisiken aufklären 
und ihm außerdem eine Absicherung von Wechselkursrisiken nahelegen. 

11. Sonstige Änderung von 
Vertragsbedingungen/ 
Covenants 

Die Bank verzichtet gegenüber dem Kreditnehmer auf 
Covenants oder Kreditvertragsbedingungen, die oben 
bislang nicht aufgeführt sind. 

 

12. Neue Kreditlinien Neue Finanzierungsvereinbarungen zur Unterstützung 
der finanziellen Erholung eines in 

Dies allein ist in der Regel keine tragfähige Forbearance-Lösung. Vielmehr sollte die 
Option mit anderen Forbearance-Maßnahmen kombiniert werden, die darauf ausgerichtet 
sind, Zahlungsrückstände zu beseitigen. Sie sollte nur in Ausnahmefällen zur Anwendung 

                                                                      
31  Durch die Annahme zusätzlicher Sicherheiten wird die Risikoposition/der Kunde nicht automatisch als 

„gestundet“ (forborne) eingestuft, wenngleich dies meistens mit Forbearance-Maßnahmen einhergeht. 
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Zahlungsschwierigkeiten geratenen Kreditnehmers. kommen. 

Neue Kreditlinien können im Rahmen einer Umschuldungsvereinbarung gewährt werden, 
die auch die Stellung zusätzlicher Sicherheiten beinhalten kann. Im Falle von 
Vereinbarungen zwischen Gläubigern sollten die von der Bank ggf. zusätzlich 
übernommenen Risiken durch Covenants ausgeglichen werden. 

Diese Option sollte in der Regel nur bei Unternehmenskrediten zur Anwendung kommen, 
und es sollte eine sorgfältig Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers 
vorgenommen werden. Dabei sollten in ausreichendem Umfang unabhängige 
Branchenexperten hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der vorgelegten 
Geschäftspläne und Cashflow-Prognosen zu bewerten. Die Option sollte nur dann als 
tragfähig erachtet werden, wenn die Rückzahlungsfähigkeit durch die eingehende 
Kapitaldienstfähigkeitsprüfung vollständig nachgewiesen wird. 

13. 
Schuldenzusammenfassung 

Zusammenlegung von mehreren Risikopositionen in 
einem einzigen Kredit oder einer begrenzten Zahl von 
Krediten.  

Dies allein ist in der Regel keine tragfähige Forbearance-Maßnahme. Vielmehr sollte die 
Option mit anderen Forbearance-Maßnahmen kombiniert werden, die darauf ausgerichtet 
sind, Zahlungsrückstände zu beseitigen. 

Diese Option ist vor allem dann von Vorteil, wenn die Sicherheiten und gesicherten 
Cashflows zusammengenommen für eine bessere Absicherung der Gesamtschuld sorgen 
als einzeln, weil beispielsweise Cash-Abflüsse minimiert werden oder die Umverteilung 
von Cashflow-Überschüssen zwischen Risikopositionen erleichtert wird. 

14. Teilweiser oder 
vollständiger Schuldenerlass 

Damit gibt die Bank ihr Recht auf, einen Teil oder den 
Gesamtbetrag der ausstehenden Schulden des 
Kreditnehmers wiederzuerlangen.  

Diese Maßnahme kann eingesetzt werden, wenn die Bank einer verringerten Zahlung zur 
vollständigen und endgültigen Abgeltung aller Ansprüche zustimmt und damit einwilligt, 
dem Kreditnehmer die Restschuld zu erlassen, wenn er den reduzierten Kapitalbetrag 
innerhalb einer bestimmten Frist zurückzahlt. 

Banken sollten Schuldenerlassoptionen mit Vorsicht anwenden, weil die Möglichkeit eines 
Schuldenerlasses systematisches Fehlverhalten (Moral Hazard) hervorrufen und somit 
„strategische Ausfälle“ begünstigen kann. Deshalb sollten Institute Richtlinien und 
Verfahren für den Schuldenerlass festlegen, um strenge Kontrolle zu gewährleisten.  

 

Die vorstehende Maßnahmenliste ist nicht abschließend. Gegebenenfalls existieren 
weitere gängige Forbearance-Konzepte, auch aufgrund nationaler Besonderheiten. 
Ein Beispiel hierfür ist die in manchen Ländern bei notleidenden 
Wohnungsbauhypotheken angewandte Split-Loan-Lösung, die sich infolge von 
Schwierigkeiten bei der Vollstreckung in die zugrunde liegenden Sicherheiten 
herausgebildet hat. 

4.3 Solide Forbearance-Prozesse 

Aufbauend auf den in Kapitel 3 dieses Leitfadens gegebenen Empfehlungen zur 
Governance und den Verfahren zur Abwicklung von NPL (z. B. Weiterleitung an 
getrennte NPL-WUs für Forbearance-Maßnahmen) geht dieser Abschnitt auf weitere 
Best Practices mit besonderem Bezug zu Forbearance-Prozessen ein. 

Keine Forbearance ohne Kapitaldienstfähigkeitsprüfung des 
Kreditnehmers 

Bevor Forbearance-Maßnahmen gewährt werden, sollte der zuständige 
Kreditsachbearbeiter eine vollständige Prüfung der Finanzlage des Kreditnehmers 
durchführen. Diese umfasst die Beurteilung aller relevanten Faktoren unter 
besonderer Berücksichtigung der Kapitaldienstfähigkeit und der 
Gesamtverschuldung des Kreditnehmers oder der Immobilie/des Projekts. Diese 
Beurteilung sollte auf der Basis aktueller und geprüfter Finanzdaten erfolgen. 
Weitere Einzelheiten zur Kapitaldienstfähigkeitsprüfung finden sich in Abschnitt 4.4. 
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Standardisierte Forbearance-Produkte und Entscheidungsbäume 

Das Institut sollte über geeignete Richtlinien und Verfahren verfügen, die eine 
Auswahl von nachhaltigen und wirksamen Forbearance-Lösungen für den 
Kreditnehmer vorsehen. Die Portfoliosegmentierung (siehe Abschnitt 3.3.2) ist 
zentraler Bestandteil jeder Strategie, weil sie das Institut in die Lage versetzt, 
unterschiedliche, auf verschiedene Segmente des Kreditbuchs zugeschnittene 
Forbearance-Lösungen festzulegen. 

Vor diesem Hintergrund sollte das Institut in Betracht ziehen, „Entscheidungsbäume“ 
und entsprechende standardisierte Forbearance-Lösungen (oder „-Produkte“) für 
heterogene Kreditnehmersegmente mit weniger komplexen Risikopositionen zu 
entwickeln. Entscheidungsbäume können helfen, für bestimmte 
Kreditnehmersegmente geeignete und nachhaltige Forbearance-Strategien (und 
allgemein NPL-Abwicklungsstrategien) konsistent und anhand genehmigter Kriterien 
festzulegen und umzusetzen. Sie können zudem die Standardisierung von 
Prozessen erleichtern. 

Vergleich mit anderen Abwicklungsoptionen für NPL 

Banken sollten einen auf den Nettobarwert (Net Present Value – NPV) gestützten 
Ansatz verwenden, um die für den jeweiligen Sachverhalt des Kreditnehmers am 
besten geeignete und nachhaltigste Abwicklungsoption zu ermitteln, d. h. sie sollten 
den NPV der vorgesehenen Forbearance-Lösung mit dem NPV einer Inbesitznahme 
und dem NPV anderer möglicher Verwertungsoptionen vergleichen. Die in der 
Berechnung verwendeten Parameter wie z. B. der unterstellte Zeitraum bis zur 
Verwertung, der Abzinsungssatz und der Umfang, in dem Kapital- und 
Verwertungskosten berücksichtigt werden, sollten auf empirischen Daten beruhen. 
Die Banken sollten das Spektrum der Abwicklungsoptionen laufend überprüfen und 
die Realisierbarkeit neuer/alternativer Optionen untersuchen. 

Meilensteine und Überwachung bei Forbearance 

Der Forbearance-Vertrag und die entsprechende Dokumentation sollten genau 
definierte Vorgaben zu Meilensteinen/Zwischenzielen enthalten, die vom 
Kreditnehmer bei der Rückzahlung des Kredits über die Vertragslaufzeit einzuhalten 
sind. Diese Meilensteine/Zwischenziele sollten glaubwürdig und hinreichend 
konservativ sein und jedwede potenzielle Verschlechterung der Finanzlage des 
Kreditnehmers berücksichtigen. Die für die Gewährung von Forbearance zuständige 
NPL-WU sollte die Vertragserfüllung seitens des Kreditnehmers einschließlich der 
Erreichung aller vereinbarten Meilensteine/Zwischenziele zumindest über den 
Probezeitraum gemäß EBA-Definition genau überwachen. 

Die Institute sollten ihre Forbearance-Richtlinien und -Produkte basierend auf der 
gemeinsamen Überwachung der Entwicklung der verschiedenen Forbearance-
Optionen sowie der Untersuchung von potenziellen Ursachen und Fällen von 
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erneutem Ausfall (unzureichende Kapitaldienstfähigkeitsprüfung, Fehler im 
Forbearance-Produkt, Änderung der Situation des Kreditnehmers, externe 
makroökonomische Effekte usw.) regelmäßig überprüfen. 

4.4 Kapitaldienstfähigkeitsprüfungen 

Die Kapitaldienstfähigkeitsprüfung des Kreditnehmers sollte auf dessen aktueller und 
konservativ beurteilter künftiger Kapitaldienstfähigkeit für alle aufgenommenen 
Kredite beruhen. Vor diesem Hintergrund sollten unterstellte künftige 
Verbesserungen der Kapitaldienstfähigkeit des Kreditnehmers glaubwürdig und 
konservativ sein. 

Die Banken analysieren im Zusammenhang mit der Kapitaldienstfähigkeitsprüfung 
des Kreditnehmers je nach Segment im Wesentlichen folgende Bereiche: 

• regelmäßige/wiederkehrende Einkünfte 

• Ausgaben 

• sonstige Vermögenswerte 

• sonstige Schulden 

• angemessene Lebenshaltungskosten 

• Beschäftigungsaussichten 

• Attraktivität und Wertentwicklungsaussichten der Immobilie 

• Cashflows und Geschäftsplan (siehe auch Abschnitt 6.2.4) 

• Rückzahlungsmoral (Verhalten in der Vergangenheit) und 
Kooperationsbereitschaft 

Um umfassende und verifizierte Angaben zur Finanzlage des Kreditnehmers zu 
gewährleisten und somit die Risiken analysieren zu können, sollten die Institute 
standardisierte Formulare für Finanzdaten der Retail-Kreditnehmer und (falls 
verhältnismäßig) homogene Segmente von Kreditnehmern im 
Firmenkundengeschäft entwickeln. Durch interne Prozesse sollte sichergestellt sein, 
dass die Formulare32 ordnungs- und fristgemäß ausgefüllt werden. 

Die Bank sollte sich mithilfe externer Informationsquellen wie zentraler Kreditregister 
ebenfalls Informationen über die Gesamtverschuldung des Kreditnehmers 
verschaffen und sein erweitertes Verhaltensprofil analysieren. 

Grundlage für die Kapitaldienstfähigkeitsprüfung sollten geeignete überprüfte 
Nachweise zu den Einkünften und Ausgaben des Kreditnehmers sein. Die Banken 
                                                                      
32  Beispiele für Formulare der Central Bank of Cyprus und der Central Bank of Ireland sind unter 

folgenden Links abrufbar: Formular Zypern und Formular Irland. 

http://www.centralbank.gov.cy/media/xls/Personal_fin_statements_pfs_after_amend_2014.xls
https://www.centralbank.ie/consumer/info/documents/industry%20standard%20financial%20statement.pdf
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sollten sich davon überzeugen und nachweisen können, dass die berücksichtigten 
variablen Elemente der aktuellen Einkünfte angemessen konservativ beurteilt 
wurden. Insbesondere sollten die zugrunde gelegten Annahmen fair und 
angemessen sein und für die künftige Kapitaldienstfähigkeit des Kreditnehmers 
maßgebliche wirtschaftliche Indikatoren einbeziehen. So sollten etwa für variable 
Gehalts- und Rentenbestandteile Abschläge vorgenommen werden, um zu 
berücksichtigen, dass diese unter Umständen ausbleiben. Alle Annahmen sind in der 
Kreditakte zu dokumentieren, um sicherzustellen, dass ein Prüfpfad vorhanden ist. 

Künftige Einkommenserhöhungen sind nur dann zu berücksichtigen, wenn 
begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass sie tatsächlich zustande 
kommen. Die Banken sollten sich davon überzeugen und nachweisen können, dass 
die Höhe der berücksichtigten künftigen Einkommenserhöhungen angemessen 
konservativ eingeschätzt wurde. Sofern keine konkreten gegenteiligen Informationen 
vorliegen, sollten unterstellte Gehaltserhöhungen, Prämien, 
Überstundenvergütungen, die Laufbahnentwicklung, Erhöhungen der 
Renteneinkünfte und jegliche andere Erhöhungen nicht stark von den Branchen-, 
Sektor- oder Marktnormen abweichen und sind gegebenenfalls mit Abschlägen zu 
versehen, um dem Risiko Rechnung zu tragen, dass sie nicht vollständig zustande 
kommen. 

Anhang 6 enthält nähere Angaben zu den Anforderungen an die 
Kapitaldienstfähigkeitsprüfung und die Dokumentation für Kreditnehmer im Retail- 
und im Firmenkundengeschäft. 

4.5 Aufsichtliche Meldungen und Offenlegung 

Die Aufsichtsbehörden erwarten konsistente Angaben zur Forbearance, 
insbesondere zu zentralen Bereichen wie Kreditqualität bei Forbearance, Qualität 
und Wirksamkeit der Forbearance und Laufzeitprofil der Forbearance auf Basis 
eines regulatorischen Portfolios. Um die Übermittlung von konsistenten Angaben zu 
vereinfachen, sollten die Banken die quantitativen Informationen und die 
Standardformulare nach Anhang 7 dieses Leitfadens einreichen. Diese 
Informationen sind vor ihrer Übermittlung an die Aufsichtsbehörden vom 
Leitungsorgan zu genehmigen. 
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5 Bilanzielle Erfassung von NPL 

5.1 Zweck und Übersicht 

Definition von NPE 

Der gemeinhin verwendete Begriff „notleidender Kredit“ (Non-performing Loan – 
NPL) basiert auf unterschiedlichen Definitionen. Um die mit unterschiedlichen 
Definitionen einhergehenden Probleme zu lösen, hat die EBA deshalb eine 
einheitliche Definition des Begriffs „notleidende Risikoposition“ (Non-performing 
Exposure – NPE) festgelegt. 

Streng genommen ist diese NPE-Definition jedoch bislang nur für das aufsichtliche 
Meldewesen bindend.33 Den Kreditinstituten wird jedoch dringend empfohlen, die 
NPE-Definition auch im Rahmen der internen Risikokontrolle und der öffentlichen 
Finanzberichterstattung zu verwenden. Darüber hinaus wird die NPE-Definition von 
den Aufsichtsinstanzen im Rahmen verschiedener relevanter Initiativen wie der 
Asset Quality Review (AQR) des SSM, des Stresstests und der 
Transparenzprüfungen (Transparency Exercises) der EBA herangezogen. 

Ziel dieses Kapitels ist es, ausgewählte Aspekte im Zusammenhang mit der 
Definition und dem bilanziellen Ansatz von NPE gemäß der EBA-Definition kurz 
darzustellen und Beispiele für bewährte Verfahren zu liefern, um einer 
uneinheitlichen Umsetzung entgegenzuwirken. 

In Abschnitt 5.2 wird zunächst die Definition von NPE erläutert, auf die in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission (die „EBA ITS für die 
aufsichtlichen Meldungen“)34 Bezug genommen wird. Auf diese Weise soll eine 
einheitliche Umsetzung der wichtigsten Kriterien der NPE-Definition, namentlich 
„Überfälligkeit“ und „Unwahrscheinlichkeit des Begleichens der Verbindlichkeit“, 
sichergestellt werden. Abschnitt 5.3 geht auf den engen Zusammenhang zwischen 
der NPE-Definition und der Definition von Forbearance ein. In Abschnitt 5.4 werden 
weitere wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der einheitlichen und präzisen 
Umsetzung der NPE-Definition, wie die Identifizierung identischer oder verbundener 
Kunden, behandelt. 

                                                                      
33  Informationen zu NPEs werden regelmäßig im Rahmen der Meldung von Finanzinformationen anhand 

diverser FINREP-Meldebögen erhoben. So werden etwa in Tabelle F.18 in den Anhängen III und IV 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vertragsgemäß bediente und 
notleidende Risikopositionen (Performing and Non-performing Exposures) sowie die zugehörigen 
kumulierten Kreditverluste nach Bewertungsgrundlage, Art der Risikoposition, Gegenpartei und 
Auslöser für die Einstufung als NPE aufgeschlüsselt. 

34  Siehe Fußnote 29. 
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Regulatorische Perspektive versus Rechnungslegungsperspektive 

In Abschnitt 5.5 wird der Zusammenhang zwischen der aufsichtlichen Definition von 
NPE, der Definition von „wertgemindert“ aus Rechnungslegungssicht (International 
Accounting Standard (IAS) 39) und der regulatorischen Ausfalldefinition (CRR) 
erläutert. Die einheitliche NPE-Definition soll unter anderem Daten vergleichbarer 
machen, indem die auf EU-Ebene vorherrschenden Unterschiede in den Definitionen 
von „ausgefallen“ und „wertgemindert“ in den Hintergrund treten. Die Definition von 
notleidend soll insofern als einheitliches Konzept zur Bewertung der Aktiva-Qualität 
dienen. 

In den letzten Jahren ist eine ganze Reihe von Leitlinien erschienen, die sich auf die 
regulatorische Ausfalldefinition beziehen. Von besonderer Relevanz sind dabei die 
„Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013“ (EBA/GL/2016/07) und die technischen Regulierungsstandards 
der EBA mit dem Titel „Regulatory Technical Standards on the materiality threshold 
for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013“ 
(RTS 2016/06). Darüber hinaus wurde im Dezember 2015 der Leitfaden des Basler 
Ausschusses für Bankenaufsicht zu Kreditrisiken und zur Rechnungslegung von 
erwarteten Kreditverlusten (Basel Committee on Banking Supervision Guidance on 
credit risk and accounting for expected credit losses, nachstehend „BCBS Guidance 
on CRAECL“) veröffentlicht. 

Gemäß Absatz 147 in Anhang V der EBA ITS für die aufsichtlichen Meldungen sind 
„Risikopositionen, bei denen ein Ausfall gemäß Artikel 178 CRR als gegeben gilt, 
und Risikopositionen, bei denen nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen 
eine Wertminderung festgestellt wurde, stets als notleidend zu betrachten“. 

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den Zusammenhang zwischen den 
verschiedenen Definitionen. Der NPE-Begriff ist möglicherweise umfassender als der 
Wertminderungs- und der Ausfallbegriff. Alle wertgeminderten Risikopositionen und 
alle ausgefallenen Risikopositionen sind zwangsläufig NPE, aber NPE können auch 
Risikopositionen umfassen, die nach dem geltenden Rechnungslegungs- oder 
Regulierungsrahmen nicht als wertgemindert oder ausgefallen ausgewiesen werden. 
Der exakte Zusammenhang zwischen diesen Definitionen wird in Abschnitt 5.5 
erläutert. 
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Abbildung 2 
Grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen den Definitionen von „NPE“, „ausgefallen“ und 
„wertgemindert“ 

 

 

5.2 Umsetzung der NPE-Definition 

Gemäß Absatz 145 in Anhang V der EBA ITS für die aufsichtlichen Meldungen sind 
unter „notleidenden Risikopositionen“ Positionen zu verstehen, die eines der 
folgenden Kriterien erfüllen: 

1. es handelt sich um wesentliche Risikopositionen, die mehr als 90 Tage 
überfällig sind, 

2. es handelt sich um Risikopositionen, bei denen es als unwahrscheinlich gilt, 
dass der Schuldner seine Verbindlichkeiten ohne Verwertung von Sicherheiten 
in voller Höhe begleichen wird, unabhängig davon, ob bereits Zahlungen 
überfällig sind, und unabhängig von der Anzahl der Tage des etwaigen 
Zahlungsverzugs. 

Somit basiert die Definition von NPE zum einen auf dem Kriterium der 
„Überfälligkeit“ und zum anderen auf dem Kriterium der „Unwahrscheinlichkeit des 
Begleichens der Verbindlichkeit“ (Unlikely-to-pay). Beide sollen in diesem Abschnitt 
näher beleuchtet werden. 

5.2.1 Das Kriterium der „Überfälligkeit“ und die Zählung der Verzugstage 

Das Überfälligkeitskriterium wird in Absatz 145 Buchstabe a in Anhang V der EBA 
ITS für die aufsichtlichen Meldungen der Kommission definiert: Wesentliche 

NPE: EBA-ITS

Ausfall: CRR Art. 178

Wertgemindert: IAS / IFRS

Obwohl es Unterschiede bei der Einstufung geben kann, sind die drei Konzepte für die meisten Risikopositionen angeglichen 
(wertgemindert=Ausfall=NPE).

Unterschiede (sofern vorhanden) beruhen vor
allem darauf, dass der bei NPE angewandte
automatische Faktor von 90 Verzugstagen bei
wertgeminderten Krediten nicht in dem Maße
angewendet wird.

Unterschiede (sofern vorhanden) beruhen
vor allem darauf, dass bei NPE angewandte
automatische Faktoren bei Ausfall nicht in
dem Maße angewendet werden, wie etwa:
• 1-jähriger Gesundungszeitraum, um den

NPE-Status aufzuheben
• sonstige überfällige Risikopositionen > 90

Verzugstage verhindern Aufhebung des
NPE-Status

• NPE aufgrund einer zweiten
Forbearance-Maßnahme oder aufgrund
von 30 Verzugstagen bei einer nicht
notleidenden gestundeten
Risikopositionen im Probezeitraum

• NPE aufgrund eines „Pulling-Effekts“ von
20 %
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Risikopositionen, die mehr als 90 Tage überfällig sind, gelten als notleidend. Für die 
Bestimmung der Wesentlichkeit soll derselbe Schwellenwert wie in der 
Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 CRR verwendet werden, im Einklang mit EBA 
RTS 2016/06 (Abschnitt 3.4). 

Eine Risikoposition kann nur überfällig sein, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur 
Leistung einer Zahlung bestand und die Zahlung zwingend zu erfolgen hat. Besteht 
keine rechtliche Verpflichtung oder kein Zahlungszwang, so stellt die Nichtzahlung 
keinen Verstoß dar. Werden beispielsweise ermessensabhängige Zinsen auf ein 
Instrument des zusätzlichen Kernkapitals nicht gezahlt, so gilt dies nicht als 
Überfälligkeit. Banken sollten jedoch sorgfältig prüfen, ob die Nichtzahlung 
ermessensabhängiger Zinsen möglicherweise an andere Ereignisse gekoppelt ist, 
die eine Einstufung als notleidend bewirken. 

Wenn zweifelhaft ist, ob bereits eine rechtliche Verpflichtung besteht, sollten Banken 
die Sachlage sorgfältig prüfen. Wird eine Risikoposition gegenüber einem Schuldner 
als NPE identifiziert und ergibt sich diese NPE-Einstufung (höchstwahrscheinlich 
durch Erfüllung des Überfälligkeitskriteriums) de facto nur aus isolierten 
Streitigkeiten, die nicht mit der Solvenz der Gegenpartei zusammenhängen, dann 
müssen Risikopositionen gegenüber anderen Unternehmen dieser Gruppe nicht als 
notleidend betrachtet werden. 

Wenn feststeht, dass eine rechtliche Verpflichtung zu einer zwingend erforderlichen 
Zahlung besteht, beginnt die Zählung der Verzugstage, sobald die Zahlung eines 
wesentlichen Tilgungs-, Zins- oder Gebührenbetrags nicht termingerecht geleistet 
wurde. 

Banken können oder müssen möglicherweise Regeln für die Zuordnung von 
Zahlungsströmen, wie das „First-in-first-out“-Prinzip (FIFO) anwenden, wonach 
eingehende Zahlungen stets zunächst die ältesten Zahlungsverpflichtungen des 
Kunden erfüllen, denen er nicht nachgekommen ist. Im Rahmen des FIFO-Prinzips 
können Gesetze oder andere Rechtsbestimmungen näher regeln, ob eine 
eingehende Barzahlung zunächst zum Ausgleich unbezahlter Zinsen oder 
unbezahlter Tilgungsbeträge verwendet werden soll. 

Die NPE-Definition gibt weder eine bestimmte Zuordnungsregel noch eine 
bestimmte Rangfolge zwischen ausstehenden Zins- und Tilgungszahlungen vor. Die 
Zuordnungsregel und die Rangfolge sollten den geltenden Rechtsvorschriften 
entsprechen. Enthalten die geltenden Rechtsbestimmungen keine diesbezüglichen 
Regelungen, sollten die verwendete Zuordnungsregel und Rangfolge gemäß dem 
jeweiligen Kreditvertrag zulässig sein und nicht gegen andere Rechtsvorschriften, 
insbesondere Verbraucherschutzrechte oder Insolvenzrecht, verstoßen. Dies setzt 
unter Umständen die Anwendung unterschiedlicher Regeln für verschiedene 
Verträge voraus. Wenn beispielsweise das anwendbare Gesetz keine Regelung 
enthält und ein bestimmter Kreditvertrag oder andere Gesetze die Anwendung der 
FIFO-Regel verbieten, dann gelten bei diesem Vertrag die Raten, die zuerst 
überfällig wurden, erst dann als beglichen, wenn alle anderen unbezahlten Raten 
ausgeglichen wurden. 
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5.2.2 Das „Unlikely-to-pay“-Kriterium 

Im Gegensatz zu Ausfalltatbeständen, die sich auf überfällige Zahlungen beziehen, 
basieren die Tatbestände für die in Absatz 145 Buchstabe b in Anhang V der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission erwähnte 
unwahrscheinliche Zahlung weniger auf quantitativen Kriterien, als auf identifizierten 
Ereignissen, die letztlich eine Einstufung als „notleidend“ bewirken. Da dies einen 
gewissen Interpretationsspielraum eröffnet, müssen Banken über klar definierte 
interne Kriterien für jene Indikatoren verfügen, die auf eine unwahrscheinliche 
Zahlung der Verbindlichkeiten hindeuten (Unlikeliness to pay – UTP). Die Indikatoren 
sollten sich auf eindeutig definierte Situationen beziehen (UTP-Ereignisse). Banken 
sollten sicherstellen, dass die NPE-Definition und die Kriterien zur Identifizierung von 
UTP innerhalb der Gruppe einheitlich umgesetzt werden. 

Weiterhin sollten Banken Ereignisse vorab definieren, durch die das UTP-Kriterium – 
so weit wie möglich – automatisch bzw. manuell erfüllt wird. Bei automatisch 
auslösenden Ereignissen wird die Risikoposition automatisch als notleidend 
eingestuft, ohne dass es einer weiteren manuellen Eingabe oder Bestätigung bedarf. 
Beispiele für automatische Auslöser sind die Insolvenz des Schuldners, die sich 
anhand von Daten aus Insolvenzregistern verifizieren lässt, oder die Zuweisung von 
spezifischen Kreditrisikoanpassungen. Die meisten Auslöser in Verbindung mit dem 
UTP-Kriterium setzen eine manuelle Beurteilung voraus. Banken sollten daher 
regelmäßig die Bonität und die Rückzahlungsfähigkeit ihrer Kunden prüfen. Bei nicht 
zum Retailgeschäft zählenden Standardkunden sollte eine Prüfung zumindest zu 
den wichtigsten Berichtsterminen erfolgen. Im Zuge der Prüfungen sollten auch die 
Finanzinformationen und die Bonitätseinstufung des Kunden aktualisiert werden. 
Banken sollten die jüngsten Finanzinformationen von nicht zum Retailgeschäft 
gehörenden Kunden zeitnah einholen. Idealerweise erfolgt dies aufgrund einer 
vertraglichen Verpflichtung des Kunden, die entsprechenden Informationen der Bank 
innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu übermitteln. Werden die Informationen 
nicht oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist bereitgestellt, so kann dies als 
schlechtes Zeichen für die Bonität des Kunden gewertet werden. Bei Kunden, die als 
finanzschwach identifiziert wurden, wie z. B. Kunden auf einer Watchlist oder mit 
einem schlechten Rating, sollten je nach Wesentlichkeit, Segment und finanzieller 
Leistungsfähigkeit des Kunden häufigere Prüfungen durchgeführt werden. 

Verwertung von Sicherheiten und UTP 

Gemäß Absatz 148 in Anhang V der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
der Kommission werden Risikopositionen in Höhe ihres Gesamtbetrags eingestuft, 
ohne dass etwaige Sicherheiten berücksichtigt werden. Folglich sollten alle – auch 
voll besicherte – Risikopositionen in Situationen, in denen eine Zahlung der 
Verbindlichkeit als unwahrscheinlich gilt (UTP-Situationen), als notleidend eingestuft 
werden. 
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Externe Datenquellen und UTP-Erfassung 

Wenn Banken sich auf externe Datenquellen stützen, sollten sie sicherstellen, dass 
deren UTP-Definition der Definition von „notleidend“ entspricht, bzw. dass ggf. die in 
den externen Datenquellen verwendete Ausfalldefinition, einschließlich 
entsprechender Anpassungen, mit den Bestimmungen von Artikel 178 Absatz 4 
CRR übereinstimmt. Externe Datenquellen sind beispielsweise Insolvenzregister, 
Handelsregister – soweit dort Ereignisse wie Insolvenz, behördliche Maßnahmen 
und Sanktionen, die auf eine UTP-Situation hinweisen könnten, eingetragen sind –, 
Grundbücher oder Kataster, Pfandregister (die Informationen zu einer UTP-Situation 
enthalten können, wenn ein Dritter einen Vollstreckungstitel gegen einen Kunden 
einträgt) sowie Kreditregister. Sofern solche Daten verfügbar sind und nützliche 
Informationen zur Identifizierung von UTP-Situationen liefern, sollten Kreditinstitute 
sicherstellen, dass die Daten aus externen Quellen automatisch in ihre Systeme 
einfließen. Ist eine automatische Dateneinspeisung nicht möglich, beispielsweise 
weil es keine einheitlichen Identifikatoren gibt, sollten die Banken diese Register 
dennoch regelmäßig abfragen, z. B. im Zuge von Kundenüberprüfungen, um UTP-
Situationen in jedem Fall korrekt festzustellen. 

Best-Practice-Beispiele für UTP-Ereignisse 

Bei der Definition der verschiedenen UTP-Ereignisse sollten Banken die Situationen 
und Ereignisse berücksichtigen, die in der Ausfalldefinition der CRR und in der IFRS-
Definition für Wertminderungsvorschriften aufgeführt sind, wobei alle ausgefallenen 
Risikopositionen und alle wertgeminderten Risikopositionen als notleidend 
auszuweisen sind. Zusätzliche Auslöser zur Identifizierung von NPE, die in 
Artikel 178 CRR oder in der Wertminderungsdefinition des geltenden 
Rechnungslegungsrahmens nicht explizit genannt werden, sollten Berücksichtigung 
finden, soweit sie relevant sind. Aus operativen Gründen wird empfohlen, UTP-
Ereignisse anzugleichen, wenn interne Verfahren zur Identifizierung von CRR-
Ausfällen, IFRS-Wertminderungen und NPEs eingerichtet werden. 

Für einzelne Portfolios (Hypotheken, KMU, Gewerbeimmobilien (Commercial Real 
Estate – CRE), Kapitalgesellschaften usw.) können unterschiedliche Kombinationen 
von UTP-Auslösern definiert werden. Bei Hypothekenportfolios sind beispielsweise 
UTP-Auslöser wie die Kapitaldienstfähigkeit oder die Beleihungsquote (Loan-to-
Value – LTV) von hoher Relevanz, bei KMU-Portfolios hingegen kommen 
möglicherweise Auslöser in Betracht, die mit der Ertragskraft des Schuldners (z. B 
sinkende Umsätze) zusammenhängen. Im Zuge dieser Prüfungen sollten auch die 
finanziellen und nicht finanziellen Informationen sowie die Bonitätseinstufung des 
Kunden aktualisiert werden. 

Die nachfolgende Tabelle 2 enthält aufsichtliche Empfehlungen für die Umsetzung 
von UTP-Auslösern. In der rechten Spalte sind UTP-Ereignisse aufgeführt, die 
entweder von diversen international agierenden Banken als Indikator verwendet 
werden (Best Practice) oder auf den Wertminderungsauslösern, die im Rahmen der 
AQRs 2014 und 2015 verwendet wurden, und auf den EBA-Leitlinien zur 
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Anwendung der Ausfalldefinition gemäß CRR basieren. Diese Liste ist weder 
abschließend, noch soll sie als vorgegebenes Mindestmaß an UTP-Kriterien dienen. 
Sie enthält vielmehr eine Reihe von Beispielen und bewährten Verfahren und sollte 
als Orientierungshilfe für die Umsetzung der Definition von „notleidend“ dienen. 

Es wird jedoch erwartet, dass weiß hinterlegte Indikatoren direkt zu einem Ausweis 
als „notleidend“ führen, da diese Ereignisse in den meisten Fällen das UTP-Kriterium 
von Natur aus direkt erfüllen und nur wenig Interpretationsspielraum besteht. Bei den 
grau hinterlegten Auslösern handelt es sich um „Soft Trigger“, die als Beispiele für 
mögliche UTP-Ereignisse anzusehen sind. Liegt einer dieser Auslöser vor, so 
bedeutet dies nicht automatisch, dass eine Risikoposition notleidend ist, sondern 
dass eine sorgfältige Prüfung durchgeführt werden sollte. Bei diesen Soft Triggern 
(d. h. AQR-Beispiele) lassen sich feste Schwellenwerte für einzelne UTP-Auslöser 
schwer festlegen und kalibrieren, da sich die Kreditvergabepraktiken, 
Rechtsvorschriften, Steuersysteme und Durchschnittseinkommen von Land zu Land 
unterscheiden. Banken sollten daher in Anbetracht der nationalen Gegebenheiten 
ihre eigenen Schwellenwerte entwickeln. 

Auch bei endfälligen Krediten sollte die Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers 
regelmäßig beurteilt werden. Die kontinuierliche Zahlung fälliger Zinsbeträge durch 
den Kreditnehmer ist allein kein Grund zur Annahme, dass der Gesamtkreditbetrag 
am Ende der Laufzeit getilgt wird und die Risikoposition daher nicht notleidend ist. 
Bei endfälligen Krediten sollten die in der folgenden Tabelle aufgeführten UTP-
Auslöser selektiv angewendet werden. Bei diesen Kunden sollte ein besonderer 
Wert auf Umschuldungs-/Verlängerungsoptionen gelegt werden, die in hohem Maße 
von der Finanzstärke des Kunden und der Besicherung des Kredits abhängig sind. 
Auch die wirtschaftliche Lebensdauer der Projekte und die Fähigkeit zur 
Rückzahlung der Verbindlichkeit in diesem Zeitraum sollten bestimmende Kriterien 
für die korrekte Einstufung endfälliger Kredite sein. 
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Tabelle 2 
Zusammenhang zwischen UTP-Indikatoren auf Basis der Definitionen von „notleidend“, „Ausfall“ und 
„Wertminderung“35 

UTP-Ereignisse nach Artikel 178 CRR Wertminderungsauslöser nach IAS 39.58 UTP-Ereignisse nach NPE-Kriterien 

Weiß: Indikatoren 
Grau: Beispiele 

1 (a) Das Institut sieht es als unwahrscheinlich 
an, dass der Schuldner seine Verbindlichkeiten 
gegenüber dem Institut, seinem 
Mutterunternehmen oder einem seiner 
Tochterunternehmen in voller Höhe begleichen 
wird, ohne dass das Institut auf Maßnahmen wie 
die Verwertung von Sicherheiten zurückgreift. 

(a) erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des 
Emittenten oder des Schuldners  

Der Kredit wird gekündigt oder vorzeitig fällig gestellt. 

Das Kreditinstitut hat sämtliche Sicherheiten, einschließlich einer Garantie in 
Anspruch genommen (EBA).*) 

Prozess, Vollstreckung oder Zwangsvollstreckung zur Realisierung der 
Forderung 

Dem Kreditnehmer wird die Lizenz entzogen.**) 

Der Kreditnehmer ist Mitschuldner, wenn der Hauptschuldner ausfällt. 

Aufschub/Verlängerung von Krediten über die wirtschaftliche Lebensdauer 
hinaus***) 

Aufschub/Verlängerung, wenn ein erheblicher wirtschaftlicher Verlust 
wahrscheinlich ist (Indikator: hohe Schlussraten, stark ansteigende Raten) 

Mehrfache Restrukturierungen einer Risikoposition 

Die Quellen, aus denen das regelmäßige Einkommen des Kreditnehmers 
stammt, stehen zur Begleichung der Ratenzahlungen nicht mehr zur 
Verfügung (EBA), der Kunde wird arbeitslos und eine Rückzahlung ist 
unwahrscheinlich. 

Es bestehen berechtigte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des 
Kreditnehmers, künftig stabile und ausreichende Cashflows zu generieren 
(EBA). 

Die Gesamtverschuldung des Kreditnehmers hat sich deutlich erhöht, oder 
es besteht die begründete Erwartung, dass sich die Verschuldungslage 
entsprechend verändert (EBA); das Eigenkapital ist aufgrund von Verlusten 
innerhalb einer Berichtsperiode um 50 % gesunken.  

Bei Risikopositionen gegenüber einer natürlichen Person: Ausfall eines 
Unternehmens, dessen alleiniger Eigentümer eine einzige natürliche Person 
ist, wobei diese natürliche Person gegenüber dem Kreditinstitut eine 
Garantie für sämtliche Verbindlichkeiten des Unternehmens übernommen 
hat (EBA). 

Ein finanzieller Vermögenswert wurde mit einem erheblichen Abschlag 
gekauft oder begeben, der die Bonitätsverschlechterung des Schuldners 
widerspiegelt (EBA). 

Bei Risikopositionen des Retailgeschäfts, bei denen die Ausfalldefinition auf 
der Ebene einer einzelnen Kreditfazilität angewandt wird, ist ein erheblicher 
Teil der Gesamtverbindlichkeit des Schuldners ausgefallen (EBA). 

Der Kapitaldienstdeckungsgrad deutet darauf hin, dass die Schuldenlast 
nicht tragbar ist. 

5-Jahres-Credit-Default-Swaps (CDS) mit Prämien von über 
1 000 Basispunkten in den vergangenen 12 Monaten. 

Verlust eines wichtigen Kunden oder Hauptmieters 

Erheblicher Einbruch des Umsatzes/operativen Cashflows (20 %) 

Ein verbundener Kunde hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
beantragt. 

                                                                      
35  Die Tabelle soll nicht dazu dienen, die NPE-Kriterien entweder den UTP-Indikatoren oder den 

Wertminderungskriterien der Rechnungslegungsstandards präzise zuzuordnen, sondern 
Gemeinsamkeiten und mögliche Überschneidungen aufzuzeigen. 
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Eingeschränkter Bestätigungsvermerk oder Vermerk über eine 
eingeschränkte Prüfung eines externen Wirtschaftsprüfers 

Es wird erwartet, dass ein endfälliger Kredit nicht zu aktuellen 
Marktkonditionen umgeschuldet werden kann. 

Wegfall von Umschuldungsoptionen 

Betrugsfälle 

(b) ein Vertragsbruch wie beispielsweise ein 
Ausfall oder Verzug von Zins- oder 
Tilgungszahlungen 

Überschreitung der LTV-Höchstgrenze bei Asset-basierten Finanzierungen 
oder Nichterfüllung von Nachschussforderungen ****) 

Der Kreditnehmer hat die Nebenabreden (Covenants) im Kreditvertrag nicht 
eingehalten (EBA). 

(e) das durch finanzielle Schwierigkeiten 
bedingte Verschwinden eines aktiven Marktes für 
diesen finanziellen Vermögenswert 

Verschwinden eines aktiven Marktes für die Finanzinstrumente des 
Schuldners 

3 (a) Das Institut verzichtet auf die laufende 
Belastung von Zinsen. 

(c) Zugeständnisse, die der Kreditgeber dem 
Kreditnehmer aus wirtschaftlichen oder 
rechtlichen Gründen im Zusammenhang mit den 
finanziellen Schwierigkeiten des Kreditnehmers 
macht, ansonsten aber nicht gewähren würde 

Das Kreditinstitut verzichtet (teilweise oder bedingt) auf die Belastung von 
Zinsen. 

Direktabschreibung 

3 (b) Das Institut erfasst eine erhebliche 
Kreditrisikoanpassung, weil sich die Bonität nach 
der Vergabe des Kredits durch das Institut 
deutlich verschlechtert hat. 

 Abschreibung über Wertberichtigungskonto 

Wertänderung (durch Buchung einer spezifischen Wertberichtigung für 
Kreditrisiken) 

3 (c) Das Institut veräußert die Verbindlichkeit mit 
einem bedeutenden bonitätsbedingten 
wirtschaftlichen Verlust. 

 Forderung wird mit bonitätsbedingtem Verlust veräußert. 

3 (d) Das Institut stimmt einer krisenbedingten 
Restrukturierung der Verbindlichkeit zu, wenn 
dies voraussichtlich dazu führt, dass sich die 
finanzielle Verpflichtung durch einen 
bedeutenden Erlass oder durch Stundung des 
Nominalbetrags, der Zinsen oder gegebenenfalls 
der Gebühren verringert. Bei Beteiligungen, die 
nach dem PD/LGD-Ansatz beurteilt werden, 
schließt dies die krisenbedingte Restrukturierung 
der Beteiligung selbst ein. 

(c) Zugeständnisse, die der Kreditgeber dem 
Kreditnehmer aus wirtschaftlichen oder 
rechtlichen Gründen im Zusammenhang mit den 
finanziellen Schwierigkeiten des Kreditnehmers 
macht, ansonsten aber nicht gewähren würde 

Restrukturierung, wobei ein erheblicher Teil der Schuld erlassen wird 
(Nettobarwertverlust) 

Restrukturierung mit bedingtem Schuldenerlass 

 

3 (e) Das Institut hat Antrag auf Insolvenz des 
Schuldners gestellt oder eine vergleichbare 
Maßnahme in Bezug auf die Verbindlichkeiten 
des Schuldners gegenüber dem Institut, seinem 
Mutterunternehmen oder einem seiner 
Tochterunternehmen ergriffen. 

(d) eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der 
Kreditnehmer in Insolvenz oder ein sonstiges 
Sanierungsverfahren geht. 

Das Kreditinstitut oder der Konsortialführer beantragt die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens. 

Die International Swaps and Derivatives Association (ISDA) stellt ein 
Kreditereignis fest. 

Außergerichtliche Vergleichs- oder Tilgungsverhandlungen (z. B. 
Stillhaltevereinbarungen) 

3 (f) Der Schuldner hat Insolvenz beantragt, 
wurde für insolvent erklärt oder unter einen 
vergleichbaren Schutz gestellt, so dass die 
Rückzahlung einer Verbindlichkeit gegenüber 
dem Institut, dem Mutterunternehmen oder einem 
seiner Tochterunternehmen verhindert oder 
verzögert würde. 

(d) eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der 
Kreditnehmer in Insolvenz oder ein sonstiges 
Sanierungsverfahren geht. 

Der Schuldner hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. 

Ein Dritter hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. 

Zahlungsaufschub (Staaten, Institutionen) 

*) Wird die Sicherheit oder eine Garantie in Anspruch genommen, so bedeutet dies in der Regel, dass die Definition von „notleidend“ direkt erfüllt ist (Verwertung von Sicherheiten). 
**) Der Entzug einer Lizenz ist vor allem bei Unternehmen von Bedeutung, die für ihre geschäftliche Tätigkeit eine behördliche Erlaubnis brauchen, wie beispielsweise Banken oder 
Versicherungsgesellschaften. In einigen Mitgliedstaaten kann dies auch bei Telekommunikations- und Medienunternehmen, Pharmaunternehmen, Bergbauunternehmen und 
Transportbetrieben der Fall sein. 
***) Die wirtschaftliche Lebensdauer ist im Zusammenhang mit Krediten zur Projektfinanzierung besonders wichtig. In der Regel sollte der während der wirtschaftlichen Lebensdauer 
erwartete Netto-Cashflow aus einem Projekt die Kreditverpflichtung einschließlich Zinszahlungen übersteigen. Nach Ablauf der wirtschaftlichen Lebensdauer sind Cashflows 
üblicherweise weniger verlässlich und weniger planbar, was auf Faktoren wie Veralterung, die Notwendigkeit umfangreicher Ersatzinvestitionen oder Modernisierungen sowie eine 
höhere Wahrscheinlichkeit technischer Ausfälle zurückführen ist. Die wirtschaftliche Lebensdauer entspricht nicht der maximalen Laufzeit, die bei Kreditgewährung genehmigt 
werden kann bzw. sollte. Dennoch ist zu erwarten, dass ein Schuldner finanzielle Schwierigkeiten hat, wenn der Cashflow aus einem Projekt nicht ausreicht, um die 
Kreditverpflichtungen während der wirtschaftlichen Lebensdauer zu erfüllen. 
****) Asset-basierte Kredite gibt es in verschiedenen Varianten (Lombardkredite, Wertpapierkredite, durch Immobilien besicherte Kredite, durch Forderungen besicherte Kredite 
usw.), sie alle haben jedoch gemeinsam, dass das Kreditinstitut nicht darauf vertraut, dass die Rückzahlung allein aus dem Einkommen oder dem Cashflow des Kreditnehmers 
erfolgt, und dass es den Kredit stattdessen gegen Beleihung von Vermögenswerten gewährt. Üblicherweise müssen die Kreditnehmer während der gesamten Kreditlaufzeit eine 
bestimmte Beleihungsquote beibehalten. Diese kann, z. B. bei Immobilienfinanzierungen, auch in einem vereinbarten Mindesteigenkapital bestehen. Wird die Beleihungsquote 
überschritten muss der Kreditnehmer den Eigenkapitalanteil aufstocken (Nachschussverpflichtung). Andernfalls ist das Kreditinstitut berechtigt, den Kredit zu kündigen und die 
Sicherheit zu veräußern. In der Regel fordern Banken bei Asset-basierten Finanzierungen auch ein deutlich höheres anfängliches Eigenkapital als bei besicherten Cashflow-
basierten Krediten. Auf diese Weise wird ein Puffer für Schwankungen der Sicherheitenpreise und zur Abdeckung der Kosten für die Veräußerung der Sicherheit aufgebaut. 
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5.3 Zusammenhang zwischen NPEs und Forbearance  

5.3.1 Allgemeine Definition von Forbearance 

Für die Zwecke dieses Leitfadens wird die von der EBA insbesondere in den 
Absätzen 163–183 in Anhang V der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
der Kommission festgelegte Definition von Forbearance verwendet. Dieser Abschnitt 
befasst sich mit einzelnen Aspekten dieser Definition, bei denen die 
Aufsichtsinstanzen festgestellt haben, dass sie nicht einheitlich umgesetzt wurden. 

Stundungsmaßnahmen („Forbearance-Maßnahmen“) sind auf jegliche 
Risikopositionen – Kredite, Schuldverschreibungen sowie (widerrufliche oder 
unwiderrufliche) Kreditzusagen – angewandte Konzessionen an einen Schuldner, 
der Schwierigkeiten hat, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen oder 
kurz vor solchen Schwierigkeiten steht („finanzielle Schwierigkeiten“). Das heißt, 
eine Risikoposition kann nur dann gestundet werden, wenn der Kreditnehmer 
finanzielle Schwierigkeiten hat, die die Bank dazu veranlassen, Zugeständnisse zu 
machen. 

Gemäß Absatz 164 in Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
der Kommission ist unter einer Konzession eine der folgenden Maßnahmen zu 
verstehen: i) eine Änderung der ursprünglichen Vertragsbedingungen oder ii) eine 
völlige oder teilweise Umschuldung der Risikoposition. Die Definition von 
Konzession ist somit weiter gefasst und beschränkt sich nicht auf Änderungen, die 
sich auf den Nettobarwert der Cashflows aus der Risikoposition auswirken. 

Eine angemessene Einstufung als Forbearance ist nur dann möglich, wenn 
Anzeichen für künftige finanzielle Schwierigkeiten frühzeitig erkannt werden. Zu 
diesem Zweck sollte eine Beurteilung der finanziellen Situation des Kreditnehmers 
sich nicht auf Risikopositionen mit offensichtlichen Anzeichen für finanzielle 
Schwierigkeiten beschränken. Eine Beurteilung finanzieller Schwierigkeiten sollte 
auch bei Risikopositionen durchgeführt werden, bei denen der Kreditnehmer keine 
offensichtlichen finanziellen Schwierigkeiten hat, bei denen sich aber die 
Marktbedingungen insofern erheblich verändert haben, als sie die 
Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers beeinträchtigen könnten. Beispiele für 
solche Risikopositionen sind endfällige Kredite, bei denen die Rückzahlung von 
einem Immobilienverkauf abhängig ist (z. B. Rückgang der Immobilienpreise 
beeinträchtigt die Kapitaldienstfähigkeit), oder Kredite in Fremdwährung (z. B. 
Wechselkurschwankungen wirken sich auf die Kapitaldienstfähigkeit aus). 

Grundlage für die Beurteilung von finanziellen Schwierigkeiten eines Kreditnehmers 
sollte ausschließlich dessen Situation sein, und es sollten keine von Dritten 
bereitgestellten Sicherheiten oder Garantien berücksichtigt werden. 

Finanzielle Schwierigkeiten des Kreditnehmers lassen sich anhand der folgenden 
Tatbestände feststellen (Aufzählung ist nicht abschließend): 
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• der Kreditnehmer bzw. die Fazilität war in den drei Monaten vor der Änderung 
oder Umschuldung mehr als 30 Tage überfällig, 

• die Ausfallwahrscheinlichkeit der internen Ratingklasse des Instituts ist in den 
drei Monaten vor der Änderung oder Umschuldung gestiegen, 

• Aufnahme in die Watchlist in den drei Monaten vor der Änderung oder 
Umschuldung. 

Risikopositionen sollten nicht als gestundet eingestuft werden, wenn Zugeständnisse 
gegenüber Kreditnehmern gemacht werden, die keine finanziellen Schwierigkeiten 
haben. Die Banken sollten unterscheiden zwischen neu verhandelten bzw. 
verlängerten Verträgen, die Kreditnehmern ohne finanzielle Schwierigkeiten gewährt 
werden, und Forbearance-Maßnahmen (d. h. Zugeständnissen, die Kreditnehmern 
mit finanziellen Schwierigkeiten gemacht werden). 

Die Gewährung neuer Konditionen wie beispielsweise eines Zinssatzes, der 
günstiger ist als der, den andere Schuldner mit ähnlichem Risikoprofil gewährt 
bekämen, ist ein Hinweis auf ein Zugeständnis. Es ist aber keine Voraussetzung für 
die Feststellung eines Zugeständnisses und damit von Forbearance, dass ein 
Kreditnehmer im Vergleich zum Markt günstigere neue Konditionen erhält. Wenn ein 
Kreditnehmer allerdings finanzielle Schwierigkeiten hat, so sollte eine Änderung der 
Konditionen im Einklang mit jenen, die andere Kreditnehmer mit ähnlichem 
Risikoprofil von demselben Kreditinstitut erhalten könnten, als Zugeständnis 
betrachtet werden. Dies gilt auch dann, wenn Kreditnehmer in von Banken 
angebotene, öffentliche Forbearance-Programme eingebunden sind. 

Kreditnehmer können verlangen, dass die Bedingungen ihrer Kreditverträge 
geändert werden, ohne dass sie Schwierigkeiten haben oder kurz vor solchen 
Schwierigkeiten stehen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Dennoch 
sollte eine Beurteilung der finanziellen Lage eines Kreditnehmers immer 
durchgeführt werden, wenn Änderungen der Vertragsbedingungen verlangt werden. 
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Abbildung 3 
Darstellung von Forbearance im Zusammenhang mit der NPE-Definition 

 

 

Gemäß Absatz 178 in Anhang V der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
der Kommission kann eine gestundete Risikoposition als notleidend oder als nicht 
notleidend betrachtet werden. Banken, die Forbearance-Maßnahmen auf nicht 
notleidende Risikopositionen anwenden, sollten prüfen, ob die Risikoposition 
aufgrund dieser Maßnahmen umzugliedern und als notleidend einzustufen sind. Die 
Anwendung von Forbearance-Maßnahmen auf notleidende Risikopositionen hebt 
deren Status als notleidend jedoch nicht auf: Die Risikopositionen sollten weiterhin 
für mindestens ein Jahr nach Anwendung der Forbearance-Maßnahmen als 
notleidend eingestuft bleiben. 

Abs. 157
1 Jahr ist seit Anwendung der Forbearance-Maßnahmen vergangen

Keine überfälligen Beträge nach Anwendung der Forbearance-Maßnahmen

Zahlung von Beträgen, die bislang überfällig waren oder abgeschrieben 
wurden

Keine sonstige Transaktion notleidend (wenn Status „notleidend“ auf 
Schuldnerbasis beurteilt wird, Abs. 154–155)

Abs. 176
Mindestens 2-jähriger Probezeitraum ist Einstufung als „nicht notleidend“ 

vergangen

Regelmäßige Zahlungen, die mehr als einen unerheblichen Teil der Tilgungs-
oder Zinszahlungen darstellen, über mindestens 1 Jahr

Keine weitere Transaktion > 30 Tage überfällig

Forbearance-Maßnahmen (FM)

Von nicht notleidend gestundet zu nicht notleidend

Von notleidend zu nicht notleidend gestundet

Quellen und Anmerkungen zur Abbildung: Alle Absatznummern beziehen sich auf Anhang V, Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 680/2014
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5.3.2 Einstufung von gestundeten Risikopositionen als notleidend 

Sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen, sind gestundete Risikopositionen, die 
eines der nachstehenden Kriterien erfüllen, in jedem Fall als notleidend einzustufen: 

• Sie basieren auf unangemessenen Zahlungsplänen (entweder anfänglichen 
oder ggf. anschließenden Zahlungsplänen), die u. a. eine wiederholte 
Nichteinhaltung des Zahlungsplans oder Änderungen des Zahlungsplans zur 
Vermeidung von Verstößen nach sich ziehen, oder der Zahlungsplan beruht auf 
Erwartungen, die nicht durch makroökonomische Prognosen oder durch 
realistische Annahmen zur Rückzahlungsfähigkeit oder -bereitschaft des 
Kreditnehmers gestützt sind. 

• Sie enthalten Vertragsbedingungen, welche die regulären Rückzahlungsraten 
zu dieser Transaktion so aufschieben, dass deren Beurteilung für eine 
angemessene Einstufung unmöglich ist, beispielsweise, wenn ein 
Tilgungsaufschub von mehr als zwei Jahren gewährt wird. 

• Die ausgebuchten Forderungsbeträge übersteigen die kumulierten 
Wertberichtigungen für andere notleidende Risikopositionen mit einem 
vergleichbaren Risikoprofil. 

5.3.3 Gesundung/Aufhebung des Status „notleidend“ 

Nach Maßgabe von Absatz 176 in Anhang V der EBA ITS für die aufsichtlichen 
Meldungen können gestundete Risikopositionen notleidend oder nicht notleidend 
sein. Zu den Anforderungen in Absatz 157 zur Umgliederung von notleidenden 
gestundeten Risikopositionen gehört der Ablauf eines Gesundungszeitraums (Cure 
Period) von einem Jahr seit Anwendung der Forbearance-Maßnahmen. Ferner muss 
das Verhalten des Kreditnehmers darauf hindeuten, dass hinsichtlich der 
vollständigen Rückzahlung keine weiteren Bedenken bestehen. Die Institute müssen 
die Finanzlage des Schuldners analysieren, um sicherzustellen, dass keine solchen 
Bedenken bestehen. Damit die Anforderungen in Absatz 157 erfüllt und Bedenken 
hinsichtlich der vollständigen Rückzahlung gemäß den für die Zeit nach der 
Forbearance ausgehandelten Konditionen durch diese Analyse ausgeräumt werden, 
müssen alle nachstehenden Kriterien erfüllt sein: 

1. die Risikopositionen gelten nicht als wertgemindert oder ausgefallen, 

2. die Risikopositionen weisen keine überfälligen Zahlungen auf, 

3. der Schuldner hat im Zuge seiner regelmäßigen Zahlungen einen Betrag 
entrichtet, der in der Summe den zuvor überfälligen Zahlungen (wenn 
Zahlungen überfällig waren als die Forbearance-Maßnahmen gewährt wurden) 
oder (wenn keine Zahlungen überfällig waren) der im Rahmen der 
Forbearance-Maßnahmen vorgenommenen Abschreibung entspricht, oder der 
Schuldner hat auf andere Weise seine Fähigkeit zur Erfüllung der für die Zeit 
nach der Forbearance ausgehandelten Konditionen nachgewiesen. 
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Das Fehlen einer überfälligen Zahlung in Kriterium 2 bedeutet, dass die 
Risikoposition keine Zahlungsrückstände aufweist und dass aufgelaufene 
unbezahlte Zins- und Tilgungsraten bezahlt wurden. Die überfälligen Zahlungen und 
die abgeschriebenen Beträge, auf die in Kriterium 3 verwiesen wird, sind diejenigen, 
die zu dem Zeitpunkt existieren bzw. nicht existieren, als die Forbearance-
Maßnahmen gewährt wurden. 

Die Richtlinien des Kreditinstituts zur Umgliederung notleidender gestundeter 
Risikopositionen sollten Praktiken festlegen, die dazu dienen, Bedenken hinsichtlich 
der Fähigkeit des Kreditnehmers auszuräumen, die für die Zeit nach der 
Forbearance ausgehandelten Konditionen zu erfüllen. Die Richtlinien sollten 
Schwellenwerte in Bezug auf die während des Gesundungszeitraums geleisteten 
Zahlungen enthalten, auf die in Bedingung 3 oben verwiesen wird. Die Aufsicht 
erwartet, dass diese Richtlinien Kriterien definieren, nach denen ein Kreditnehmer in 
der Lage ist, die nachverhandelten Konditionen zu erfüllen (so dass eine vollständige 
Rückzahlung der Schulden wahrscheinlich ist), wobei dies mindestens durch den 
Nachweis einer nicht unerheblichen Tilgungszahlung erfolgt. Dies gilt unabhängig 
davon, ob das Institut die Rückzahlung der Beträge, die zum Zeitpunkt der 
Forbearance-Maßnahmen überfällig oder abgeschrieben waren, zur Beurteilung 
dessen verwendet, ob Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des 
Kreditnehmers bestehen oder nicht. 

Darüber hinaus sollte ein Institut in den Fällen, in denen es andere Risikopositionen 
gegenüber einem Schuldner hat, die nicht Gegenstand einer Forbearance-Regelung 
sind, die vertragsgemäße Bedienung dieser Risikopositionen (d. h. vorhandene 
Rückstände) berücksichtigen, wenn es beurteilt, ob der Kreditnehmer in der Lage ist, 
die für die Zeit nach der Stundung ausgehandelten Bedingungen zu erfüllen. Die 
Berücksichtigung von Zahlungsrückständen hat keine Auswirkung auf die 
Möglichkeit des Kreditinstituts, notleidende Kredite gemäß Absatz 154 bzw. 155 der 
EBA ITS für die aufsichtlichen Meldungen auf Schuldner- oder auf Transaktionsbasis 
zu beurteilen. 

Gibt es Vertragsbedingungen, nach denen die Rückzahlungsfrist verlängert wird, 
beispielweise ein Zahlungsaufschub für die Tilgung, so sollte die gestundete 
Risikoposition so lange als notleidend eingestuft bleiben, bis die unter 1. und 3. 
beschriebenen Anforderungen erfüllt sind. Da unter 3. regelmäßige Zahlungen 
gefordert sind, führt der Ablauf des einjährigen Gesundungszeitraums nicht 
automatisch zu einer Umgliederung in die Kategorie „nicht notleidend“, wenn im 
Zwölfmonatszeitraum keine regelmäßigen Zahlungen geleistet wurden. 

5.3.4 Einstufung als nicht notleidende gestundete Risikoposition 

Sobald gestundete Risikopositionen als nicht notleidend eingestuft werden, sei es, 
weil sie die Bedingungen für eine Umgliederung aus der Kategorie „notleidend“ 
erfüllen, oder weil die Anwendung von Forbearance-Maßnahmen nicht dazu geführt 
hat, dass die Risikoposition als notleidend eingestuft wurde, werden sie gemäß 
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Absatz 176 der EBA ITS für die aufsichtlichen Meldungen weiterhin als gestundet 
erfasst, bis alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. eine Analyse der Finanzlage des Schuldners hat ergeben, dass die 
Voraussetzungen für eine Einstufung als „notleidend“ nicht mehr gegeben sind, 

2. seit Gewährung der Zugeständnisse oder der Umgliederung der Risikoposition 
aus der Kategorie „notleidend“ sind mindestens zwei Jahre vergangen, 

3. in zumindest der Hälfte des Probezeitraums wurden regelmäßige Zahlungen 
geleistet, die zusammengenommen mehr als einen unerheblichen Teil der 
Tilgungs- oder Zinszahlungen darstellen, 

4. der Schuldner hat keine anderen Transaktionen, bei denen Zahlungen am Ende 
des Probezeitraums mehr als 30 Tage überfällig sind. 

Sind alle oben erwähnten Anforderungen erfüllt, sollte die Einstufung der 
Risikoposition als „gestundet“ nach Ablauf des zweijährigen Zeitraums nicht 
automatisch aufgehoben werden. 

In der Praxis sollte die unter Punkt 3 oben aufgeführte Anforderung regelmäßiger 
Zahlungen, die zusammengenommen mehr als einen unerheblichen Teil 
ausmachen, nicht nur durch Zinszahlungen erfüllt werden. In den Richtlinien des 
Kreditinstituts sollte festgelegt werden, dass die Einstufung als gestundete 
Risikoposition sowohl Tilgungs- als auch Zinszahlungen voraussetzt. 

In den Richtlinien des Kreditinstituts zur Einstufung gestundeter Risikopositionen 
sollten außerdem Praktiken zur Ausräumung von Bedenken hinsichtlich finanzieller 
Schwierigkeiten des Schuldners erläutert werden. Können diese nicht ausgeräumt 
werden, wird die Risikoposition weiterhin als „gestundet“ eingestuft. Zu diesem 
Zweck sollten die Richtlinien des Unternehmens fordern, dass der Kreditnehmer 
durch regelmäßige Zahlungen einen Betrag in Höhe der Zins- und Tilgungsbeträge 
leistet, die zuvor überfällig oder zum Zeitpunkt der Zugeständnisse ausgebucht 
waren. Oder sie sollten fordern, dass er anderweitig, anhand eines alternativen 
objektiven Kriteriums, das eine Tilgungszahlung impliziert, nachweisen kann, dass er 
die für die Zeit nach der Stundung ausgehandelten Konditionen erfüllt. 

Während des Probezeitraums führen neue Forbearance-Maßnahmen bei nicht 
notleidenden gestundeten Risikopositionen, die aus der Kategorie „notleidend“ 
umgegliedert wurden, dazu, dass diese Transaktionen wieder in die Kategorie 
„notleidend“ zurückgestuft werden. Dasselbe gilt, wenn diese Risikopositionen mehr 
als 30 Tage überfällig werden. 
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5.4 Weitere Aspekte der Definition von „notleidend“ 

5.4.1 Einheitliche Definition auf Ebene der Institutsgruppe 

Banken sollten sicherstellen, dass die Einstufung von NPE auf Unternehmensebene 
und auf Gruppenebene nach einheitlichen Kriterien erfolgt und die Definition in allen 
Tochtergesellschaften und Zweigstellen einheitlich umgesetzt wird. 

Eine einheitliche NPE-Definition auf Gruppenebene kann dazu führen, dass diese in 
verschiedenen Ländern außerhalb der EU nicht den geltenden lokalen Standards 
entspricht. 

• In der Anfangsphase sollten Kreditinstitute daher zunächst klären, ob lokale 
Standards zur Einstufung von NPE lockerer oder restriktiver als die 
übergreifenden Gruppenstandards sind. 

• In einem zweiten Schritt sollten Kreditinstitute abschätzen, in welchem Ausmaß 
lockerere oder restriktivere lokale Standards das Volumen der NPE künstlich 
erhöhen oder vermindern. 

• Drittens sollten NPE, deren Volumen nach lokalen Standards künstlich erhöht 
oder vermindert wurde, auf Gruppenebene durch eine angemessen Zuordnung 
der einzelnen Kategorien angeglichen werden. 

• Für den Fall schließlich, dass lokale Standards für den bilanziellen Ansatz 
notleidender Risikopositionen wesentlich von den Standards der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission abweichen, wird 
den Banken empfohlen, die Berichterstattung für interne Risikokontrollzwecke 
nach beiden Standards durchzuführen. 

Die Definition von „notleidend“ ist auf Ebene des Einzelunternehmens und auf 
Konzernebene einheitlich anzuwenden. 

Ein einzelner Schuldner könnte Kunde mehrerer Institute innerhalb einer Gruppe 
sein. Banken sollten daher sicherstellen, dass die Einstufung eines einzelnen (nicht 
dem Retailgeschäft zugeordneten) Kunden in einem Konzernunternehmen als 
notleidend in allen Mitgliedsunternehmen der Gruppe kurzfristig kommuniziert 
(„verbreitet“) und registriert wird. 

Zu diesem Zweck sollte eine Bankengruppe ein IT-System auf Konzernebene 
einrichten, das die Identifizierung jedes Schuldners in jedem einzelnen Kreditinstitut 
der Gruppe anhand eines einheitlichen Identifikators ermöglicht und sicherstellt, 
dass das Eintreten des Status „notleidend“ für jeden Schuldner zeitnah gemeldet 
wird. 

In einigen Fällen ist die einheitliche Identifizierung des Status „notleidend“ unter 
Umständen nicht vollständig möglich, wenn Verbraucherschutz, Bankgeheimnis oder 
gesetzliche Vorschriften den Austausch von Kundendaten innerhalb der Gruppe 
verbieten. In anderen Fällen ist eine einheitliche Identifizierung möglicherweise nur 
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eingeschränkt realisierbar, weil es für Banken zu aufwändig ist, den Status eines 
Kunden in allen rechtlichen Einheiten und an allen geografischen Standorten 
innerhalb einer Bankengruppe zu überprüfen. In diesem Fall und gemäß Absatz 82 
der EBA-Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition können Banken davon 
absehen, eine Konsistenzprüfung durchzuführen, wenn sie nachweisen können, 
dass die Nichteinhaltung nur unwesentliche Auswirkungen hat und die maßgeblichen 
Konzerngesellschaften nur wenige bis gar keine gemeinsamen Kunden haben. 

5.4.2 Gruppen verbundener Kunden 

Die Richtlinien der Banken sollten eine einheitliche Behandlung einzelner Kunden 
und Gruppen verbundener Kunden gemäß der Definition in der CRR und der 
maßgeblichen Leitlinie des Committee of European Banking Supervisors (CEBS)36 
sowie eine konsistente Beurteilung der zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse 
zwischen rechtlichen Einheiten innerhalb einer Gruppe verbundener Kunden 
sicherstellen. Mit Blick auf mögliche Ansteckungseffekte sollten Banken möglichst 
eine Gruppenperspektive anwenden, wenn sie die Risikoposition eines Schuldners 
als „notleidend“ einstufen, es sei denn, sie ist von isolierten Rechtsstreitigkeiten 
betroffen, die nicht mit der Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei zusammenhängen. 

Als Ausgangspunkt für die Gruppenbetrachtung sollten Banken zumindest die 
Definition in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 39 CRR zugrunde legen. Die Hauptkriterien 
sind ein bestehendes Kontrollverhältnis und eine wirtschaftliche Abhängigkeit. 

Kann eine Bank hinreichend nachweisen, dass ein Mitglied einer notleidenden 
Gruppe verbundener Kunden auf Basis der Kriterien „Kontrollverhältnis“ und 
„wirtschaftliche Abhängigkeit“ als nicht notleidend abzugrenzen ist, kann die Bank 
diese Differenzierung nach Maßgabe der CRR und der geltenden 
Rechnungslegungsstandards vornehmen. 

Im Einklang mit den Absätzen 109 Buchstabe c und 113 der EBA-Leitlinien zur 
Anwendung der Ausfalldefinition haben Kreditinstitute ein Verzeichnis sämtlicher 
Einstufungskriterien zu führen. 

5.4.3 Pulling-Effekt des Schuldners 

Gemäß Absatz 155 in Anhang V der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
der Kommission gilt Folgendes: Wenn mehr als 20 % des Bruttobuchwerts aller 
bilanziellen Risikopositionen gegenüber einem Schuldner mehr als 90 Tage 
überfällig sind, sind alle anderen (bilanziellen und außerbilanziellen) Risikopositionen 
gegenüber diesem Schuldner als notleidend zu betrachten. 

                                                                      
36  Committee of European Banking Supervisors (CEBS) Guidelines on the implementation of the revised 

large exposure regime. 
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5.4.4 Einstufung der Risikoposition als Gesamtbetrag 

Gemäß Absatz 148 in Anhang V der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
der Kommission sind Risikopositionen in Höhe ihres Gesamtbetrags als notleidend 
einzustufen. Somit kann eine bestimmte Risikoposition nicht teilweise als notleidend 
und teilweise als nicht notleidend eingestuft werden. 

5.5 Zusammenhang zwischen der Definition aus 
regulatorischer Sicht und der Definition aus 
Rechnungslegungssicht 

5.5.1 Regulatorische Definition von „Ausfall“ (CRR) 

In den Artikeln 127 und 178 CRR wird „Ausfall“ jeweils für die Zwecke des 
Standardansatzes bzw. des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRBA) 
definiert. 

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht bedeutende Unterschiede zwischen der 
Definition von Ausfall gemäß CRR und der Definition von NPE (für die Zwecke 
aufsichtlicher Meldungen nach Maßgabe der EBA ITS). Die Praxis zeigt, dass einige 
Institute versuchen, ihre Umsetzung der Ausfall-Definition an die NPE-Definition 
anzupassen, um ihre Prozesse zu verschlanken und – auch angesichts der jüngsten 
regulatorischen Entwicklungen bezüglich der Ausfalldefinition – eine Angleichung der 
beiden Definitionen zu unterstützen. 

Tabelle 3 
Bedeutende Unterschiede zwischen der Ausfall-Definition gemäß CRR und der NPE-Definition 

Unterschiede zwischen der Ausfall-
Definition gemäß CRR und der NPE-
Definition 

Beschreibung 

Pulling-Effekt Absatz 155 in Anhang V Teil 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680 der EBA ITS für die aufsichtlichen Meldungen bestimmt: Sind 
20 % der Risikopositionen gegenüber einem Schuldner mehr als 90 Tage überfällig, sind alle Risikopositionen gegenüber diesem 
Schuldner als notleidend zu betrachten sind.  

Gruppen verbundener Kunden Handelt es sich um eine Gruppe von Schuldnern, die als unterschiedliche Unternehmen derselben Gruppe angehören, so muss geprüft 
werden, ob nicht ausgefallene Unternehmen der Gruppe (Absatz 155 in Anhang V Teil 2 der EBA ITS für die aufsichtlichen Meldungen) 
als NPE zu betrachten sind, es sei denn, eine Risikoposition eines Schuldners wird aufgrund von isolierten Streitigkeiten, die nicht mit 
der Solvenz der Gegenpartei zusammenhängen, als NPE eingestuft.  

Erneute Stundung (Re-Forbearance) Innerhalb des zweijährigen Probezeitraums gilt, dass nicht notleidende gestundete Risikopositionen, die von „notleidend“ in „nicht 
notleidend“ umgegliedert wurden (Absatz 176 Buchstabe b in Anhang V Teil 2 der EBA ITS für die aufsichtlichen Meldungen), wieder als 
NPE eingestuft werden, wenn sie mehr als 30 Tage überfällig sind oder eine andere Forbearance-Maßnahme Anwendung findet 
(erneute Stundung).  

Aufhebung des NPE-Status und 
Gesundungszeitraum (Cure Period) für 
notleidende gestundete Risikopositionen 

NPEs unterliegen neben den bestehenden Kriterien für die Aufhebung des Status „wertgemindert“ oder „ausgefallen“ spezifischen 
Umgliederungskriterien – beispielsweise gilt für notleidende gestundete Risikopositionen ein Beobachtungszeitraum, in dem die 
Risikoposition weiterhin als notleidend eingestuft bleiben muss (Absatz 157 in Anhang V Teil 2 der EBA ITS für die aufsichtlichen 
Meldungen). 

 

Gemäß Artikel 178 Absatz 1 Buchstabe b CRR dürfen die zuständigen Behörden 
den Zeitraum der Überfälligkeit für bestimmte Segmente von 90 Tagen auf 180 Tage 
verlängern. Allerdings wurde die Option, bei einigen Portfolios Ausfälle erst mit einer 
Überfälligkeit von mehr als 180 Tagen zu erfassen, in der EZB-Verordnung 
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(EU) 2016/445 der EZB37, die im Oktober 2016 in Kraft trat, verworfen. Nach 
Artikel 4 dieser Verordnung gilt eine einheitliche 90-Tage-Regel. 

5.5.2 Definition von „wertgemindert“ aus Rechnungslegungssicht 

Risikopositionen, bei denen nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen eine 
Wertminderung festgestellt wurde, sind stets als notleidend zu betrachten. 
Risikopositionen, bei denen „kollektive Wertberichtigungen für eingetretene, aber 
noch nicht ausgewiesene Verluste“ vorgenommen wurden, für die aber kein 
Verlustereignis festgestellt wurde, sollten nicht als notleidend betrachtet werden. 

Wertgeminderte und ausgefallene Risikopositionen sind zwingend als notleidend zu 
betrachten. Sowohl die CRR als auch die IFRS unterscheiden zwischen Verletzung 
der vereinbarten Zahlungsverpflichtungen (überfällige Zahlungen) und den 
wirtschaftlichen Auslösern, die mit der Unwahrscheinlichkeit des Begleichens in 
Zusammenhang stehen. 

Tabelle 4 
Definitionen von „ausgefallen“ und „wertgemindert“ 

Schuldnerausfall (Artikel 178 CRR) Finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität 
(IFRS 9 Anhang A, auf Basis von IAS 39). 

1(b) eine wesentliche Verbindlichkeit des Schuldners gegenüber dem Institut, seinem 
Mutterunternehmen oder einem seiner Tochterunternehmen ist mehr als 90 Tage überfällig  

(b) ein Vertragsbruch wie beispielsweise Ausfall oder Überfälligkeit [ein finanzieller 
Vermögenswert gilt als überfällig, wenn die Gegenpartei eine Zahlung zum vertraglich 
vereinbarten Termin nicht leistet.] 

2(a) bei Überziehungen beginnt die Überfälligkeit mit dem Tag, an dem der Kreditnehmer 
ein mitgeteiltes Limit überschritten hat, ihm ein geringeres Limit als die aktuelle 
Inanspruchnahme mitgeteilt wurde oder er einen nicht genehmigten Kredit in Anspruch 
genommen hat und der zugrunde liegende Betrag erheblich ist; 

[Anmerkung: Überziehungen werden in IFRS 9 nicht explizit erwähnt, werden aber 
durch den breiter gefassten Auslöser „Vertragsbruch“ abgedeckt] 

 

Tabelle 2 in Kapitel 5.2.2 enthält eine Gegenüberstellung der Definitionen gemäß 
CRR und IFRS, bei denen die in IAS 39 festgehaltenen Schadensfälle so dargestellt 
werden, dass sie den in der CRR aufgeführten Ausfallereignissen entsprechen. Nicht 
alle in der CRR aufgeführten Ausfallereignisse stellen automatisch Verlusttat-
bestände gemäß diesem Rechnungslegungsstandard dar. 

Ausblick: IFRS 9 

In IFRS 9 Anhang A werden finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität 
definiert. Diese Definition ist nicht nur für finanzielle Vermögenswerte relevant, 
sondern auch für finanzielle Garantien und Kreditzusagen. Die Definition in IFRS 9 
weicht nicht wesentlich von der Definition gemäß IAS 39 ab. 

Nach IFRS 9 wird aber davon ausgegangen, dass ein Transfer in die Stufe 2 erfolgt 
und über die Laufzeit des Instruments erwartete Kreditverluste erfasst werden, noch 

                                                                      
37  Verordnung (EU) 2016/445 der Europäischen Zentralbank vom 14. März 2016 über die Nutzung der im 

Unionsrecht eröffneten Optionen und Ermessensspielräume (EZB/2016/4). 
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bevor das Finanzinstrument überfällig wird oder andere kreditnehmerspezifische 
Ausfallereignisse beobachtet werden. Die Banken sollten bei ihrer 
Kreditrisikoanalyse berücksichtigen, dass sich die Parameter für Kreditverluste 
schon häufig erheblich früher (einige Monate oder manchmal Jahre) zu 
verschlechtern beginnen, bevor ein objektiver Hinweis auf einen Zahlungsverzug 
auftaucht (BCBS Guidance on CRAECL, 2015, Absatz A19 und Leitlinienentwurf der 
EBA zu erwarteten Kreditverlusten, Absatz 102). 

Um die Bedeutung eines steigenden Kreditrisikos zu beurteilen, sollten Banken über 
eindeutige Grundsätze, einschließlich fundierter Kriterien, verfügen, um bei 
verschiedenen Arten von Kreditengagements einen Anstieg des Kreditrisikos 
festzustellen (und solche Kriterien sollten auch offengelegt werden). Die Beurteilung 
des Kreditrisikos sollte ausschließlich auf das Ausfallrisiko ausgerichtet sein, ohne 
Maßnahmen zur Kreditrisikominderung wie Sicherheiten oder Garantien zu 
berücksichtigen (BCBS Guidance on CRAECL (2015), Absatz A22, und 
Leitlinienentwurf der EBA zu erwarteten Kreditverlusten, Absatz 105). 

Unter IFRS 9 führt die Beeinträchtigung der Bonität zu einem Transfer von Stufe 2 in 
Stufe 3. Allerdings berücksichtigen beide Stufen 2 und 3 erwartete Kreditverluste 
über die Laufzeit des Engagements, und mit abnehmender Bonität steigen die über 
die Laufzeit erwarteten Verluste kontinuierlich, je nach Grad der Besicherung. Es 
wird erwartet, dass mit dem Inkrafttreten von IFRS 9 zumindest alle Risikopositionen 
der Stufe 3 in den Anwendungsbereich dieses NPL-Leitfadens fallen. 

5.6 Aufsichtliche Meldungen und Offenlegung 

In Bezug auf Offenlegungen sollten die Banken die in der EBA ITS niedergelegten 
aufsichtlichen Meldepflichten gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 680/2014 der Kommission als Maßstab berücksichtigen. Diese wurden von der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) unterstützt, die den 
Finanzinstituten empfahl, die in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der 
Kommission verwendeten Definitionen von NPE und Forbearance für die Angaben in 
der Finanzberichterstattung zu verwenden und den in ihrem Institut zugrunde 
gelegten Zusammenhang zwischen notleidenden, ausgefallenen und 
wertgeminderten Krediten zu erläutern.38 

Banken wird somit empfohlen, die Definitionen von notleidenden Risikopositionen 
und Forbearance (Anhang V der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der 
Kommission) in ihrer öffentlichen Finanzberichterstattung zu verwenden, oder 
andernfalls Angaben zur Überleitung zwischen ihren eigenen Definitionen von 
wertgeminderten und angepassten finanziellen Vermögenswerten und den 
Definitionen gemäß Anhang V der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der 
Kommission zu machen. Diese Angaben zur Überleitung sollten sowohl eine 

                                                                      
38  Siehe ESMA PS und ESMA, Review of Accounting practices, Comparability of IFRS Financial 

Statements of Financial Institutions in Europe (2013) 
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konzeptionelle Erläuterung der Unterschiede als auch quantitative Informationen zu 
den Effekten dieser konzeptionellen Unterschiede enthalten. 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit und Transparenz sollten diese Angaben deshalb 
nicht nur die Anforderungen der Rechnungslegungsgrundsätze (z. B. IFRS 7, die 
bereits Angaben zur Portfolioqualität und zu Auslöseereignissen machen), sondern 
auch die in Anhang 7 dieses Leitfadens niedergelegten Erwartungen erfüllen. 
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6 Bewertung von Wertminderungen und 
Abschreibungen bei NPL 

6.1 Zweck und Übersicht 

Risikovorsorge spielt bei der Gewährleistung der Sicherheit und Solidität des 
Bankensystems eine wichtige Rolle und bildet somit einen Schwerpunkt der 
Bankenaufsicht. Aufsichtsinitiativen wie Asset Quality Reviews (AQRs) und 
Stresstests (STs) haben weiter verdeutlicht, wie wichtig eine kohärente 
Risikovorsorgemethode und ein angemessenes Maß an Risikovorsorge im 
gesamten Bankensektor sind. 

Dieses Kapitel soll (im Rahmen der maßgeblichen und geltenden 
Rechnungslegungsgrundsätze) dazu beitragen, drei Hauptziele zu erreichen: 

1. eine angemessene Bewertung von Wertminderungen in allen Kreditportfolios 
durch solide und robuste Methoden zur Risikovorsorge (Abschnitte 6.2, 6.3 und 
6.4 ); 

2. eine zeitnahe bilanzielle Erfassung von Kreditverlusten nach den maßgeblichen 
und geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen (mit einem Schwerpunkt auf den 
Rechnungslegungsstandards IAS/IRFS) und zeitnahe Abschreibungen 
(Abschnitte 6.5 und 6.6); 

3. verbesserte Verfahren, einschließlich einer signifikanten Erhöhung der Anzahl 
und der Granularität von Angaben zur Aktivaqualität und zur 
Kreditrisikokontrolle (Abschnitte 6.7 und 6.8) 

Die Leitlinien in diesem Kapitel stehen im Einklang mit der internationalen 
Empfehlung und den Grundsätzen zur soliden Beurteilung des Kreditrisikos des 
Basler Ausschusses (BCBS 2006, aktualisiert im Jahr 2015 zur Berücksichtigung 
von Aspekten im Zusammenhang mit dem Modell der erwarteten Kreditverluste 
(„Expected Credit Losses“-Modell), das durch IFRS 9 eingeführt wird. Es enthält eine 
Zusammenfassung der als Best Practices erachteten Verfahren und berücksichtigt 
die in verschiedenen Rechtsordnungen gemachten Erfahrungen bzw. Praktiken, die 
von Aufsehern bereits zur Beurteilung des Kreditrisikogehalts angewandt werden 
(z. B. die AQR-Methodik des SSM). 

Sicherstellung einer angemessenen Risikovorsorge 

Aufgrund der Rolle des SSM bei der Bewertung des Kreditrisikos und der 
Eigenkapitalausstattung müssen Aufseher darüber befinden, ob die 
Wertberichtigungen der Banken angemessen sind und zeitnah ermittelt wurden. 
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Damit die Aufseher bei der Ermittlung der Kreditrisikovorsorge einen wirksamen 
Beitrag leisten können, erhielten sie Unterstützung von internationalen Experten (des 
Internationalen Währungsfonds – IWF)39. Seitens des BCBS wurde eine aktive Rolle 
der Aufsichtsinstanzen empfohlen. 

Der Basler Ausschuss betonte die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden für die 
Überprüfung der Bankprozesse zur Bewertung von Kreditrisiken und 
Vermögenswerten sowie für die Sicherstellung hinreichender Wertberichtigungen, 
insbesondere hinsichtlich der Beurteilung von Kreditrisikopositionen und der 
Eigenkapitalausstattung. Dies kommt unter anderem in den folgenden Leitlinien des 
Basler Ausschusses zum Ausdruck: 

• „Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses“ (2015); 

• „Grundsätze für eine wirksame Bankenaufsicht“ (2012) und Basel II Säule 2 
(2006). 

Stellen die Aufseher fest, dass der Anteil der Risikovorsorge für aufsichtsrechtliche 
Zwecke nicht angemessen ist, so sind sie befugt, die Banken zur Überprüfung und 
Erhöhung der Risikovorsorge für aufsichtsrechtliche Zwecke aufzufordern. 

In diesem Zusammenhang müssen die Aufsichtsinstanzen Leitlinien und 
Informationen zu ihren Erwartungen hinsichtlich der Bilanzierung von Kreditverlusten 
bereitstellen, um bei allen beaufsichtigten Unternehmen ein angemessenes Maß an 
Konsistenz zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere, wenn die jeweiligen 
Rechnungslegungsstandards auf Grundsätzen basieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
39  Working Paper des IWF mit dem Titel: „Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries 

Implementing IFRS, September 2014“. 
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Zwar lassen sich aus diesem Leitfaden keine spezifischen 
Rechnungslegungsanforderungen ableiten, er erläutert aber die Best Practices zu 
den Grundsätzen der Risikovorsorge und zur Methodik für notleidende Kredite, die 
innerhalb des bestehenden Rechnungslegungsrahmens angewendet werden 
können, um die aufsichtlichen Erwartungen zu erfüllen.40 

Gegenstand dieses Kapitels 

IAS 39 – und künftig IFRS 9 – enthalten Grundsätze für die bilanzielle Erfassung von 
Wertminderungen. Diese Rechnungslegungsstandards wenden SSM-Banken bei der 
Erstellung ihrer Abschlüsse auf Konzern- und/oder Einzelbasis gemäß den von der 
EU angenommenen IFRS an. 

Für Berichtszeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, wird 
IFRS 9 Finanzinstrumente den Standard IAS 39 ersetzen. Im Zuge dessen wird 
unter anderem die Bewertung der Wertminderungen von dem „Modell der 
eingetretenen Verluste“ (Incurred Loss) nach IAS 39 auf das „Modell der erwarteten 
Kreditverluste“ (Expected Credit Loss – ECL) umgestellt. 

Obgleich IFRS 9 bei Veröffentlichung dieses Leitfadens formal noch nicht in Kraft 
getreten ist, wird in Anbetracht der Relevanz dieses Standards für die in diesem 
Kapitel dargelegte Thematik nachstehend sowohl auf IAS 39 als auch auf IFRS 9 
Bezug genommen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass sich sämtliche 
Verweise auf IFRS 9 nur auf Stufe 3 beziehen. Zudem enthält dieser Leitfaden 
Verweise auf IFRS 9 (in separaten Textboxen), die den Leser darauf hinweisen, 
welche Änderungen dieser neue Standard künftig mit sich bringen könnte. 

Die in diesem Leitfaden herausgestellten Grundsätze sollten auch von Banken 
eingehalten werden, die ihre Abschlüsse nach nationalen 
Rechnungslegungsvorschriften erstellen. 

                                                                      
40  Gemäß Artikel 74 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen müssen Banken über „angemessene interne 
Kontrollmechanismen, einschließlich solider Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren [...] 
[verfügen], die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich 
sind.“  
Nach Artikel 79 der Richtlinie 2013/36/EU müssen die zuständigen Behörden sicherstellen, dass (b) 
„die Institute über interne Methoden verfügen, anhand derer sie das Kreditrisiko sowohl für einzelne 
Schuldner [...] als auch für das gesamte Portfolio bewerten können“ und „(c) die laufende Verwaltung 
und Überwachung der verschiedenen kreditrisikobehafteten Portfolios und Positionen von Instituten, 
auch zwecks Erkennung und Verwaltung von Problemkrediten sowie Vornahme adäquater 
Wertberichtigungen und Rückstellungen, über wirksame Systeme erfolgt“. Artikel 88 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie 2013/36/EU zufolge muss „das Leitungsorgan [...] die Zuverlässigkeit der 
Systeme für Rechnungsführung und -legung sicherstellen, wozu auch die finanzielle und operative 
Kontrolle und die Einhaltung von Rechtsvorschriften und einschlägigen Normen gehört“. Gemäß 
Artikel 97 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EUR „überprüfen die zuständigen Behörden die Regelungen, 
Strategien, Verfahren und Mechanismen, die die Institute zur Einhaltung dieser Richtlinie und der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 geschaffen haben“. Artikel 104 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EUR 
führt in diesem Zusammenhang die Mindestbefugnisse der zuständigen Behörden auf, zu denen auch 
die Befugnis zählt, „eine Verstärkung der gemäß Artikel 73 und 74 eingeführten Regelungen, 
Verfahren, Mechanismen und Strategien zu verlangen“ (Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe b) und 
„Instituten eine bestimmte Rückstellungspolitik oder eine bestimmte Behandlung ihrer Aktiva 
vorzuschreiben“ (Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe d). 



Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten − Bewertung von Wertminderungen und 
Abschreibungen bei NPL 77 

6.2 Ermittlung der Wertberichtigung auf Einzelbasis 

6.2.1 Individuell bedeutsame und nicht bedeutsame Risikopositionen 

Nach IAS 39 entspricht der Wertberichtigungsbetrag der Differenz zwischen dem 
Buchwert des Vermögenswerts und dem Barwert der erwarteten künftigen 
Cashflows, abgezinst mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz des finanziellen 
Vermögenswerts. Bei diesem Verfahren müssen wenigstens die beiden folgenden 
Entscheidungen getroffen werden: 

1. In welchen Fällen soll eine individuelle Wertberichtigung (d. h. für einen 
einzelnen finanziellen Vermögenswert/Schuldner) vorgenommen werden und in 
welchen eine kollektive Wertberichtigung (d.h. für eine Gruppe finanzieller 
Vermögenswerte mit ähnlichen Ausfallrisikoeigenschaften)? 

2. Welche Methoden und Parameter sollen bei der Schätzung der (individuell oder 
kollektiv beurteilten) Wertberichtigung Anwendung finden? 

Zu Punkt 1 enthält IAS 39 eine Reihe von Kriterien auf der Basis eines 
Wesentlichkeitskonzepts und der Berücksichtigung von Expertenmeinungen. Sofern 
quantitative Schwellenwerte angewendet werden, sind diese von den Banken 
festzusetzen und ordnungsgemäß offenzulegen. 

Gemäß diesem Rechnungslegungsstandard sollen Risikopositionen, die für sich 
genommen bedeutsam sind, einzeln auf Wertminderung untersucht werden. Bei 
Risikopositionen, die für sich genommen nicht bedeutsam sind, kann die 
Untersuchung auf Wertminderung und die Schätzung des Wertberichtigungsbetrags 
entweder einzeln oder gemeinsam erfolgen. Bei Krediten, die für sich genommen 
zwar bedeutsam, aber nicht individuell wertgemindert sind, sollte eine kollektive 
Wertminderungsbeurteilung durchgeführt werden. 

Der in IAS 39 vorgesehene Raum für Expertenmeinungen soll innerhalb des 
Prozesses zur Schätzung der Wertminderung zu keinerlei Arbitrage führen. Von den 
Banken wird erwartet, dass sie in ihren internen Leitlinien eindeutige 
Entscheidungskriterien festlegen, die sich an den Grundsätzen in diesem Leitfaden 
orientieren. 

Zu Punkt 2 sollten Banken die internen Kriterien festlegen, nach denen die Methodik 
für die Wertminderungsbeurteilung und die Eingabeparameter für die Ermittlung des 
Wertberichtigungsbetrags festgesetzt werden und dabei die in diesem Leitfaden 
niedergelegten Grundsätze berücksichtigen. 

Bei der Schätzung auf Einzelbasis richten sich die erwarteten künftigen Cashflows 
danach, welches Szenario von der Bank zugrunde gelegt wird, d. h. Going-Concern-
Ansatz oder Gone-Concern-Ansatz (Einzelheiten hierzu finden sich in Abschnitt 
6.2.4). 
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Bei einer kollektiven Beurteilung der Wertminderung sind von den Banken die 
folgenden wichtigen Aspekte zu berücksichtigen: a) Zusammenfassung der NPL zu 
homogenen Gruppen (mit ähnlichen Ausfallrisikoeigenschaften), b) Ermittlung von 
historischen Ausfallquoten für die jeweilige Gruppe (d. h. verlässlich zu bestimmende 
Risikoparameter wie LGD, Gesundung usw.) und c) Justierung der 
Wertminderungsschätzung nach den Grundsätzen in IAS 39. Die Einstufung eines 
Kredits als NPL ist ein objektiver Hinweis darauf, dass der Kredit auf Wertminderung 
geprüft werden sollte. Der anzusetzende Wertminderungsbetrag sollte entweder auf 
Einzelbasis oder auf kollektiver Basis geschätzt werden. 

6.2.2 Kriterien für die Ermittlung der Wertberichtigung auf Einzelbasis 

Die Leitlinien der Banken sollten Kriterien zur Ermittlung der Risikopositionen 
enthalten, bei denen Wertberichtigungen auf Einzelbasis geschätzt werden. Diese 
Kriterien sollten die folgenden Faktoren berücksichtigen: 

• Die Bedeutsamkeit der Risikoposition in der Einzelbetrachtung. Gemäß IAS 39 
sollen Wertberichtigungen für Risikopositionen, die für sich genommen 
bedeutsam sind, einzeln beurteilt werden. Für die Festlegung der jeweiligen 
Schwellenwerte (absolute und relative Schwellenwerte) sind die Institute 
zuständig. Sie berücksichtigen dabei unter anderem die mögliche Auswirkung 
der Risikoposition im Abschluss der Bank und das Ausmaß der Konzentration 
(individuell und sektorbezogen). Wertberichtigungen für Risikopositionen, die 
nicht einzeln beurteilt werden, sollen auf kollektiver Basis geschätzt werden. 

• Es gibt andere Fälle, in denen Forderungen keine gemeinsamen 
Risikomerkmale aufweisen oder in denen keine relevanten historischen Daten 
für eine gemeinsame Beurteilung vorliegen (wenn z. B. das Volumen für die 
Zusammenfassung zu einer Gruppe nicht ausreicht, wenn die Portfolios nicht 
wesentlich sind, eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen). 

Die Kriterien, nach denen Wertberichtigungen individuell zu ermitteln sind, sollten im 
internen Leitfaden des Unternehmens dokumentiert und einheitlich angewendet 
werden. Diese Dokumentation sollten der Aufsicht auf Anfrage zur Verfügung gestellt 
werden. 

 

IFRS 9 

Die Kriterien für die Einstufung in „Stufe 3“ nach IFRS 9 sind mit den Kriterien 
vergleichbar, nach denen gemäß IAS 39 „eine Wertminderung eingetreten ist“ 
(impaired). Bei finanziellen Vermögenswerten mit beeinträchtigter Bonität (credit-
impaired) („Stufe 3“) bezieht sich die Wertberichtigung auf diesen einzelnen Kredit 
und sie kann entweder auf individueller oder auf kollektiver Basis ermittelt werden. 
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6.2.3 Allgemeine Methodik für die Schätzung von Wertberichtigungen 
auf Einzelbasis 

Bei einer individuellen Wertminderungsbeurteilung wird von den Banken erwartet, 
dass die nach den Best Practices in diesem Leitfaden vorgenommene Schätzung 
sowohl der künftigen Zahlungsströme als auch der Bewertung der Sicherheiten ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln. 

Der geschätzte erzielbare Betrag sollte dem nach der folgenden Methode 
berechneten Betrag entsprechen41: 

• dem Barwert der erwarteten künftigen Cashflows (mit Ausnahme künftiger, 
noch nicht erlittener Kreditausfälle), abgezinst mit dem ursprünglichen 
Effektivzinssatz des finanziellen Vermögenswerts, 

• der geschätzte erzielbare Betrag einer besicherten Risikoposition spiegelt die 
Cashflows wider, die sich aus einer Verwertung der Sicherheit ergeben können. 

In Anbetracht der Bedeutung, die der Sicherheitenbewertung bei der Ermittlung der 
Wertberichtigung zukommt, sollten die Banken den allgemeinen Grundsätzen in 
Kapitel 7 dieses Leitfadens folgen. 

Banken sollten die erforderliche Dokumentation in der Kreditakte der jeweiligen 
Transaktionen ablegen, so dass ein Dritter die im Zeitverlauf vorgenommen 
einzelnen Schätzungen zu den kumulierten Kreditausfällen nachvollziehen kann. 
Dieses Dokument sollte unter anderem Angaben zu dem Szenario enthalten, das 
der Schätzung der erwarteten Cashflows zugrunde liegt (Going-Concern vs. Gone-
Concern-Szenario), die Methode zur Ermittlung der Cashflows (entweder eine 
ausführliche Cashflow-Analyse oder eine eher vereinfachte Methode wie den 
„Steady-State-Ansatz“ oder den „Two-Step-Cashflow“-Ansatz), den jeweiligen Betrag 
und Zeitpunkt sowie den zur Abzinsung der Cashflows verwendeten Effektivzinssatz 
(Einzelheiten hierzu finden sich in Abschnitt 6.2.4). 

Das Unternehmen sollte regelmäßige Verfahren einrichten und dokumentieren, mit 
denen es in den verschiedenen Phasen des Kreditrisikokontrollzyklus die 
Verlässlichkeit und Konsistenz der Schätzungen auf Einzelbasis prüfen kann. Vor 
allem die Schätzungen auf Einzelbasis sollten regelmäßig anhand von 
Rückvergleichen geprüft werden, indem der geschätzte Wert nachträglich den 
Ausfällen gegenübergestellt wird, die bei Transaktionen tatsächlich verzeichnet 
wurden. 

Offenbaren die regelmäßigen Rückvergleiche wiederholt deutliche Abweichungen 
zwischen den erwarteten und den tatsächlich eingetretenen Ausfällen, sollten 
Banken ihre Methoden zur Schätzung auf Einzelbasis anpassen. In diesen Fällen 
sollte das Kreditinstitut einen Plan, der die erforderlichen Maßnahmen zur Korrektur 
der jeweiligen Abweichung oder Nichtübereinstimmung spezifiziert, und eine 

                                                                      
41  IAS 39.63 und IAS 39.AG84 erlauben aus praktischen Gründen eine Bewertung auf Basis des 

beizulegenden Zeitwerts. 
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Zeitplanung für die Umsetzung erstellen. Die interne Revision des Kreditinstituts 
sollte die Umsetzung dieses Plans überwachen und dabei überprüfen, ob die 
Korrekturmaßnahmen umgesetzt werden und der Zeitplan eingehalten wird. 

 

IFRS 9 

Bei der Ermittlung der erwarteten Kreditverluste sollen Prognosen zu den künftigen 
wirtschaftlichen Bedingungen berücksichtigt werden. 

Die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste sind auf der Grundlage des 
wahrscheinlichkeitsgewichteten Barwerts der Differenz zwischen: 

1. den Zahlungsströmen, die vertragsgemäß zu zahlen sind, und 

2. den erwarteten Zahlungsströmen zu schätzen. 

 

6.2.4 Schätzung künftiger Zahlungsströme 

Banken sollten Schätzungen zu den künftigen Zahlungsströmen anstellen, die sich 
üblicherweise aus der erfolgreichen Kreditabwicklung und/oder der Veräußerung von 
Sicherheiten ergeben. Wenn es der NPL-Strategie entspricht, können sie auch aus 
dem Verkauf des besicherten oder unbesicherten Kredits, etwa an ein spezialisiertes 
Inkassounternehmen oder einen Fonds, stammen. In diesem Fall sollten die 
Zahlungsströme dem erzielbaren Marktpreis entsprechen. 

Die Schätzung der künftig eingehenden Zahlungsströme sollte nach einem der 
beiden folgenden allgemeinen Ansätze vorgenommen werden42: 

• In einem „Going-Concern“-Szenario bleiben die Zahlungsströme aus der 
operativen Tätigkeit des Schuldners oder des "tatsächlichen" Garantiegebers 
im Einklang mit den Grundsätzen der CRR bestehen und können zur 
Rückzahlung der finanziellen Verbindlichkeiten an alle Gläubiger verwendet 
werden. Darüber hinaus können Sicherheiten insoweit verwertet werden, als die 
Zahlungsströme aus der operativen Tätigkeit dadurch nicht beeinträchtigt 
werden (beispielweise können verpfändete Gebäude nicht verwertet werden, 
ohne dass sich dies auf die Zahlungsströme auswirkt). Dies wäre der Fall wenn: 

• die künftigen operativen Zahlungsströme des Schuldners wesentlich sind 
und verlässlich geschätzt werden können, 

• die Risikoposition nur begrenzt besichert ist. 

                                                                      
42  AQR-Handbuch, Seite 122. 
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• In einem „Gone-Concern“-Szenario werden die Sicherheiten ohne 
Berücksichtigung von Zahlungsströmen aus der operativen Tätigkeit des 
Schuldners verwertet. Dies ist angemessen, wenn: 

• die Risikoposition seit Langem überfällig war. Dabei wird widerlegbar 
vermutet, dass der Wertberichtigungsbetrag nach Gone-Concern-Kriterien 
zu ermitteln ist, wenn der Zahlungsrückstand mehr als 18 Monate 
andauert, 

• erwartet wird, dass die künftigen operativen Zahlungsströme des 
Schuldners niedrig oder negativ ausfallen werden, 

• die Risikoposition in erheblichem Umfang besichert und diese Sicherheit 
für die Generierung der Zahlungsströme von wesentlicher Bedeutung ist, 

• eine Anwendung des Going-Concern-Szenarios den von dem Kreditinstitut 
erzielbaren Betrag wesentlich und negativ beeinflussen würde, 

• die Schätzung der künftigen Zahlungsströme mit einem erheblichen Maß 
an Unsicherheit behaftet ist, etwa, wenn der Gewinn vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortisation – EBITDA) der beiden vorhergehenden Jahre negativ oder 
die Geschäftspläne der letzten Jahre (aufgrund erheblicher Diskrepanzen 
beim Rückvergleich) fehlerhaft waren, 

• unzureichende Informationen vorliegen, um eine Going-Concern-Analyse 
durchzuführen (wenn der Gone-Concern-Ansatz als ungeeignet erachtet 
wird, sollte die Bank prüfen, ob für diese Risikopositionen eine kollektive 
Wertminderungsbeurteilung angemessen wäre). 

Schätzung der operativen Zahlungsströme in einem Going-
Concern-Szenario 

Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen: 

• Da die Schätzung der Wertberichtigung auf Annahmen zu den operativen 
Cashflows des Schuldners oder des Garantiegebers basiert, sind aktuelle und 
verlässliche Informationen zu den Zahlungsströmen und zu dem Geschäftsplan 
eine Grundvoraussetzung. 

• Die künftigen operativen Zahlungsströme sind anhand der 
Finanzberichterstattung des Schuldners zu ermitteln. Ergibt sich aus den 
Projektionen eine steigende, gleichbleibende oder sinkende Wachstumsrate, so 
ist diese maximal für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren zugrunde zu legen 
und anschließend von gleichbleibenden Cashflows auszugehen. Die 
Wachstumsrate sollte auf der Finanzberichterstattung des Schuldners oder auf 
einem tragfähigen und umsetzbaren Umstrukturierungsplan basieren und die 
daraus resultierenden Änderungen der Geschäftsstruktur (z. B weil unrentable 
Geschäftssparten veräußert oder nicht fortgeführt werden) berücksichtigen. 



Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten − Bewertung von Wertminderungen und 
Abschreibungen bei NPL 82 

(Re-)Investitionen, die zur Sicherung des Cashflows erforderlich sind, sollten 
ebenso in Betracht gezogen werden, wie sämtliche zu erwartenden 
Veränderungen der Zahlungsströme (z. B. weil ein Patentschutz oder ein 
langfristiger Vertrag ausläuft). Bei der Planung künftiger Zahlungsströme sollte 
die Bank auch das Risiko eines Ausfalls oder erneuten Ausfalls 
berücksichtigen, auf Basis einer angemessenen Bonitätseinschätzung (z. B. 
durch Tabellen zu empirisch hergeleiteten kumulierten Ausfallraten). Wird in 
Einzelfällen von diesem Ansatz abgewichen, so ist dies gesondert zu 
begründen. 

• Die Inanspruchnahme von erhaltenen finanziellen Garantien darf nur dann in 
die Schätzung des Betrags einbezogen werden, wenn verlässliche 
Informationen zur Bonität des Garantiegebers und zur Rechtswirksamkeit der 
Garantie vorliegen. 

• Es können geeignete und plausible Anpassungen vorgenommen werden, wenn 
sich aus den Daten des Vorjahres aufgrund der gewählten 
Rechnungslegungsmethode (nach bestem Bemühen und verfügbaren 
Informationen) noch keine tragfähige Cashflow-Schätzung ableiten lässt. Dies 
ist z. B. der Fall, wenn sich die Ergebnisse durch Wertaufholungen 
verbessern43 (AQR). 

• Wenn der erzielbare Wert einer Risikoposition von der Verwertung oder dem 
Verkauf von Vermögenswerten durch den Schuldner abhängt, sollten sich im 
Verkaufspreis die erwarteten künftigen Zahlungsströme aus dem Verkauf der 
Vermögenswerte abzüglich der geschätzten Veräußerungskosten 
widerspiegeln. Die Zuordnung der Zahlungsströme zu den Forderungen sollte 
entsprechend ihrer Rangordnung erfolgen. 

• Der Projektionshorizont sollte auf den Zeitraum einer verlässlichen Cashflow-
Projektion beschränkt werden. (Projektionen über einen Zeitraum von fünf 
Jahren sind nur in Ausnahmefällen zulässig).44 

Zur Erstellung einer ausführlichen Cashflow-Analyse müssen die Unternehmen die 
Finanzlage des Schuldners, die verfügbaren Cashflows, Finanzindikatoren, 
Geschäftspläne, Prognosen usw. eingehend prüfen, um eine möglichst realistische 
Annahme zu den künftig zu erzielenden Zahlungsströmen treffen zu können. Zur 
Vereinfachung können unter Umständen Methoden wie der „Steady-State-Ansatz“ 
oder der „Two-Step-Cashflow“-Ansatz angemessen sein. 

Banken sollten Geschäftspläne und Cashflow-Projektionen mit größter 
Aufmerksamkeit prüfen und dabei Annahmen zum Worst-Case-Szenario oder einem 
adverseren Szenario in Betracht ziehen. Die Verfügbarkeit von Finanzprognosen ist 
                                                                      
43  AQR-Manual, Seite 133. 
44  Zur Verwendung von festgestellten Marktpreisen als Alternative zum Going-Concern-Ansatz: 

Kreditinstitute können den Barwert aus Zahlungsströmen ableiten und dabei einen festgestellten 
Marktpreis verwenden, wobei sie die Fälligkeit der Risikoposition berücksichtigen und die 
Anwendbarkeit des Marktpreises auf die Risikoposition anhand spezifischer Kriterien sicherstellen. 
Marktpreise können nur dann "aus praktischen Gründen" zur Schätzung eines erzielbaren Betrags 
herangezogen werden, wenn sie an aktiven Märkten festgestellt werden können. 
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bei der Beurteilung von Risikopositionen im Allgemeinen von zentraler Bedeutung. In 
der Regel sollte auf weniger komplexe Methoden oder eine Kombination dieser 
Ansätze zurückgegriffen werden, wenn zukunftsorientierte Aussagen nicht vorliegen 
oder nicht verlässlich sind (was häufig der Fall ist). 

Banken sollten in ihren Leitlinien dokumentieren, in welchen Fällen die jeweilige 
Methode für Schätzungen auf Einzelbasis geeignet ist, und die gewählte Methode im 
Zeitverlauf konsequent anwenden. 

Der „Steady-State-Ansatz“ ist eine Methode, nach der künftige regelmäßige 
Zahlungsströme, die vom Schuldner generiert werden, anhand von Vielfachen 
(Multiplikatoren) des bereinigten EBITDA näherungsweise ermittelt werden. Aus der 
AQR 2014 ergaben sich beispielweise Benchmark-Multiplikatoren von 6 (allgemein), 
10 (Versorger) und 12 (Infrastruktur-Projekte). Die Zahlungsströme sollten dann den 
einzelnen Risikopositionen zugeordnet werden. Bei diesem Ansatz besteht einer der 
kritischen Punkte in der Schätzung eines bereinigten EBITDA (wobei einige 
einmalige Posten neutralisiert sowie Investitionsausgaben und Sondereffekte 
herausgerechnet werden). 

Beim „Two-Step-Cashflow“-Ansatz muss für die Zuordnung des Barwerts der 
Zahlungsströme zu den einzelnen Risikopositionen zunächst eine Untersuchung 
nach einzelnen Zeiträumen durchgeführt werden. Anschließend sollte der Endwert 
(Terminal Value – TV) nach einem der beiden folgenden Ansätze ermittelt werden: 

• durch Beurteilung eines einzigen Zeitraums am Ende der Projektion und 
Anwendung eines Multiplikators, wie im Steady-Cashflow-Ansatz angegeben, 

• oder durch Annahme eines Gone-Concern-Ansatzes. 

Eine ausführliche Cashflow-Analyse mit Cashflow-Projektionen für verschiedene 
Zeiträume kann jedenfalls verwendet werden, der Ansatz erscheint aber für 
Finanzierungen, die auf Ertrag bringendes Geschäft ausgerichtet sind, oder für das 
Asset-basierte Kreditgeschäft besser zu geeignet zu sein. Geschäftssegmente, bei 
denen der Ansatz einer Cashflow-Projektion für mehrere Zeiträume in Frage kommt, 
sind beispielweise: 

• Seefrachtverkehr mit langfristigen Charterverträgen (d. h. länger als der 
Zeitraum der Cashflow-Projektion) und/oder Sicherheiten, die am Ende des 
Cashflow-Projektionszeitraums verkauft werden sollen, 

• Gewerbeimmobilien, bei denen die Immobilie am Ende des Cashflow-
Prognosezeitraums verkauft werden soll, 

• Projektfinanzierungen, bei denen die Erträge verpfändet sind und/oder die 
Sicherheit verkauft werden soll, 

• Immobilien, bei denen eine Wohn- oder Gewerbeimmobilie verkauft werden 
soll, 

• Ertrag bringendes Geschäft, bei dem der Kapitaldienst auf dem Verkauf einer 
oder mehrerer Gewerbeimmobilie(n) basiert. 
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Ermittlung des Erlöses der Sicherheitenverwertung nach dem 
Gone-Concern-Ansatz 

Der Verwertungserlös sollte dem Barwert der erwarteten künftigen Cashflows 
entsprechen, die sich aus dem Verkauf der Sicherheit abzüglich der Kosten für den 
Erwerb und den Verkauf der Sicherheit ergeben können. Weitere Informationen 
finden sich in Kapitel 7– Bewertung von Immobiliensicherheiten. 

6.3 Schätzung der Wertberichtigung auf kollektiver Basis 

6.3.1 Allgemeine Grundsätze im Zusammenhang mit internen Methoden 

Wird die Wertberichtigung für notleidende Kredite nicht auf Einzelbasis ermittelt, so 
sollte sie auf kollektiver Basis ermittelt werden. Künftige Cashflows aus einer Gruppe 
von Risikopositionen, die gemeinsam auf Wertminderung beurteilt werden, werden 
aufgrund der erwarteten vertraglichen Zahlungsströme, der Risikopositionen in der 
Gruppe und der historischen Ausfallquote für Vermögenswerte mit ähnlichen 
Ausfallrisikoeigenschaften wie diejenigen der Gruppe ermittelt. 

Interne Methoden zur Ermittlung der kollektiven Risikovorsorge sollten mit den 
allgemeinen Anforderungen in Abschnitt 6.2 dieses Leitfadens vereinbar sein. 

Bei der gemeinsamen Wertminderungsbeurteilung sollten die Banken die folgenden 
Grundsätze berücksichtigen: 

Interne Governance 

Das Leitungsorgan einer Bank sollte dafür Sorge tragen, dass die Bank über 
geeignete Methoden und Verfahren zur Schätzung von Wertberichtigungen auf 
kollektiver Basis verfügt, damit interne Risikokontrollverfahren, 
Rechnungslegungsstandards und aufsichtsrechtliche Anforderungen eingehalten 
werden. 

Einbindung in die Risikokontrolle 

Die Methoden und Verfahren zur Ermittlung von Wertberichtigungen sollten in die 
Kreditrisikokontrollsysteme der Bank eingebunden werden und Bestandteil der 
entsprechenden Prozesse sein. 

Einfachheit und Wirksamkeit 

Die Methoden und Verfahren zur Überwachung und Aktualisierung der ermittelten 
Wertberichtigungen müssen jederzeit sicherstellen, dass die erzielten Ergebnisse 
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auf verlässlichen Methoden zur Ermittlung der Risikovorsorge basieren, die anhand 
empirischer Daten begründet werden können. Liegen nicht genügend empirische 
Daten vor, müssen diese Methoden und Verfahren sicherstellen, dass die 
Annahmen die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln und auf geeigneten 
Informationen basieren. Dazu gehört eine Anpassung der zugrunde gelegten 
Schätzungen an die tatsächlichen (in der Vergangenheit festgestellten) 
Erfahrungswerte und die Beurteilung eines angemessenen Sicherheitenabschlags 
sowohl für die zwangsweise als auch für die freihändige Verwertung. 

Die Genauigkeit und die Konsistenz der kollektiven Wertberichtigungsschätzungen 
sollten anhand solider Strategien und Verfahren kontinuierlich überprüft werden. 

Es besteht die Erwartung, dass die Banken wenigstens einmal jährlich für jedes 
bedeutsame Portfolio einen Rückvergleich zu den geschätzten Wertberichtigungen 
durchführen. Die Methoden zur Ermittlung der Wertberichtigungen und 
Rückstellungen sollten für die Anwender verständlich sein und in jedem Fall 
sicherstellen, dass die erzielten Ergebnisse nicht im Widerspruch zu den 
wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenhängen stehen, die den verschiedenen 
Risikofaktoren zugrunde liegen. Zudem sollte die Bank regelmäßig die Sensitivität 
gegenüber Veränderungen der Methoden, Annahmen, Faktoren und Parameter zur 
Ermittlung der Wertberichtigungen und Rückstellungen untersuchen. 

 

IFRS 9 

IFRS 9 enthält die Anforderung, zukunftsorientierte Informationen in die Ermittlung 
der Wertberichtigung auf kollektiver Basis einzubeziehen. 

Dieser Grundsatz findet sich auch in den Leitlinien der BCBS aus dem Jahr 2015 
„Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses“ 

Grundsatz 6: Die erfahrungsbasierte Kreditbewertung einer Bank ist, insbesondere 
bei der konsequenten Berücksichtigung angemessener und tragfähiger 
zukunftsorientierter Informationen, einschließlich makroökonomischer Faktoren, für 
die Beurteilung und Bewertung von erwarteten Kreditausfällen von entscheidender 
Bedeutung. 

Dieser Grundsatz entspricht Grundsatz 6 des Entwurfs der EBA-Leitlinien zu den 
Risikomanagementverfahren und der Bilanzierung von erwarteten Kreditverlusten 
(EBA draft Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and 
accounting for expected credit losses). 
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6.3.2 Methodik für die Schätzung von Wertberichtigungen auf kollektiver 
Basis 

Kriterien für die Zusammenfassung von Risikopositionen zur 
gemeinsamen Beurteilung 

Die Zusammenfassung von Krediten zur gemeinsamen Beurteilung sollte auf 
hinreichend granularer Basis erfolgen, um sicherzustellen, dass alle Risikopositionen 
der Gruppe dieselben Ausfallrisikoeigenschaften aufweisen und Banken somit 
Veränderungen des Ausfallrisikos und deren Auswirkungen auf die Ermittlung von 
Wertberichtigungen angemessen beurteilen können. Beziehen sich kollektive 
Wertberichtigungen auf nicht wertgeminderte Risikopositionen, etwa wenn die 
Wertberichtigung für eingetretene, aber nicht bekannt gewordene Verluste gebildet 
wurde, so wird erwartet, dass für notleidende und für nicht notleidende 
Risikopositionen separate Portfolios gebildet werden. 

Die Methode, nach der Risikopositionen hinsichtlich der Beurteilung des 
Ausfallrisikos zusammengefasst werden, sollte in einem internen Leitfaden 
festgelegt sein. Bei der Zusammenfassung von Risikopositionen können unter 
anderem die folgenden Kriterien berücksichtigt werden: 

• Art des Finanzinstruments 

• Produktbedingungen 

• Branche/Marktsegment 

• Besicherung (sowohl LTV als auch Art der Sicherheit) 

• geografischer Standort 

• Verzugsstatus 

• angewandte Forbearance-Maßnahmen 

• Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers 

Die Zusammenfassung von Krediten sollte nicht dazu führen, dass ein steigendes 
Ausfallrisiko bei einer einzelnen Risikoposition durch die insgesamt gute Entwicklung 
der Gruppe kaschiert wird. Wenn eine Neubewertung von Ausfallrisiken (z. B. durch 
das Auftreten eines neuen Ausfallrisikofaktors) darauf hindeutet, dass eine 
dauerhafte Korrektur erforderlich ist, sollten die Zusammenfassung von 
Kreditrisikopositionen neu beurteilt und die Risikopositionen neu eingestuft werden. 
Ist die Bank nicht in der Lage, die Risikoposition zeitnah neu einzustufen, kann eine 
vorübergehende Korrektur vorgenommen werden.45 

                                                                      
45  BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, Textziffern 49-51. 
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Da der Zeitraum, über den die Zahlungsrückstände bestehen, und die Anzahl der 
rückständigen Zahlungen bei der Ermittlung der Wertminderungshöhe eine wichtige 
Rolle spielen, müssen die IT-Systeme diesbezüglich präzise Daten liefern können. 

Parameter für die Schätzung von Wertberichtigungen auf 
kollektiver Basis 

Für die Schätzung von Wertberichtigungen auf kollektiver Basis sollten historische 
Ausfallquoten von Vermögenswerten herangezogen werden, deren 
Ausfallrisikoeigenschaften mit denen der Gruppe vergleichbar sind. Diese sollten 
anhand aktueller festgestellter Daten angepasst werden, damit die Auswirkungen 
aktueller Bedingungen, die den Zeitraum, auf den sich die historischen Ausfallquoten 
beziehen, nicht beeinflusst haben, Berücksichtigung finden. Ebenso sollten die 
Auswirkungen von Bedingungen, die in dem historischen Zeitraum vorlagen, 
gegenwärtig aber nicht mehr bestehen, ausgeklammert werden. 

Bei der Umsetzung dieser Anforderung sollten die folgenden Aspekte berücksichtigt 
werden: 

• Bei der Schätzung der Parameter für die Modelle zur kollektiven 
Wertberichtigung sollten Ermessensentscheidungen des Managements auf ein 
Minimum reduziert werden; Parameterschätzungen für Modelle zur kollektiven 
Wertberichtigung sollten auf Zeitreihen-Daten basieren, 

• sämtliche Parameter sollten die Ausfallrisikoeigenschaften der jeweiligen 
Schicht des Kreditportfolios widerspiegeln (insbesondere wenn die Bank die 
Verlustquote bei Ausfall (LGD), Gesundungsraten und die Quote erneuter 
Ausfälle (Re-Default Rate) schätzt), 

• bei der Beurteilung der wirtschaftlichen/finanziellen Bedingungen sollte die 
Bank sämtlichen relevanten Faktoren Rechnung tragen, die für die 
Ausfallquoten von Belang sind. Hierzu zählen (unter anderem) 
makroökonomische Variablen (z. B. PIB, Arbeitslosenquote, Immobilienpreise), 
Änderungen maßgeblicher Rechtsakte (z. B. Insolvenzrecht) sowie Änderungen 
des wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfelds auf internationaler, nationaler 
und regionaler Ebene, 

• bei besicherten Risikopositionen sollten die Schätzungen auf kollektiver Basis 
mit den Kriterien zur Ermittlung des Verwertungserlöses in Einklang stehen, auf 
die in Kapitel 7 – Bewertung von Immobiliensicherheiten verwiesen wird, 

• die Auswirkungen von Änderungen des Risikoportfolios insgesamt, 
einschließlich einer Zunahme wertgeminderter Risikopositionen, 
Restrukturierungen und des Auftretens/der Zunahme von 
Kreditkonzentrationen, 

• sämtliche Auswirkungen, die sich aus einer Veränderung der 
Kreditvergabepolitik und -verfahren, einer Ausweitung von Forbearance-
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Maßnahmen, der Abschreibungspolitik und Verwertungspraktiken ergeben 
können, 

Banken sollten in der Lage sein, konkret nachzuweisen, dass die Modellparameter 
für eine Gruppe gemeinsam beurteilter Vermögenswerte aktualisiert wurden, um den 
jüngsten Änderungen der finanziellen/wirtschaftlichen Bedingungen Rechnung zu 
tragen. 

Hinsichtlich der spezifischen Modellparameter jedes einzelnen Portfolios sollten 
darüber hinaus die folgenden Aspekte berücksichtigt werden: 

• Der Ansatz zur Berechnung der Gesundungsraten und der gesundeten Kredite 
sollte im Einklang mit Abschnitt 5.3 dieses Leitfadens festgelegt werden, 

• LGD-Parameter sollten die geschätzten Erlöse aus der Sicherheitenverwertung 
widerspiegeln, deren wesentliche Bestimmungsgrößen nachweislich mit den 
empirischen Belegen übereinstimmen, die in Kapitel 7 dieses Leitfadens 
erläutert werden, 

• zur Berechnung der wichtigsten Parameter, die den Methoden zur Ermittlung 
der Wertberichtigung auf kollektiver Basis zugrunde gelegt werden, sollten 
Banken einen vollständigen Datensatz erstellen, 

• die Methoden und Annahmen zur Ermittlung der Wertminderung sollten jährlich 
überprüft werden, um Abweichungen zwischen den Ausfallschätzungen und 
den tatsächlichen Ausfallquoten zu minimieren. Zudem sollten die Methoden 
und Annahmen angemessen dokumentiert und von dem Leitungsorgan 
genehmigt werden. 

 

IFRS 9 

Vor dem Hintergrund, dass IFRS 9 auf einem Modell der erwarteten Verluste basiert, 
sind die Grundsätze dieses Rechnungslegungsstandards eher auf die Ermittlung 
erwarteter Verluste zu Aufsichtszwecken ausgerichtet. Obgleich die 
Schätzmethoden zu Rechnungslegungs- und zu Aufsichtszwecken 
notwendigerweise in einigen Punkten voneinander abweichen, müssen einige 
zentrale Elemente der internen Modellsysteme für beide Ansätze so weit wie möglich 
angeglichen werden: 

• Beide Systeme sollten einerseits auf erwarteten Zuflüssen zu ausgefallenen 
Risikopositionen (wie PD-Schätzungen) und andererseits auf erwarteten 
Zahlungsströmen aus der Verwertung bei Ausfall (unter Berücksichtigung der 
möglichen Ergebnisse aus Verwertungsprozessen und Schätzungen der sich 
jeweils ergebenden Verluste) basieren. 

• Sämtliche anderen wichtigen Bestandteile der Systeme, die mit der praktischen 
Umsetzung in Zusammenhang stehen, sollten aufeinander abgestimmt werden. 
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Hierzu zählen unter anderem die Definition homogener Risikogruppen sowie 
die verwendeten Datenbanken und Kontrollen. 

 

6.4 Weitere Aspekte im Zusammenhang mit der Bewertung 
von Wertminderungen bei NPL 

6.4.1 Wertberichtigungen bei finanziellen Garantien und Kreditzusagen 

Außerbilanzielle Posten wie finanzielle Garantien und Kreditzusagen bergen das 
Risiko zusätzlicher Kreditausfälle. Finanzielle Garantien und Kreditzusagen sind 
gemäß IAS 39 mit ihrem beizulegenden Zeitwert anzusetzen, finanzielle Garantien 
können auch nach IFRS 4 bilanziert werden. 

Zur Ermittlung46 der Risikoposition, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in Anspruch 
genommen wird, sollten verlässliche Cashflow-Prognosen oder erwartete 
Kreditumrechnungsfaktoren verwendet werden. Die Zuverlässigkeit sollte anhand 
aussagekräftiger historischer Daten und Rückvergleichsverfahren bestätigt werden, 
die eine Übereinstimmung zwischen früheren Schätzungen und eingetretenen 
Kreditausfällen aufzeigen. Alternativ können die in Artikel 166 Absatz 10 CRR 
aufgeführten Kreditumrechnungsfaktoren entsprechend den Einstufungen in 
Anhang 1 der CRR auf den Nominalwert der Kreditzusage angewandt werden. 

 

IFRS 9 

Bei finanziellen Garantien, die nicht zum beizulegenden Zeitwert angesetzt sind, 
sollte die Bank bei der Schätzung der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, 
insbesondere bei nicht in Anspruch genommenen Kreditzusagen oder finanziellen 
Garantien in Stufe 3: 

1. den Anteil der Kreditzusage schätzen, der den Erwartungen zufolge in 
Anspruch genommen wird, 

2. den Barwert der Differenz zwischen den vertraglichen Zahlungsströmen und 
den tatsächlich erwarteten Zahlungsströmen berechnen. 

Wahrscheinlichkeitsgewichteten Schätzungen sollte, wie in IFRS 9 vorgesehen, 
Rechnung getragen werden: Im Hinblick auf finanzielle Garantien werden die 
erwarteten Kreditverluste der Differenz zwischen den 
wahrscheinlichkeitsgewichteten erwarteten Zahlungen zur Entschädigung des 
Garantienehmers für einen Kreditverlust und den Beträgen, deren Erhalt die Bank 

                                                                      
46  AQR-Handbuch, Seite 125. 
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von dem Garantienehmer, dem Schuldner oder einer anderen Partei erwartet, 
entsprechen. 

 

6.4.2 Erfassung von Wertminderungsaufwand und Wertaufholung 

Jede weitere zu erfassende Wertminderung entspricht der Differenz zwischen dem 
Buchwert, d. h. dem Nettobuchwert nach Berücksichtigung von Wertminderungen 
oder Abschreibungen, und dem geschätzten erzielbaren Betrag. 

Eine Wertaufholung ist zu erfassen, wenn ein objektiver Hinweis vorliegt, dass die 
Wertminderung niedriger ist, als zuvor anhand der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 
Informationen berechnet. Dies kann (unter anderem) in den folgenden Fällen 
angenommen werden: 

• Der Schuldner hat einen höheren Anteil der ausstehenden Schulden 
zurückgezahlt, als zum Zeitpunkt der vorherigen Wertminderung angenommen, 

• der Schuldner hat seit der vorherigen Wertminderung zusätzliche Sicherheiten 
bereitgestellt, 

• der Cashflow hat sich verbessert, 

• mindestens ein Schadensfall (Loss Event) der zu einem Wertminderungstests 
führte, besteht nicht mehr, 

• der bei diesem Schuldner erzielbare Betrag hat sich aufgrund eines anderen 
Ereignisses erhöht, das nun berücksichtigt wird. 

Im Hinblick auf in Besitz genommene Vermögenswerte gilt in Einklang mit Abschnitt 
7.5 („Bewertung von in Besitz genommenen Vermögenswerten“): Werden diese 
Vermögenswerte als zur Veräußerung gehalten eingestuft, so basiert der 
Wertberichtigungsaufwand auf der Differenz zwischen dem angepassten Buchwert 
und dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswertes, abzüglich 
Veräußerungskosten. Banken sollten interne Richtlinien erstellen, in denen die 
wichtigsten Methoden und Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts 
von in Besitz genommenen Vermögenswerten und der Kosten für deren 
Veräußerung klar festgelegt sind. Diese Methoden sollten zumindest einen 
Marktpreisabschlag berücksichtigen, der sich nach der Liquidität der jeweiligen Art 
der Vermögenswerte und den Veräußerungskosten richtet. Spiegelt der Marktwert 
den Zustand nach einer künftigen Baufertigstellung wider, so sollten in dem 
Abschlag auch die Fertigstellungskosten berücksichtigt werden. Es wird erwartet, 
dass Banken ihre eigenen Annahmen treffen, die auf fundierten empirischen Daten 
basieren. 
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6.5 Abschreibungen von NPL 

Internationale Kommentatoren wie der IWF haben betont, dass Bankenaufseher 
einen allgemeinen Leitfaden brauchen, der die zeitnahe Abschreibung 
uneinbringlicher Kredite fordert und Banken bei der Formulierung solider 
Abschreibungskriterien unterstützt.47 

Im selben Zusammenhang stellte der IWF auch fest,48 dass die Aufsichtsinstanzen 
ihren Aufgaben bei der Beurteilung von Ausfallrisiken und Durchsetzung einer 
angemessenen Eigenkapitalausstattung von Banken auch dadurch gerecht werden, 
dass sie zeitnah eine hinreichende Kreditrisikovorsorge sicherstellen, und betonte 
die zahlreichen Vorteile einer zeitnahen Abschreibung von uneinbringlichen 
Krediten. Darüber hinaus stellt das BCBS Paper 2015 mit dem Titel „Sound Credit 
Risk Assessment and Valuation for Loans“ fest, dass Uneinbringlichkeit im 
angemessenen Zeitraum durch Wertberichtigungen und Abschreibungen zu 
erfassen ist.49 

Die zeitnahe Erfassung von Wertberichtigungen und die zeitnahe Abschreibung von 
uneinbringlichen Krediten sind wichtige Schwerpunkte der Aufsichtstätigkeit, da sie 
zur Stärkung der Bankbilanzen beitragen und die Banken in die Lage versetzen, sich 
(wieder) auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, insbesondere auf die Kreditvergabe 
an die Wirtschaft. Wenn Kredite als uneinbringlich gelten, sollten sie zeitnah 
abgeschrieben werden. 

Auf die Bedeutung von Abschreibungen wird implizit in IFRS 7 durch die geforderte 
Offenlegung der Kriterien für Abschreibungen hingewiesen. IFRS 9 enthält eine 
grobe Definition von Abschreibungen. 

Nach IFRS 9 wird der Bruttobuchwert eines finanziellen Vermögenswerts verringert, 
wenn nach angemessener Einschätzung nicht davon auszugehen ist, dass der 
finanzielle Vermögenswert realisierbar ist. Eine Abschreibung stellt einen 
Ausbuchungsvorgang dar. Abschreibungen können sich auf einen finanziellen 
Vermögenswert in seiner Gesamtheit oder auf einen prozentualen Teil desselben 
beziehen. 

Deshalb wird der Bruttobuchwert eines finanziellen Vermögenswerts um den 
Abschreibungsbetrag verringert. 

Ein Unternehmen hat bei finanziellen Vermögenswerten, die abgeschrieben wurden 
und noch einer Vollstreckungsmaßnahme unterliegen, den vertragsrechtlich 
ausstehenden Betrag anzugeben. 

Unternehmen sollten einen finanziellen Vermögenswert ganz oder teilweise in dem 
Berichtszeitraum abschreiben, in dem der Kredit ganz oder teilweise als 
uneinbringlich erachtet wird. 
                                                                      
47  BCBS 2006 Paper mit dem Titel: „Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans“, Seite 13. 
48  Siehe IWF-Working Paper mit dem Titel: „Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries 

implementing IFRS“ (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14170.pdf). 
49  BCBS 2015 Paper mit dem Titel: „Guidance on accounting for expected credit losses“, Seite 22. 
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Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass eine Abschreibung vorgenommen 
werden kann, bevor rechtliche Schritte gegen den Kreditnehmer zur 
Wiedererlangung des geschuldeten Betrags in Gänze vollzogen wurden. Durch die 
Abschreibung verzichtet eine Bank nicht auf den Anspruch auf Wiedererlangung des 
geschuldeten Betrags. Die Entscheidung der Bank, auf den Rückzahlungsanspruch 
zu verzichten, wird als „Schuldenerlass“ bezeichnet. 

Hat die Bank einen Betrag abgeschrieben, so ist es im Gegensatz zur 
Wertberichtigung nicht möglich, diese Wertkorrektur wieder 
zuzuschreiben/aufzuheben. Eine Wertberichtigung kann erfolgswirksam rückgängig 
gemacht werden, wenn sich die Schätzungen ändern. Abschreibungen dürfen nicht 
wieder zugeschrieben werden. Sollten Barmittel eingezogen oder andere 
Vermögenswerte verwertet werden, so würde dies direkt als Ertrag in der Gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst. 

6.6 Zeitnahe Erfassung von Wertberichtigungen und 
Abschreibungen 

Die zeitnahe Erfassung von Wertberichtigungen und die zeitnahe Abschreibung 
uneinbringlicher Kredite sind wichtige Schwerpunkte der Aufsichtstätigkeit, da sie zur 
Stärkung der Bankbilanzen beitragen und die Banken in die Lage versetzen, sich 
(wieder) auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, insbesondere auf die Kreditvergabe 
an die Wirtschaft. 

Alle Banken sollten klare Vorgaben zur zeitnahen Erfassung von Wertberichtigungen 
und Abschreibungen in ihre internen Richtlinien aufnehmen. Insbesondere bei 
unbesicherten Risikopositionen sollten Banken geeignete Fristen festlegen, 
innerhalb derer eine vollumfängliche Wertberichtigung und Abschreibung zu erfolgen 
hat. Für die besicherten Anteile der Risikopositionen ist die Festsetzung eines 
Mindestmaßes an Risikovorsorge aus Sicht der Aufsicht das beste Verfahren. Die 
oben genannten Fristen für die Erfassung von Wertberichtigungen und 
Abschreibungen sollten konservativ festgesetzt werden und auf empirischen Daten 
basieren. Bei der Beurteilung des erzielbaren Betrags von NPL und der Festlegung 
interner Ansätze zur Abschreibung von NPL sollten Banken den unten aufgeführten 
Kreditgruppen besondere Aufmerksamkeit schenken, da sie zu einem höheren Anteil 
dauerhaft uneinbringlich sein könnten. Die konkrete Beurteilung erfolgt auf 
Einzelfallbasis. 

• Risikopositionen mit länger andauernden Zahlungsrückständen: Für 
verschiedene Portfolios können unterschiedliche Schwellenwerte angebracht 
sein. Banken sollten beurteilen, inwieweit Risikopositionen, die aufgrund länger 
andauernder Zahlungsrückstände als notleidend eingestuft sind, einbringlich 
sind. Wenn die Beurteilung ergibt, dass eine Risikoposition ganz oder teilweise 
als uneinbringlich gilt, dann sollte sie zeitnah abgeschrieben werden. 

• Risikopositionen in einem Insolvenzverfahren: Bei Risikopositionen mit geringer 
Besicherung zehren die Gerichtskosten oft einen erheblichen Anteil des Erlöses 
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aus dem Insolvenzverfahren auf. Der erzielbare Betrag wird daher als sehr 
gering eingeschätzt. 

• Eine teilweise Abschreibung kann gerechtfertigt sein, wenn es bei diesem 
Kredit plausible Hinweise zur Finanzlage gibt, wonach der Kreditnehmer den 
insgesamt geschuldeten Betrag nicht zurückzahlen kann, d. h. wenn ein 
erheblicher Schuldenüberhang besteht, und nicht plausibel dargelegt werden 
kann, dass dieser Betrag nach Umsetzung von Forbearance-Maßnahmen 
und/oder Verwertung von Sicherheiten erzielbar ist. 

6.7 Wertberichtigungs- und Abschreibungsverfahren 

6.7.1 Leitlinien 

Wertberichtigungen 

Nach den Leitlinien des BCBS zu Kreditrisiken sollte das Leitungsorgan dafür Sorge 
tragen, dass die Bank über geeignete Verfahren zum Umgang mit Kreditrisiken 
verfügt, einschließlich eines wirksamen internen Kontrollsystems, damit 
kontinuierlich angemessene Wertberichtigungen ermittelt werden.50 

Weiterhin sollten die Unternehmen solide Methoden einführen, dokumentieren und 
einhalten, die Leitlinien, Verfahren und Kontrollen zur Beurteilung und Bemessung 
von Wertberichtigungen bei notleidenden Krediten enthalten.51 

• Diese Methoden werden regelmäßig überprüft. 

• Die Methoden sollten die wichtigsten Begriffe, Einschätzungen, Annahmen und 
Erwartungen im Zusammenhang mit der Beurteilung und Bemessung von 
Wertberichtigungen für notleidende Kredite klar dokumentieren (z. B. 
Migrationsraten, Schadensfälle, Kosten für die Vollstreckung in die 
Sicherheit)52. Sie sollten auf einer fundierten Analyse basieren und durch 
objektive Hinweise untermauert werden. 

• Es sollten eindeutige Vorgaben zur zeitnahen Erfassung von 
Wertberichtigungen erstellt werden, die nach Art der Risikoposition 
unterscheiden (siehe Abschnitt 6.6). 

                                                                      
50  BCBS Guidance on accounting for expected credit losses, Grundsatz 1 
51  BCBS Guidance on accounting for expected credit losses, Grundsatz 2 
52  BCBS Guidance on accounting for expected credit losses, Textziffer 29. 
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• Banken sollten schriftliche Leitlinien und Verfahren einführen und einhalten, in 
denen die Kreditrisikosysteme und -kontrollen, welche sie in ihren 
Kreditrisikomethoden verwenden, näher beschrieben werden53. 

• Es sollten angemessene Angaben zu den Einschätzungen des Managements, 
den Erwartungen, berücksichtigten Annahmen und der zugehörigen 
Sensitivitätsanalyse gemacht werden. 

Die Banken sollten, entsprechend der bewährten Praxis, regelmäßige 
Rückvergleiche zwischen ihren Wertminderungsschätzungen und den tatsächlich 
eingetretenen Verlusten durchführen. Seitens der Aufsicht besteht die Erwartung, 
dass dies mindestens alle 6 Monate erfolgt. 

Wenn Banken eine Auflösung/Verringerung der bestehenden Risikovorsorge in 
Betracht ziehen, sollten sie sicherstellen, dass die korrigierten Schätzungen und 
Annahmen den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen sowie den aktuellen 
Erwartungen zu den wirtschaftlichen Entwicklungen entsprechen. 

Banken sollten außerdem prüfen, inwieweit erwartete Zahlungsströme vertraglich 
gesichert sind, bevor sie eine Abzinsung in Betracht ziehen. 

 

IFRS 9 

Sowohl die auf Einzelbasis als auch die auf kollektiver Basis geschätzten 
Wertberichtigungen werden durch die Annahmen zu künftigen Ereignissen und 
makroökonomischen Faktoren, wie BIP-Schätzungen, Arbeitslosenquote und 
Sicherheitenwert, beeinflusst. Diese Wertminderungsschätzungen sollten sämtlichen 
maßgeblichen und belastbaren Informationen, einschließlich zukunftsgerichteten 
Informationen, Rechnung tragen. Unternehmen sollten sämtliche wichtigen 
Annahmen dokumentieren und ihre Angemessenheit erläutern. 

 

Abschreibungen 

Es obliegt den Unternehmen, eine Richtlinie zu NPL-Abschreibungen auf der 
Grundlage interner und externer Faktoren zu definieren. Die Aufsichtsinstanzen 
erwarten, dass jede Bank unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit, über eine klar definierte und vom Leitungsorgan genehmigte 
NPL-Abschreibungsrichtlinie verfügt. Diese sollte der Aufsichtsinstanz auf Anfrage 
zur Verfügung gestellt werden. 

Die Banken sollten sicherstellen, dass intern Maßnahmen ergriffen werden, um 
jegliche Arbitrage bei der Berechnung der Risikodeckung durch NPL-

                                                                      
53  BCBS Guidance on accounting for expected credit losses, Textziffer 31. 
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Abschreibungsmaßnahmen zu vermeiden. So sollten Abschreibungen im Einzelfall 
dann vorgenommen werden, wenn dies durch die Uneinbringlichkeit der 
Risikoposition gemäß der internen Abschreibungsrichtlinie gerechtfertigt ist und 
nicht, um ein bestimmtes Volumen an Brutto-NPL zu erreichen oder ein bestimmtes 
Risikodeckungsniveau aufrechtzuerhalten. 

6.7.2 Interne Dokumentation 

Risikovorsorge 

Banken sollten ergänzende interne Unterlagen bereithalten, die den Aufsehern auf 
Anfrage zur Prüfung zur Verfügung gestellt werden können. In diesen Unterlagen 
sollten folgende Angaben enthalten sein: 

• die Kriterien zur Identifizierung von Krediten, die einzeln beurteilt werden, 

• die Regeln, nach denen Risikopositionen mit vergleichbaren 
Ausfallrisikoeigenschaften, ob bedeutsam oder nicht, zusammengefasst 
werden, einschließlich entsprechender Nachweise, dass diese Risikopositionen 
vergleichbare Eigenschaften haben, 

• ausführliche Informationen zu Eingabeparametern, Berechnungen und 
Ergebnissen, mit denen die jeweiligen Kategorien von Annahmen zu den 
einzelnen Kreditgruppen untermauert werden können, 

• Gründe für die Festlegung der Annahmen, die bei der 
Wertminderungsberechnung berücksichtigt wurden, 

• Ergebnisse aus dem Abgleich der Annahmen mit tatsächlichen Ausfallquoten, 

• Leitlinien und Verfahren, aus denen ersichtlich wird, wie die Bank die 
berücksichtigten Annahmen festlegt, überwacht und beurteilt, 

• Feststellungen zu und Ergebnisse aus kollektiven Wertberichtigungen, 

• ergänzende Unterlagen zu sämtlichen berücksichtigten Faktoren, die sich auf 
die historischen Ausfalldaten auswirken, 

• ausführliche Informationen zu den erfahrungsbasierten Einschätzungen, mit 
denen beobachtbare Daten für eine Gruppe von finanziellen Vermögenswerten 
angepasst werden, um den aktuellen Umständen Rechnung zu tragen.54 

                                                                      
54  IAS 39, Paragraph 62. 
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Abschreibungen 

Banken sollten ihre berücksichtigte Abschreibungspolitik, einschließlich der 
verwendeten Indikatoren zur Einschätzung des erzielbaren Betrags intern 
dokumentieren und offenlegen. Darüber hinaus sollten ausführliche Informationen zu 
finanziellen Vermögenswerten bereitgestellt werden, die abgeschrieben wurden, 
aber noch Gegenstand von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sind. 

Im Sinne eines vollkommen transparenten Umgangs mit Abschreibungen sollten 
Banken über ausführliche Aufzeichnungen zu sämtlichen NPL-Abschreibungen auf 
Portfolio-Basis verfügen und diese Informationen den Aufsichtsinstanzen auf 
Anfrage vorlegen können. 

Anforderungen an IT-Datenbanken 

Die Datenbanken der Banken müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: 

• hinreichende Datentiefe und -breite zur Abdeckung sämtlicher wesentlicher 
Risikofaktoren; dies soll unter anderem eine Zusammenfassung von 
Risikopositionen anhand gemeinsamer Faktoren, wie dem institutionellen 
Sektor, dem der Kreditnehmer angehört, dem Gegenstand der Transaktion und 
dem geografischen Standort des Kreditnehmers ermöglichen, damit durch eine 
Gesamtanalyse ermittelt werden kann, inwieweit das Unternehmen diesen 
wesentlichen Risikopositionen ausgesetzt ist. 

• Genauigkeit, Integrität, Zuverlässigkeit und Aktualität der Daten, 

• Konsistenz: Die Daten sollten auf denselben Informationsquellen und 
einheitlichen Definitionen der für die Kreditrisikokontrolle verwendeten 
Konzepte basieren, 

• Rückverfolgbarkeit, sodass die Informationsquelle festgestellt werden kann. 

Die internen Kontrollfunktionen des Unternehmens (wie die interne Revision oder 
Risikokontrollabteilungen) sollten überprüfen, ob die Datenbanken stets die in den 
internen Leitfäden geforderten Eigenschaften aufweisen und vor allem die oben 
aufgeführten Anforderungen erfüllen. 

Banken sollten durch entsprechende Verfahren sicherstellen, dass die in den 
Datenbanken gespeicherten Informationen in die interne Berichterstattung 
aufgenommen werden, damit gewährleistet ist, dass (regelmäßige oder 
anlassbezogene) Berichte oder andere Dokumente, die für die 
Entscheidungsfindung auf verschiedenen Führungsebenen, einschließlich 
Leitungsorgan, relevant sind, auf aktuellen, vollständigen und konsistenten 
Informationen basieren. 

Banken sollten regelmäßige Verfahren einrichten und dokumentieren, mit denen sie 
in den verschiedenen Phasen des Kreditrisikokontrollzyklus die Verlässlichkeit und 
Konsistenz der Einstufungen von Transaktionen in ihren Datenbanken mit den 
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Ergebnissen ihrer geschätzten Wertberichtigungen und Rückstellungen abgleichen 
können. Schätzungen der Banken zu Wertberichtigungen und Rückstellungen sollten 
anhand von Rückvergleichen regelmäßig überprüft werden, indem diese 
Schätzungen nachträglich den bei Transaktionen tatsächlich festgestellten Ausfällen 
gegenübergestellt werden. 

Die Methoden und Annahmen zur Schätzung von Wertberichtigungen und 
Rückstellungen sollten regelmäßig überprüft werden, um Abweichungen zwischen 
den Ausfallschätzungen und den tatsächlichen festgestellten Ausfallquoten zu 
minimieren. Die Entscheidung, ob die Methoden zur Schätzung von 
Wertberichtigungen und Rückstellungen signifikant geändert werden müssen, sollte 
dem Leitungsorgan des Unternehmens obliegen. 

Ergänzend sollte das Unternehmen außerdem: 

• Analysen zur Sensitivität gegenüber Änderungen der Methoden, Annahmen, 
Faktoren und Parameter zur Schätzung von Wertberichtigungen und 
Rückstellungen erstellen, 

• Vergleiche und Benchmarking durchführen und dafür sämtliche intern und 
extern verfügbaren Informationen verwenden. 

6.8 Aufsichtliche Meldungen und Offenlegung 

Aufsichtliche Meldungen 

Auf Anfrage der Aufsichtsbehörden sollten Banken zumindest in der Lage sein, 
entsprechend der Tabelle 7 in Anhang 7, Daten zu den Modellen vorzulegen, die sie 
zur Berechnung von Wertberichtigungen für NPL auf kollektiver Basis verwenden. 

Offenlegung 

Damit die Finanzberichterstattung des Unternehmens ein besseres Verständnis von 
der Qualität des Kreditportfolios und den Verfahren zur Kreditrisikokontrolle 
vermittelt, wird von den Banken erwartet, dass sie die in Anhang 7 einzeln 
aufgeführten quantitativen und qualitativen Angaben offenlegen. 
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7 Bewertung von Immobiliensicherheiten 

7.1 Zweck und Übersicht 

In den Feststellungen zu Aufsichtstätigkeiten wie der umfassenden Bewertung/AQR, 
aber auch den Vor-Ort-Prüfungen wurde hervorgehoben, dass die Ansätze der 
Banken zur Bewertung von Immobiliensicherheiten Mängel hinsichtlich der 
Vollständigkeit und Exaktheit aufweisen. 

In der Vergangenheit haben Banken es häufig versäumt, von Kreditnehmern 
regelmäßige Informationen zur Finanzlage und aktualisierte Immobilienbewertungen 
einzuholen, um die Qualität der Kredite in ihren Bilanzen und deren hinreichende 
Besicherung zu beurteilen. Folglich haben die Banken Frühwarnsignale einer 
Verschlechterung der Aktivaqualität nicht erkannt, was dazu führte, dass die 
Wertberichtigungen in den Bilanzen zu niedrig angesetzt wurden. 

Gegenstand dieses Kapitels 

Dieses Kapitel enthält eine Darstellung der aufsichtlichen Erwartungen und der 
besten Empfehlungen zu Richtlinien, Verfahren und Angaben, die Banken bei der 
Bewertung von Immobilien als Sicherheit für NPL befolgen sollten. 

Im Rahmen des SSM wird von den Banken erwartet, dass sie die in diesem Kapitel 
dargelegten Grundsätze einhalten und sie in ihre Richtlinien, Verfahren und 
Kontrollen übernehmen. 

Für die Zwecke der in diesem Kapital erläuterten Leitlinien gelten alle Arten von 
Immobiliensicherheiten als anerkennungsfähig, ungeachtet der 
Anerkennungsfähigkeit gemäß der CRR. 

Es gelten die Artikel 208 und 229 der Verordnung (EU) Nr. 575/201355. 

In diesem Kapitel werden zunächst die allgemeinen Erwartungen an die Governance 
(Abschnitt 7.2) erläutert, die Aspekte wie Leitlinien, Verfahren, Überprüfung und 
Kontrollen abdecken, aber auch Anforderungen im Hinblick auf Sachverständige. 
Anschließend werden Empfehlungen zum Bewertungsturnus (Abschnitt 7.3) und zur 
Bewertungsmethodik (Abschnitt 7.4) gegeben. Abschließend wird zudem auf die 

                                                                      
55  So besagt Artikel 208 Absatz 3: „Anforderungen an die Überprüfung des Immobilienwerts und die 

Immobilienbewertung: (a) Die Institute überprüfen den Wert der Immobilie häufig, mindestens jedoch 
einmal jährlich bei Gewerbeimmobilien und alle drei Jahre bei Wohnimmobilien. Ist der Markt starken 
Schwankungen ausgesetzt, findet diese Überprüfung häufiger statt; (b) liegen den Instituten Hinweise 
darauf vor, dass die Immobilie im Verhältnis zu den allgemeinen Marktpreisen erheblich an Wert 
verloren haben könnte, so wird die Bewertung von einer Person überprüft, die über die zur 
Durchführung einer solchen Bewertung erforderlichen Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen 
verfügt und von der Kreditvergabeentscheidung unabhängig ist. Bei Krediten, die über 3 Mio EUR oder 
5 % der Eigenmittel des Instituts hinausgehen, wird die Bewertung mindestens alle drei Jahre von 
einem solchen Sachverständigen überprüft.“ 
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Bewertung von in Besitz genommenen Vermögenswerten eingegangen 
(Abschnitt 7.5). 

7.2 Governance, Verfahren und Kontrollen 

7.2.1 Allgemeine Richtlinien und Verfahren 

Eine Bank sollte über schriftliche Richtlinien und Verfahren zur Bewertung von 
Immobiliensicherheiten verfügen, die vom Leitungsorgan genehmigt wurden und die 
Kriterien in diesem Dokument erfüllen. 

Zu diesen Richtlinien und Verfahrensdokumenten sollten 
Dokumentenverantwortliche festgelegt werden, die für die Überprüfung zuständig 
sind und sicherstellen, dass wesentliche Änderungen dem Leitungsorgan zur 
Genehmigung vorgelegt werden. 

Die schriftlichen Richtlinien und Verfahren der Bank zur Bewertung von Sicherheiten 
sollten wenigstens einmal jährlich überprüft werden. Banken sollten dafür sorgen, 
dass im Zuge der Überprüfung Wissenslücken identifiziert und Maßnahmenpläne zur 
Schließung dieser Lücken zeitnah implementiert werden. 

Die Richtlinien und Verfahren sollten mit der Erklärung zur Risikobereitschaft (Risk 
Appetite Statement – RAS) der Bank vollständig in Einklang stehen. 

7.2.2 Überwachung und Kontrollen 

Wie in diesem Kapitel dargelegt, wird von den Banken erwartet, dass sie die 
Bewertungen der Sachverständigen regelmäßig überwachen und überprüfen. 

Banken sollten eine effektive Richtlinie zur internen Qualitätssicherung und 
Verfahren zur internen und externen Erstellung schwieriger Bewertungen entwickeln 
und implementieren. Je nach Größe und Geschäftsmodell der Bank kann dieses 
Verfahren unterschiedlich ausgestaltet sein, es folgt jedoch den folgenden 
allgemeinen Grundsätzen: 

• Die Qualitätssicherung sollte von einer Risikokontrolleinheit durchgeführt 
werden, die unabhängig von der Kreditbearbeitung, Kreditüberwachung und 
Kreditvergabe ist. 

• Die Unabhängigkeit des externen Sachverständigen sollte im Rahmen der 
Qualitätssicherung regelmäßig überprüft werden. 

• Eine entsprechende Stichprobe interner und externer Bewertungen soll 
regelmäßig mit den Marktbeobachtungen abgeglichen werden. 



Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten − Bewertung von Immobiliensicherheiten 100 

• Zu den internen und externen Sicherheitenbewertungen ist regelmäßig ein 
Rückvergleich (Backtesting) durchzuführen. 

• Für die Qualitätssicherung sollte eine Stichprobe von geeigneter Größe 
herangezogen werden. 

Darüber hinaus sollte die Revisionsabteilung regelmäßig die Konsistenz und Qualität 
der Richtlinien und Verfahren zur Immobilienbewertung, die Objektivität des 
Sachverständigenauswahlprozesses und die Angemessenheit der Bewertungen von 
externen und internen Sachverständigen untersuchen. 

Die Banken sollten bei der Beauftragung von Sachverständigen mit Bewertungen für 
eine angemessene Diversifizierung sorgen. Nach zwei aufeinanderfolgenden 
individuellen Bewertungen (wie im nächsten Abschnitt definiert) derselben Immobilie 
sollte der Sachverständige (entweder durch einen internen Gutachter oder durch 
einen anderen externen Sachverständigen) ersetzt werden. 

Die vorstehenden Abschnitte 7.2.1 und 7.2.2 beziehen sich zwar auf Sicherheiten für 
NPL, nach Ansicht der Aufseher eignet sich dieses Vorgehen jedoch ebenso für die 
Governance, Überwachung und Kontrolle von nicht notleidenden Risikopositionen. 

7.2.3 Individuelle versus indexierte Bewertung 

Individuelle Bewertung 

Für die Zwecke des vorliegenden Leitfadens sollten Banken zumindest die folgenden 
Verfahren anwenden, um die Bewertung von Immobiliensicherheiten zu 
aktualisieren: 

• Banken sollten den Wert von Immobiliensicherheiten häufig überprüfen, 
mindestens gemäß den Vorgaben in Artikel 208 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013. 

• Individuelle Immobilienbewertungen (einschließlich Aktualisierungen von 
individuellen Immobilienbewertungen) sind objektspezifische Wertgutachten, 
die von einem Sachverständigen auf Basis des spezifischen Objekts und nicht 
anhand einer Indexierung oder eines anderen automatisierten Verfahrens 
durchgeführt werden. Die Durchführung von individuellen 
Immobilienbewertungen sollte den in diesem Kapitel aufgeführten Erwartungen 
entsprechen. 

Indexierte Bewertungen 

Aus einer Indexierung oder einem anderen automatisierten Verfahren abgeleitete 
Bewertungen, gelten als indexierte Bewertungen. Es handelt sich dabei nicht um 
eine Neubewertung oder eine individuelle Immobilienbewertung. Die Bewertung 
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notleidender Kredite mit einem Bruttowert von unter 300 000 EUR, die durch 
Immobilien besichert sind, kann jedoch nach diesen Methoden aktualisiert werden, 
wenn die zu bewertende Sicherheit hierfür in Frage kommt. 

Die Mindestanforderungen in Artikel 208 Absatz 3 CRR behalten ungeachtet der 
oben angeführten Obergrenze ihre Gültigkeit. 

Des Weiteren hat der Schwellenwert für die Indexierung keinen Vorrang vor 
Anforderungen nationalen Rechts, die für individuelle Bewertungen einen 
konservativeren Schwellenwert vorschreiben. 

Für die Indexierung können interne oder externe Indizes herangezogen werden, 
sofern diese: 

• regelmäßig überprüft werden und die Ergebnisse dieser Überprüfung 
dokumentiert und jederzeit verfügbar sind. Das Prüfungsintervall und die 
Governance-Anforderungen sollten in einer von dem Leitungsorgan 
genehmigten Richtlinie eindeutig definiert sein, 

• eine hinreichende Detailtiefe aufweisen und ihre Methodik für die betreffende 
Kategorie von Vermögenswerten geeignet und angemessen ist, 

• auf einer hinreichend großen empirisch belegten Zeitreihe basieren 
(tatsächliche Immobilientransaktionen). 

7.2.4 Sachverständige 

Nach Maßgabe von Artikel 208 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 sollten sämtliche Bewertungen (einschließlich aktualisierte 
Bewertungen) von unabhängigen und qualifizierten, internen oder externen 
Sachverständigen durchgeführt werden, die über die zur Durchführung einer solchen 
Bewertung erforderlichen Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. 

Banken sollten über eine Auswahl an unabhängigen und qualifizierten, internen oder 
externen Sachverständigen verfügen, die gemäß den nachstehenden Kriterien 
erstellt und ordnungsgemäß genehmigt wurde. Sie sollten die Leistung der 
Sachverständigen kontinuierlich überprüfen und darüber entscheiden, ob ein 
Sachverständiger der Auswahl weiterhin angehört oder nicht. 

Die Banken sollten sicherstellen, dass externe Sachverständige über eine 
Berufshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe verfügen und sollten die 
Gültigkeit und Angemessenheit dieser Versicherung jährlich überprüfen. 

Die Banken sollten gewährleisten, dass alle internen und externen Sachverständigen 
sowie ihre Verwandten ersten Grades die folgenden Anforderungen an ihre 
Unabhängigkeit erfüllen: 

• Der Sachverständige ist nicht in die Kreditbearbeitung, Kreditentscheidung und 
den Kreditvergabeprozess eingebunden, 
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• der Sachverständige wird durch die Bonität des Schuldners weder gelenkt noch 
beeinflusst, 

• der Sachverständige hat weder gegenwärtig noch zukünftig einen tatsächlichen 
oder potenziellen Interessenkonflikt im Hinblick auf das Ergebnis der 
Bewertung, 

• der Sachverständige hat keinen Eigentumsanteil an der Immobilie, 

• der Sachverständige ist weder eine verbundene Person des Käufers noch eine 
verbundene Person des Verkäufers der Immobilie, 

• der Sachverständige erstellt ein unparteiisches, klares, transparentes und 
objektives Wertgutachten, 

• das Honorar des Sachverständigen richtet sich nicht nach dem 
Bewertungsergebnis. 

Ein qualifizierter Sachverständiger sollte: 

• fachkompetent sein und wenigstens den Ausbildungsstand vorweisen, der auf 
nationaler Ebene für die Durchführung solcher Gutachten gefordert wird, 

• über entsprechende technische Fertigkeiten und Erfahrung verfügen, um eine 
solche Aufgabe auszuführen, 

• mit den Gesetzen, Verordnungen und Immobilienbewertungsstandards, die für 
den Sachverständigen und die Aufgabe maßgeblich sind, vertraut oder 
nachweislich in der Lage sein, diese einzuhalten, 

• über das erforderliche Wissen in Bezug auf den Bewertungsgegenstand, den 
Immobilienmarkt, auf dem dieser gehandelt würde sowie den Zweck der 
Bewertung verfügen. 

Eine Auswahl an Sachverständigen sollte über Sachkenntnisse in diversen 
Bereichen des Immobiliensektors verfügen, die zum Kreditgeschäft der Bank und 
den Standorten der finanzierten Objekte passen. 

7.3 Bewertungsturnus 

Für die Zwecke des vorliegenden Leitfadens sollten Banken bei der Überprüfung und 
Überwachung der Bewertung von Immobiliensicherheiten die nachstehend 
beschriebenen Verfahren anwenden. 

Ungeachtet der Bestimmungen in Abschnitt 7.2 sollten Banken individuelle 
Bewertungen von Sicherheiten für alle Risikopositionen häufig aktualisieren, 
mindestens einmal jährlich bei Gewerbeimmobilien und alle drei Jahre bei 
Wohnimmobilien. 
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Der Wert einer Immobiliensicherheit sollte mittels individueller Bewertung aktualisiert 
werden, wenn der Kredit als notleidend eingestuft wird und mindestens jährlich, 
solange diese Einstufung Bestand hat. Dies gilt für alle Kredite, die gemäß Kapitel 5 
dieses Leitfadens als notleidend eingestuft sind. Von einer Aktualisierung mittels 
individueller Bewertung kann nur abgesehen werden, wenn die Risikoposition unter 
einem bestimmtem Schwellenwert liegt (siehe Abschnitt 7.2.3). In diesem Fall 
können Bewertungsaktualisierungen mittels Indexierung durchgeführt werden, sofern 
die zu bewertende Sicherheit für eine solche Methode in Frage kommt. 

Wurde der Wert einer Immobilie innerhalb der letzten 12 Monate mittels individueller 
Bewertung aktualisiert (nach den geltenden Grundsätzen und Anforderungen, die in 
diesem Kapitel dargelegt sind), kann der Immobilienwert für den Zeitraum der 
Wertminderungsprüfung mittels Indexierung ermittelt werden. 

Banken sollten Bewertungen häufiger durchführen, wenn der Markt starken 
negativen Veränderungen ausgesetzt ist und/oder wenn bei der jeweiligen Sicherheit 
Anzeichen für einen erheblichen Wertverlust vorliegen. 

Daher sollten Banken in ihren Richtlinien und Verfahren zur Sicherheitenbewertung 
Kriterien festlegen, anhand derer ein erheblicher Wertverlust bei Sicherheiten 
ermittelt werden kann. Hierzu zählen quantitative Schwellenwerte für jede 
vorliegende Sicherheitenart, die auf empirischen Daten und relevanten qualitativen 
Erfahrungswerten der Bank basieren und unter Berücksichtigung relevanter 
Faktoren, wie der Marktpreisentwicklung oder der Meinung unabhängiger 
Sachverständiger, ermittelt werden. 

Banken sollten über geeignete IT-Prozesse und -Systeme verfügen, die veraltete 
Bewertungen kennzeichnen und die Erstellung von Wertgutachten auslösen. 

7.4 Bewertungsmethodik 

7.4.1 Allgemeiner Ansatz 

Banken sollten für jede Sicherheitenart über Bewertungsansätze verfügen, die für 
die jeweilige Kategorie von Vermögenswerten angemessen und geeignet sind. 

Sämtliche Immobiliensicherheiten sollten nach Maßgabe von Artikel 229 CRR auf 
der Grundlage ihres Markt- oder Beleihungswerts bewertet werden. Der Marktwert 
ist der geschätzte Betrag, zu dem ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit am 
Tag der Bewertung nach angemessenem Marketing im Rahmen eines zu 
marktüblichen Konditionen getätigten Geschäfts, das die Parteien in Kenntnis der 
Sachlage, umsichtig und ohne Zwang abschließen, vom Besitz eines 
veräußerungswilligen Verkäufers in den Besitz eines kaufwilligen Käufers übergehen 
dürfte. 

Gesamtbewertungen, die lediglich auf Basis der abgezinsten 
Wiederbeschaffungskosten ermittelt wurden, sollten nicht herangezogen werden. 
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Renditeobjekte können anhand einer Marktvergleichsmethode oder nach dem 
Discounted-Cashflow-Verfahren bewertet werden. 

Immobiliensicherheiten sollten nach Europäischen oder internationalen Standards 
bewertet werden.56 Nationale Bewertungsstandards sind ebenfalls zulässig, sofern 
sie ähnlichen Grundsätzen folgen. 

7.4.2 Erwartete künftige Zahlungsströme 

Gemäß den Grundsätzen in Kapitel 6 zur Bemessung von NPL ist bei individuellen 
Schätzungen zu Wertberichtigungen auf der Grundlage von abgezinsten 
Zahlungsströmen grundsätzlich zwischen zwei Ansätzen zu unterscheiden: 

• dem „Going-Concern“-Szenario, bei dem die Zahlungsströme aus der 
operativen Tätigkeit des Schuldners weiter fließen und zur Rückzahlung von 
finanziellen Verbindlichkeiten eingesetzt werden können und Sicherheiten 
insoweit verwertet werden dürfen, als dies die operativen Zahlungsströme nicht 
beeinflusst, 

• dem „Gone-Concern“-Szenario, bei dem die operativen Zahlungsströme nicht 
mehr fließen und die Sicherheit verwertet wird. 

Da die Schätzung zur Wertberichtigung in einem Going-Concern-Szenario auf 
Annahmen zum operativen Cashflow des Schuldners und zum Cashflow aus den 
Sicherheiten basiert, sind aktuelle und verlässliche Angaben zu den Cashflows eine 
Grundvoraussetzung. Weitere Informationen zum Going-Concern-Szenario finden 
sich in Kapitel 6 zur Bewertung von NPL. 

7.4.3 Gone-Concern-Ansatz 

In einem Gone-Concern-Szenario sind die künftigen Erlöse aus dem Verkauf der 
Sicherheiten um die jeweiligen Verwertungskosten und Abschläge auf den Open 
Market Value (OMV) zu bereinigen. 

Verwertungs-/Veräußerungskosten 

Verwertungskosten sind die im Zuge der Sicherheitenverwertung und des 
Verkaufsprozesses auftretenden Mittelabflüsse. Sie umfassen: 

• alle anfallenden Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, 

• Veräußerungskosten (einschließlich Steuern und sonstige Kosten), 

                                                                      
56  Dazu zählen die Europäischen Bewertungsstandards (European Valuation Standards – EVS) 2016 – 

das so genannte „Blue Book“ – und die Standards des Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). 
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• ggf. zusätzliche Instandhaltungskosten, die der Bank im Zusammenhang mit 
der Inbesitznahme und Veräußerung der Sicherheit entstehen, 

• sämtliche Barmittelzuflüsse bis zum Tag der Verwertung. 

Neben den oben genannten Verwertungskosten sollte ggf. – wie nachstehend 
erläutert – ein Marktpreisabschlag auf den aktualisierten Wert vorgenommen 
werden. 

Der Immobilienpreis (d. h. der OMV) zum Zeitpunkt der Verwertung sollte den 
aktuellen und den erwarteten Marktbedingungen Rechnung tragen. 

Bei belasteten Immobilien sollte unter Umständen auch der Zeitraum bis zur 
Veräußerung berücksichtigt werden, insbesondere wenn aufgrund des jeweiligen 
nationalen Rechtsrahmens langwierige rechtliche Verfahren drohen. 

Die Verwertung von Sicherheiten kann sowohl freihändig als auch auf dem 
Rechtsweg (Zwangsvollstreckung) erfolgen. 

Das Volumen/die Höhe der Verwertungskosten sollte, wie oben erläutert, direkt mit 
der Verwertungsstrategie (freihändiger Verkauf oder Zwangsvollstreckung) in 
Zusammenhang stehen. 

Marktpreisabschlag 

Marktpreisabschläge auf den Immobilienpreis (OMV zum Zeitpunkt der Verwertung) 
oder den aus Fair-Value-Modellen abgeleiteten beizulegenden Zeitwert sind aus 
folgendem wirtschaftlichen Grund von Bedeutung: Empirische Untersuchungen und 
praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass eine negative Korrelation zwischen der 
Ausfallhäufigkeit und dem Wert der Sicherheit besteht. Zudem nimmt die 
Marktliquidität tendenziell ab, wenn Banken Sicherheiten in großer Zahl und in 
Zeiten hoher Ausfallquoten verwerten müssen, da sie aufgrund einer angespannten 
Eigenkapitalsituation die Verwertung der Sicherheit beschleunigen müssen, auch 
wenn dies einen ungünstigen Verkaufspreis zur Folge hat. Abschläge werden nicht 
beliebig und aufgrund einer konservativen Haltung vorgenommen, sie spiegeln 
vielmehr die wirtschaftliche Realität bei der Prognose von Zahlungsströmen wider. 
Daher sollten die Marktpreisabschläge die Liquiditätslage am Markt und die 
Verwertungsstrategie widerspiegeln, nicht die Bedingungen eines Notverkaufs, es 
sei denn, dieser ist tatsächlich in der geplanten Verwertungsstrategie vorgesehen. 

Die Aufsichtsinstanzen erwarten von den Banken, dass sie nach Maßgabe von 
IAS 39 und IFRS 9 zur Ermittlung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals und zu 
Risikokontrollzwecken angemessene Marktpreisabschläge vornehmen. Bei 
hochliquiden, nicht problembehafteten Sicherheitenarten, die keinem signifikanten 
Korrelationsrisiko ausgesetzt sind, kann der Marktpreisabschlag nahezu null 
betragen. Wird die Sicherheit versteigert, sollte ein Mindestabschlag von 10 % 
vorgenommen werden. 
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Es wird erwartet, dass alle Banken ihre eigenen Annahmen zu den 
Veräußerungskosten und Marktpreisabschlägen auf der Grundlage empirischer 
Belege entwickeln. Sind keine hinreichenden empirischen Belege vorhanden, so 
sollten die Annahmen zu den Marktpreisabschlägen hinreichend konservativ sein 
und zumindest die Faktoren Liquidität, Zeitablauf und Alterung des Wertgutachtens 
berücksichtigen. Ist die Bank mit einem eingefrorenen Immobilienmarkt konfrontiert, 
an dem nur wenige Objekte verkauft wurden oder bei dem die Anzahl an Verkäufen 
in der Vergangenheit als unzureichend erachtet werden muss, sollte ein 
konservativerer Marktpreisabschlag vorgenommen werden. 

Beispiel zur Ermittlung der erwarteten künftigen Zahlungsströme 

Die nachstehende Beispielrechnung veranschaulicht, wie Veräußerungs-
/Verkaufskosten und Marktpreisabschläge zu berücksichtigen sind. Anhand dieser 
Rechnung wird deutlich, dass neben Marktpreisabschlägen und 
Veräußerungskosten weitere Kosten und Abschläge (insbesondere bei einem langen 
Zeitraum bis zur Veräußerung) einen erheblichen Einfluss auf den Nettobarwert der 
Sicherheit haben können. 

Beispiel 

Marktpreisabschlag von 10 % 

Zeitraum bis zur Verwertung/Veräußerung: 5 Jahre 

Verkaufskosten (einschließlich Steuern und sonstige Kosten): 10 % 

Instandhaltungskosten: 5 % 

Effektiver Zinssatz: 5 % 

 T=0 T=1 T=2 T=3 T=4 T=5 

Bruttowert des Kredits  300 €           

Marktwert der Sicherheit        200 €  

Marktpreisabschlag       –20 € 

Verkaufskosten      –18 €  

Instandhaltungskosten   –10 €  –10 €  –10 €  –10 €  –10 €  

Erwartete künftige Zahlungsströme   –10 € –10 €  –10 €  –10 €  152 € 

Barwert der Sicherheit 84 €       

Wertminderungsbetrag 216 €      

 

Weitere Aspekte bei der Schätzung künftiger Zahlungsströme aus 
der Verwertung von Immobiliensicherheiten 

Bei der Ermittlung von Zahlungsströmen aus der Verwertung von 
Immobiliensicherheiten sollten Banken angemessene und realistische Annahmen 
zugrunde legen. Darüber hinaus sollten die Kreditinstitute die Anforderungen an die 
Bewertung von Cashflows nach IFRS 13 zur Bemessung des beizulegenden 
Zeitwerts berücksichtigen. Im Einzelnen sollten die Finanzinstitute die folgenden 
Anforderungen erfüllen: 
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• Bestimmung des angenommen Zeitraums bis zur Veräußerung unter 
Berücksichtigung der aktuellen und erwarteten Marktbedingungen sowie des 
nationalen Rechtsrahmens, welcher einer Veräußerung der belasteten 
Immobilie zugrunde liegt. 

• Es ist sicherzustellen, dass der Objektpreis, welcher zur Bestimmung des 
geschätzten Marktwertes der Immobiliensicherheit zum Zeitpunkt der 
Verwertung verwendet wird, nicht optimistischer ausfällt als die Projektionen 
internationaler Organisationen und somit nicht von einer Verbesserung der 
aktuellen Marktbedingungen ausgeht. 

• Es ist sicherzustellen, dass nicht davon ausgegangen wird, dass die Erträge 
aus dem Sicherungsobjekt gegenüber dem aktuellen Niveau steigen, es sei 
denn, es liegt eine vertragliche Vereinbarung über diesen Anstieg vor. Zudem 
sollten die laufenden Erträge aus der Immobilie bei der Berechnung der 
Cashflows angepasst und so die erwarteten konjunkturellen Bedingungen 
berücksichtigt werden. So könnte es unter Umständen unangebracht sein, in 
einem rezessiven Umfeld, in dem ein zunehmender Leerstand auf die Mieten 
drückt, von gleichbleibenden Mieterträgen auszugehen. 

• Eine Hold-Strategie ist bei Immobilien nicht akzeptabel. Sie besteht darin, einen 
Vermögenswert, dessen Wert über dem Marktwert liegt, zu halten und davon 
auszugehen, dass er verkauft wird, wenn der Markt sich erholt hat. 

Wird der Verwertungserlös der Risikoposition anhand des Sicherheitenwerts 
beurteilt, so sind mindestens die folgenden Punkte zu dokumentieren: 

• Art und Weise der Wertermittlung, einschließlich Wertgutachten, 
Bewertungsannahmen und Berechnungen, 

• die Gründe für etwaige Anpassungen des Werts laut Wertgutachten, 

• die etwaige Ermittlung von Verkaufskosten, 

• die Fachkenntnis und Unabhängigkeit des Sachverständigen, 

• der angenommene Zeitraum bis zu einer Verwertung. 

Wird zur Beurteilung des Verwertungserlöses der festgestellte Marktpreis 
herangezogen, so sind Betrag, Quelle und Datum dieses festgestellten Marktpreises 
ebenfalls in der Akte zu dokumentieren. 

Banken sollten die zugrunde gelegten Annahmen gegenüber den zuständigen 
Behörden begründen können, indem sie auf Anfrage Angaben zum Marktpreis des 
Objekts, dem Marktpreisabschlag, den veranschlagten Rechtsanwalts-, Gerichts- 
und Verkaufskosten und dem angenommenen Zeitraum bis zur Verwertung machen 
können. Banken sollten sowohl ihre qualitativen als auch ihre quantitativen 
Annahmen vollständig rechtfertigen und die bestimmenden Faktoren für ihre 
Erwartungen anhand aktueller und früherer Erfahrungen erläutern können. 
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Rückvergleich 

Banken sollten anhand fundierter Rückvergleiche nachweisen, dass die Annahmen 
angemessen sind und auf tatsächlichen Erfahrungswerten basieren. Dabei sollten 
sie regelmäßig ihre Bewertungshistorie (letzte Bewertung bevor das Objekt als NPL 
eingestuft wurde) mit ihrer Verkaufspreishistorie (Nettoverkaufspreis der 
Sicherheiten) abgleichen. Je nach Größe und Geschäftsmodell der Bank sollte sie in 
ihren Rückvergleichen nach Objektart (z. B. Einfamilienhaus, Apartment, 
Lagerhaus), Bewertungsmodell/-ansatz, Art der Veräußerung 
(freiwillig/zwangsweise) und Region unterscheiden. Die Ergebnisse aus den 
Rückvergleichen sollten zur Bestimmung von Abschlägen auf 
Sicherheitenbewertungen für Risikopositionen verwendet werden, die in der Bilanz 
verbleiben. Alternativ können Banken, die den fortgeschrittenen IRB-Ansatz (A-IRB-
Ansatz) anwenden, die Abschläge anhand der LGDs besicherter Kredite ermitteln. 

Sicherheitenbezogene Anforderungen an die IT-Datenbank 

Banken sollten über Transaktionsdatenbanken verfügen, die eine eigene 
Beurteilung, Überwachung und Kontrolle von Kreditrisiken sowie die Erstellung von 
Berichten und anderen aktuellen und umfassenden Dokumentationen ermöglichen, 
um die Geschäftsleitung und Dritte informieren oder Anfragen von 
Aufsichtsbehörden beantworten zu können. Im Einzelnen sollten diese Datenbanken 
die folgenden Anforderungen erfüllen: 

• Hinreichende Datentiefe und -breite zur Abdeckung sämtlicher wesentlicher 
Risikofaktoren, 

• Genauigkeit, Integrität, Zuverlässigkeit und Aktualität der Daten, 

• Konsistenz – Die Daten sollten auf denselben Informationsquellen und 
einheitlichen Definitionen der für die Kreditrisikokontrolle verwendeten 
Konzepte basieren, 

• Rückverfolgbarkeit, sodass die Informationsquelle festgestellt werden kann. 

Diese Datenbanken sollten alle relevanten Informationen zu Immobilien und anderen 
Sicherheiten für die Transaktionen der Banken enthalten sowie die Bezüge zwischen 
den Sicherheiten und den einzelnen Transaktionen herstellen. 
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7.5 Bewertung von in Besitz genommenen Vermögenswerten 
(„Foreclosed Assets“)57 

Den Banken wird dringend empfohlen, in Besitz genommene Immobilien nach 
IFRS 5 als zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte einzustufen.58 
Dieser Bilanzansatz impliziert, dass das Management einen spezifischen Plan für die 
Veräußerung des Vermögenswerts (normalerweise innerhalb eines Jahres) 
genehmigen sollte und dass der Vermögenswert tatsächlich zum Erwerb angeboten 
wird (IFRS 5.8); er begünstigt somit dessen Verwertung. 

Unter dieser Voraussetzung sind in Besitz genommene Vermögenswerte zu dem 
niedrigeren der beiden folgenden Werte anzusetzen: 

• dem Buchwert der maßgeblichen finanziellen Vermögenswerte, womit der in 
Besitz genommene oder zur Zahlung der Verbindlichkeit erhaltene 
Vermögenswert als Sicherheit behandelt wird, 

• dem beizulegenden Zeitwert des wieder in Besitz genommenen 
Vermögenswerts abzüglich Veräußerungskosten. 

Kann der beizulegende Zeitwert nicht unter Bezugnahme auf einen aktiven Markt 
ermittelt werden sondern beruht er auf einer Bewertungsmethode (entweder Stufe 2 
oder Stufe 3), können aufgrund folgender Faktoren Anpassungen erforderlich sein: 

• Der Zustand oder der Standort des Vermögenwertes. Im Rahmen der 
Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts sind die Risiken und Unsicherheiten in 
Bezug auf den Vermögenswert zu berücksichtigen. 

• Das Volumen oder der Aktivitätsgrad der Märkte für diese Vermögenswerte. 
Vorherige Erfahrungen des Unternehmens bei Verwertungen sowie die 
Abweichungen zwischen der Bewertungstechnik und dem aus der Verwertung 
letztlich erzielten Betrag sollten berücksichtigt werden. Die Annahmen zur 
Bewertung dieser Anpassung können dokumentiert werden und sollten der 
Aufsichtsbehörde auf Anfrage vorgelegt werden. Es können 
Illiquiditätsabschläge berücksichtigt werden. 

In seltenen Fällen erwerben Banken Gebäude, die sich noch im Bau befinden und 
entscheiden, dass sie das Gebäude vor Verkauf fertigstellen. In diesen Fällen sollte 
die Bank den Nutzen dieses Vorgehens darlegen. Die Kosten sollten den 
beizulegenden Zeitwert abzüglich Fertigstellungs- und Veräußerungskosten für das 
Objekt nicht übersteigen, und es sollten, wie oben beschrieben, angemessene 
Illiquiditätsabschläge berücksichtigt werden. Zur Inbesitznahme von Immobilien 
kommt es lediglich durch die Vergabe von Krediten, die zu einem späteren Zeitpunkt 

                                                                      
57  Anhang 1 enthält die im Rahmen des vorliegenden Leitfadens verwendete Definition des Begriffs 

„Foreclosed Assets“. 
58  Das IFRS-Regelwerk sieht mehrere Ansätze zur Bewertung von in Besitz genommenen 

Vermögenswerten vor: IAS 2, IAS 16, IAS 40 und IRFS 5. Die Aufsichtsbehörden empfehlen Banken 
jedoch dringend, diese Vermögenswerte aus den oben angeführten Gründen nach IFRS 5 zu 
bilanzieren. 
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ausfallen. Aus diesem Grund sind solche Inbesitznahmen nicht Ausdruck einer 
Geschäftsstrategie im Sinne von „als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien“ 
gemäß der Definition in IAS 40. Auch gelten Schwierigkeiten der Banken beim 
Verkauf von in Besitz genommenen Immobilien nicht als Beleg für eine solche 
Investitionsstrategie. Aus diesem Grund wird Banken dringend davon abgeraten, in 
solchen Fällen IAS 40 anzuwenden. Vielmehr sollten sie, wie zu Beginn dieses 
Kapitels erwähnt, IRFS 5 anwenden. 

Lange Instandsetzungszeiträume für in Besitz genommene Vermögenswerte sind 
ein Hinweis auf Veräußerungsschwierigkeiten, die beispielsweise auf einen illiquiden 
Markt zurückzuführen sein könnten. Übersteigt die Haltedauer eines in Besitz 
genommenen Vermögenswerts die durchschnittliche Haltedauer vergleichbarer 
Vermögenswerte, für die eine aktive Verkaufspolitik existiert, sollten Banken daher 
den Illiquiditätsabschlag in dem oben angeführten Bewertungsprozess entsprechend 
nach oben korrigieren. In diesen Fällen sollten Banken keine 
Wertaufholung/Auflösung kumulierter Wertberichtigung auf den Vermögenswert 
vornehmen, denn der verlängerte Verbleib in der Bilanz deutet darauf hin, dass die 
Bank nicht in der Lage ist, die Vermögenswerte zu einem höheren Wert zu 
verkaufen. 

Der Turnus bei der Bewertung von in Besitz genommenen Vermögenswerten und 
die maßgeblichen Verfahren sind auf die in den Abschnitten 7.3 und 7.2.2 dargelegte 
Behandlung von Immobiliensicherheiten abgestimmt. 

7.6 Aufsichtliche Meldungen und Offenlegung 

In Anhang 7 sind die Erwartungen der Aufsichtsbehörden zur Offenlegung im 
Zusammenhang mit Sicherheiten dargelegt. 
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Anhang 1 
Glossar 

Abkürzung/Begriff Definition Referenz 
AQR (Asset Quality Review) Eine aufsichtliche Prüfung der Aktivaqualität mit dem Ziel, die Transparenz hinsichtlich der 

Risikopositionen von Banken zu erhöhen. Dabei wird auch beurteilt, ob die Bewertungen von 
Aktiva und Sicherheiten sowie die damit zusammenhängenden Wertberichtigungen 
angemessen sind. 

AQR-Ergebnisse der EZB für 2014 und 2015 

   
BCBS (Basel Committee on 
Banking Supervision – Basler 
Ausschuss für 
Bankenaufsicht) 

Ein bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich angesiedelter Ausschuss, der als 
Forum für die regelmäßige Zusammenarbeit in Fragen der Bankenaufsicht dient. Sein Ziel ist 
es, für ein besseres Verständnis zentraler aufsichtlicher Themen zu sorgen und die Qualität 
der Bankenaufsicht weltweit zu verbessern. 
Die wichtigsten rechtlichen Rahmenwerke sind als Basel II und Basel III bekannt. Zu den 
Mitgliedern des BCBS zählen Vertreter der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden 
verschiedener Länder. 

https://www.bis.org/bcbs 

BIP (Bruttoinlandsprodukt) Die übliche Messgröße für den Wert der Endgüter (d. h. Waren und Dienstleistungen), die 
von einer Volkswirtschaft in einer Periode produziert wurden, abzüglich des Wertes der 
Importe. 

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-
gdp.htm 

CRD IV (Capital 
Requirements Directive – 
Eigenkapitalrichtlinie)  

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG. Text von Bedeutung für den EWR. 

Offizieller Wortlaut der CRD IV  

CRR (Capital Requirements 
Regulation – 
Eigenkapitalverordnung) 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. Text von Bedeutung für den Europäischen 
Wirtschaftsraum. 

Offizieller Wortlaut der CRR 

EBITDA (Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortisation – Ergebnis 
vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen) 

Hilfreiche Kennzahl zum Vergleich der Ergebnisse von Unternehmen mit unterschiedlicher 
Kapitalstruktur. Unternehmen mit einem hohen Anteil an Sachanlagen – wie beispielsweise 
Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes –, Unternehmen mit hohen Abschreibungen auf 
Sachanlagen und Unternehmen mit umfangreichen immateriellen Vermögensgegenständen, 
die mit hohen Abschreibungen verbunden sind, sind anhand dieser Kennzahl gut 
vergleichbar. Auch für die Gläubiger eines Unternehmens ist diese Kennzahl hilfreich, da sie 
Aufschluss über das für Zinszahlungen verfügbare Ergebnis liefert. 

 

EL (Expected Loss – 
erwarteter Verlust) 

"Erwarteter Verlust" und "EL" bezeichnen das Verhältnis der Höhe des Verlusts, der bei 
einem etwaigen Ausfall der Gegenpartei oder bei Verwässerung über einen 
Einjahreszeitraum zu erwarten ist, zum Betrag der ausstehenden Risikoposition zum 
Zeitpunkt des Ausfalls. 
"Risikoposition" bezeichnet einen Aktivposten (Vermögenswert) oder einen außerbilanziellen 
Posten. 
"Verlust" bezeichnet den wirtschaftlichen Verlust einschließlich wesentlicher 
Diskontierungseffekte sowie wesentlicher direkter und indirekter Kosten der Beitreibung. 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Artikel 5 Absatz 3. 

FWI (Frühwarnindikatoren) Quantitative oder qualitative Indikatoren auf der Basis von Kennzahlen zu Aktivaqualität, 
Kapital, Liquidität, Rentabilität, sowie Markt- und gesamtwirtschaftlicher Lage. Im 
Zusammenhang mit dem Risikokontrollrahmen kann ein Institut abgestufte Kennzahlen 
(„Ampelansatz“) oder FWI verwenden, um die Geschäftsleitung darüber zu informieren, dass 
unter Umständen eine Stresssituation („rote Auslöser“) erreicht werden könnte. 

 

Gekündigte Kredite Gekündigte Kredite sind, wie etwa im Zusammenhang mit griechischen NPL, Kredite, die 
vom Kreditgeber gekündigt wurden und deren Kündigung dem Schuldner ordnungsgemäß 
mitgeteilt wurde. 

 

Gesundungsrate (Cure Rate) Der Anteil an Krediten, die zunächst Zahlungsrückstände aufwiesen und diese nach einer 
Restrukturierung nicht mehr aufweisen. 

 

IAS (International Accounting 
Standards) 

Grundsätze, die vom International Accounting Standards Board (IASB), einem unabhängigen 
Gremium aus Rechnungslegungsexperten, festgelegt wurden. In erster Linie sollen durch 
diese Grundsätze die Qualität, die Transparenz und die Vergleichbarkeit der 
Rechnungslegung unterschiedlicher Unternehmen bzw. eines Unternehmens zu 
unterschiedlichen Berichtszeiträumen verbessert werden, und dies auch auf internationaler 
Ebene. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 müssen kapitalmarktorientierte 
Unternehmen in der EU ihre konsolidierten Abschlüsse nach den International Accounting 
Standards erstellen. Da der IASB ein international besetztes privatwirtschaftliches Gremium 
ist, können seine Grundsätze nicht unmittelbar rechtlich bindend sein. Jeder einzelne 
Standard muss erst ein Anerkennungsverfahren durchlaufen, um auf EU-Ebene oder in 
anderen Ländern rechtsverbindlich zu werden. Vor dem 1. April 2001 hieß dieses Gremium 
International Accounting Standards Committee (IASC), und die von ihm beschlossenen 
Grundsätze International Accounting Standards (IAS). Diese Grundsätze sind nach wie vor 
gültig und tragen weiterhin dieselbe Bezeichnung. Grundsätze, die nach diesem Datum 
veröffentlicht wurden, heißen International Financial Reporting Standards (IFRS). 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

ICAAP (Internal Capital 
Adequacy Assessment 
Process – Beurteilung der 
Angemessenheit des internen 
Kapitals) 

Strategien und Verfahren, um die Höhe, die Arten und die Verteilung des internen Kapitals, 
das Banken zur quantitativen und qualitativen Absicherung ihrer aktuellen und etwaigen 
künftigen Risiken für angemessen halten, kontinuierlich bewerten und auf einem ausreichend 
hohen Stand halten zu können. Diese Strategien und Verfahren werden regelmäßig intern 
überprüft, um zu gewährleisten, dass sie der Art, dem Umfang und der Komplexität der 
Geschäfte des Instituts stets angemessen sind und keinen Aspekt außer Acht lassen. Siehe 
auch Artikel 73 der Richtlinie 2013/36/EU, wonach Institute über solide, wirksame und 
umfassende Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals verfügen 
müssen. 

Offizieller Wortlaut der Richtlinie 2013/36/EU – 
CRD IV 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
https://www.bis.org/bcbs
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013L0036
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IFRS (International Financial 
Reporting Standards)  

Eine Sammlung internationaler Rechnungslegungsgrundsätze, die regeln, wie bestimmte 
Arten von Transaktionen und andere Ereignisse in den Abschlüssen auszuweisen sind. 
Siehe auch IAS (International Accounting Standards). 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

In Besitz genommene 
Vermögenswerte (Foreclosed 
Assets) 

Für die Zwecke dieses Leitfadens sind in Besitz genommene Vermögenswerte (Foreclosed 
Assets), Vermögenswerte, die das Institut durch Inbesitznahme von Sicherheiten oder durch 
das Zurückgreifen auf zusätzliche Sicherheiten zur Bonitätsverbesserung erlangt hat und in 
der Bilanz des Instituts ausgewiesen werden. Diese Vermögenswerte können durch 
gerichtliche Verfahren ("foreclosed" im engeren Sinne), durch bilaterale Vereinbarung mit 
dem Schuldner (Tausch oder Verkauf) oder andere Formen der Sicherheitenübertragung 
vom Schuldner auf den Gläubiger erworben werden. In Besitz genommene Vermögenswerte 
umfassen sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Vermögenswerte. Sie umfassen 
sämtliche erworbenen Sicherheiten, ungeachtet ihrer Zuordnung zu 
Rechnungslegungszwecken (d. h. eigengenutzte und zur Veräußerung gehaltene 
Vermögenswerte). 

 

IWF (Internationaler 
Währungsfonds) 

Internationale Organisation, deren Hauptaufgabe in der Sicherung der Stabilität des 
internationalen Währungssystems – des Systems der Wechselkurse und 
Auslandszahlungen, über das Länder und ihre Bürger Transaktionen ausführen – besteht. 
Der Aufgabenbereich des IWF wurde 2012 erweitert und umfasst nun auch sämtliche 
Belange auf gesamtwirtschaftlicher Ebene und im Finanzsektor, die für die globale Stabilität 
von Bedeutung sind. Der IWF hat 186 Mitgliedstaaten. 

http://www.imf.org 

KPI (Key Performance 
Indicator) 

Indikatoren mit denen die Geschäftsleitung einer Bank oder Aufsichtsinstanzen die Leistung 
eines Instituts beurteilen können.  

 

LGD (Loss Given Default – 
Verlustquote bei Ausfall) 

"Verlustquote bei Ausfall", "Verlustausfallquote" und "LGD" bezeichnen die Höhe des 
Verlusts an fälligen Risikopositionen bei Ausfall der Gegenpartei gemessen am Betrag der 
zum Zeitpunkt des Ausfalls ausstehenden Risikopositionen. 
"Verlust" bezeichnet den wirtschaftlichen Verlust einschließlich wesentlicher 
Diskontierungseffekte sowie wesentlicher direkter und indirekter Kosten der Beitreibung. 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 55 und Artikel 5 Absatz 2 

LLP (Loan Loss Provision – 
Wertberichtigung für 
Kreditrisiken) 

Herabsetzung des Buchwerts eines Vermögenswerts, um die Verschlechterung seiner 
Bonität abzubilden.  

 

LTV (Loan to Value – 
Beleihungsquote) 

Kennzahl, die im Zusammenhang mit Hypothekendarlehen verwendet wird. Sie setzt den 
Kreditbetrag ins Verhältnis zu dem gemäß Wertgutachten ermittelten Wert der zugrunde 
liegenden Immobilie. 

 

MIS (Management-
Informationssysteme) 

Risikomanagement-Informationssysteme dienen der Erhebung relevanter Daten auf 
Geschäftsbereichs- und Konzernebene sowie der diesbezüglichen Berichterstattung.  

BCBS Grundsätze für die effektive Aggregation von 
Risikodaten und die Risikoberichterstattung  

NPA (Non-performing 
Assets – notleidende 
Vermögenswerte) 

NPE zuzüglich in Besitz genommene Vermögenswerte  

NPE (Non-performing 
Exposures – notleidende 
Risikopositionen) 

Risikopositionen (Kredite, Schuldtitel, außerbilanzielle Posten), die nicht zu Handelszwecken 
gehalten werden und mindestens eines der beiden folgenden Kriterien erfüllen: 
(a) wesentliche Risikopositionen, die mehr als 90 Tage überfällig sind 
(b) ungeachtet etwaiger überfälliger Beträge und der Anzahl der Verzugstage wird es als 
unwahrscheinlich angesehen, dass der Schuldner seine Verbindlichkeiten in voller Höhe 
begleichen wird, ohne Sicherheiten zu verwerten 
Notleidende Risikopositionen schließen die ausgefallenen und die wertgeminderten 
Risikopositionen ein. Der Gesamtbetrag notleidender Risikopositionen ergibt sich aus der 
Summe notleidender Kredite, notleidender Schuldtitel und notleidender außerbilanzieller 
Posten. Siehe auch EBA Implementing Technical Standards (ITS) on Supervisory Reporting 
(Forbearance and non-performing exposures).  

EBA Implementing Technical Standards on 
Supervisory Reporting (Forbearance and 
nonperforming exposures) (Technische 
Durchführungsstandards der EBA für die 
aufsichtlichen Meldungen zu 
Stundungsmaßnahmen und notleidenden 
Risikopositionen) 

NPL (Non-performing Loans – 
notleidende Kredite) 

Kredite, die nicht zu Handelszwecken gehalten werden und mindestens eines der beiden 
folgenden Kriterien erfüllen: 
(a) wesentliche Kredite, die mehr als 90 Tage überfällig sind 
(b) ungeachtet etwaiger überfälliger Beträge oder der Anzahl überfälliger Tage wird es als 
unwahrscheinlich angesehen, dass der Schuldner seine Verbindlichkeiten in voller Höhe 
begleichen wird, ohne Sicherheiten zu verwerten. 
Notleidende Kredite schließen ausgefallene und wertgeminderte Kredite ein. NPL sind 
Bestandteil von NPE. Siehe auch EBA Implementing Technical Standards (ITS) on 
Supervisory Reporting (Forbearance and non-performing exposures). 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Leitfaden allgemein auf „NPL“ Bezug nimmt, 
da dies ein gängiger Begriff im täglichen Austausch zwischen Banken und 
Aufsichtsinstanzen ist. Streng genommen bezieht sich der Leitfaden sowohl auf sämtliche 
notleidenden Risikopositionen (NPE) gemäß EBA-Definition als auch auf in Besitz 
genommene Vermögenswerte. Außerdem geht er kurz auf nicht notleidende Risikopositionen 
ein, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, dass diese notleidend werden, wie z. B. 
Risikopositionen, die auf einer Watchlist stehen sowie nicht notleidende, gestundete 
Risikopositionen. 

EBA Implementing Technical Standards on 
Supervisory Reporting (Forbearance and 
nonperforming exposures) (Technische 
Durchführungsstandards der EBA für die 
aufsichtlichen Meldungen zu 
Stundungsmaßnahmen und notleidenden 
Risikopositionen) 

NPL-WUs (Workout Units – 
Abwicklungseinheiten) 

Organisatorisch getrennte und eigens hierfür eingerichtete Einheiten der Bank, die sich 
ausschließlich mit der Abwicklung von NPL befassen. Hierunter können auch junge 
Zahlungsrückstände (d. h. noch nicht als NPL eingestufte Risikopositionen) oder in Besitz 
genommene Vermögenswerte fallen. 

 

NPV (Net Present Value – 
Nettobarwert)  

Der ausstehende Nominalbetrag abzüglich der Summe der künftigen Verbindlichkeiten aus 
dem Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für die bestehende Schuld, die mit einem vom 
vereinbarten Zinssatz abweichenden Diskontierungssatz abgezinst werden. 

 

OMV (Open Market 
Valuation — aktueller 
Verkehrswert) 

Der Preis, zu dem ein Vermögenswert unter Wettbewerbsbedingungen versteigert würde. 
Der aktuelle Verkehrswert ist gleichbedeutend mit dem Marktwert. 

https://www.ivsc.org/  

PD (Probability of Default – 
Ausfallwahrscheinlichkeit) 

„Ausfallwahrscheinlichkeit“ und „PD“ bezeichnen die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls einer 
Gegenpartei im Laufe eines Jahres. 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 54 

PE (Performing Exposures – 
nicht notleidende 
Risikopositionen) 

Risikopositionen, welche die oben definierten NPE-Kriterien nicht erfüllen.  

RAF (Risk Appetite 
Framework – Rahmen für die 

Der Gesamtansatz, einschließlich Grundsätze, Verfahren, Kontrollen und Systeme, nach 
dem die Risikobereitschaft ermittelt, kommuniziert und überwacht wird. Er umfasst auch die 

Rat für Finanzstabilität, Principles for An Effective 
Risk Appetite Framework (Grundsätze für eine 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://www.imf.org/
http://www.bis.org/publ/bcbs239_de.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs239_de.pdf
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.ivsc.org/
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
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Risikobereitschaft)  Erklärung zur Risikobereitschaft, Risikolimite und eine Darstellung der Rollen und 
Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung und Überwachung des RAF. Der RAF sollte 
wesentlichen Risiken für das Finanzinstitut und für das Ansehen des Instituts bei 
Versicherungsnehmern, Sparern, Anlegern und Kunden Rechnung tragen. Der RAF steht mit 
der Strategie des Instituts im Einklang.  

wirksame Steuerung der Risikobereitschaft) 

RAS (Risk Appetite 
Statement – Erklärung zur 
Risikobereitschaft) 

In dieser schriftlichen Erklärung legt die Bank fest, welches Gesamtrisiko und welche Arten 
von Risiken sie einzugehen bereit ist, um ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen. Sie umfasst 
qualitative Aussagen sowie quantitative Messgrößen, die im Verhältnis zu Erträgen, Kapital, 
Risikokennzahlen, Liquidität und ggf. anderen relevanten Messgrößen angegeben werden. 
Darüber hinaus sollte die Erklärung auf Risiken eingehen, die schwerer zu quantifizieren 
sind, wie Reputationsrisiken, Verhaltensrisiken sowie Geldwäsche und unethische 
Verhaltensweisen.  

Rat für Finanzstabilität, Principles for an Effective 
Risk Appetite Framework (Grundsätze für eine 
wirksame Steuerung der Risikobereitschaft) 

Risikopositionen auf der 
Watchlist 

Risikopositionen mit Merkmalen, die auf einen kürzlichen Anstieg des Kreditrisikos 
hindeuten, und von der Bank intensiver überwacht und geprüft werden. 

 

Sanierungsplan Von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen erstelltes Dokument, in dem dargelegt wird, mit 
welchen Maßnahmen im Fall einer erheblichen Verschlechterung der Finanzlage die 
finanzielle Stabilität wiederhergestellt werden soll, wie in dem EU-weiten Rahmen für 
Krisenprävention, Krisenmanagement und Abwicklung gefordert. 

Siehe Artikel 5 Absatz 10 der Richtlinie 2014/59/EU 
und der endgültige Entwurf der 
EBA Regulatory Technical Standards on the content 
of recovery plans (Technische 
Regulierungsstandards der EBA zum Inhalt von 
Sanierungsplänen). 

SI (Significant Institution – 
bedeutendes Kreditinstitut) 

In der Terminologie des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory 
Mechanism – SSM) ist ein bedeutendes Kreditinstitut eine Bank, die als so wichtig erachtet 
wird, dass sie von der Europäischen Zentralbank (EZB) direkt beaufsichtigt wird. Als 
„bedeutend“ gelten die drei größten Kreditinstitute eines teilnehmenden Mitgliedstaats, 
Banken die direkte Unterstützung durch die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität/den 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (EFSF/ESM) erhalten und Banken deren 
Gesamtaktiva 30 Mrd € oder 20 % des Bruttoinlandsprodukts (bei einer Bilanzsumme von 
mindestens 5 Mrd €) übersteigen. In Ausnahmefällen kann die EZB eine grenzüberschreitend 
tätige Bank zu einem bedeutenden Kreditinstitut erklären. Insgesamt hat die EZB zum 
1. Januar 2016 etwa 129 Banken als bedeutend eingestuft, deren gemeinsame Bankaktiva 
über 80 % der Gesamtaktiva in den Bilanzen aller beaufsichtigten Kreditinstitute ausmachen. 
Direkte Aufsicht ist per se mikroprudenziell, d. h. institutsspezifisch, während 
„systemrelevante Finanzinstitute“ der makroprudenziellen, d. h. systemspezifischen Aufsicht 
unterliegen. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu 

SSM (Single Supervisory 
Mechanism – Einheitlicher 
Aufsichtsmechanismus) 

Die für die Bankenaufsicht verantwortliche Säule der EU-Bankenunion. Der SSM setzt sich 
aus der EZB und den nationalen zuständigen Behörden der teilnehmenden Länder 
zusammen. Sein Hauptzweck besteht darin, a) die Sicherheit und Solidität des europäischen 
Bankensystems sicherzustellen, b) die Integration und Stabilität der Finanzmärkte zu stärken 
und c) eine einheitliche Aufsicht zu gewährleisten.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu 

ST (Stresstest) Stresstests werden von Aufsichtsbehörden durchgeführt, um Aufsehern, Banken und 
anderen Marktteilnehmern einen gemeinsamen Analyserahmen für die kohärente 
Gegenüberstellung und Bewertung der Widerstandsfähigkeit von Banken gegenüber 
wirtschaftlichen Schocks zur Verfügung zu stellen. 

EU-weiter Stresstest der EBA aus dem Jahr 2016 
EZB Stresstest 2016 – Pressemitteilung 

Texas Ratio Die „Texas Ratio“ entspricht im Allgemeinen dem Verhältnis zwischen dem Bruttowert der 
notleidenden Vermögenswerte einer Bank und der Summe aus dem um immaterielle 
Vermögenswerte geminderten Eigenkapital (Tangible Common Equity – TCE) und den 
Rücklagen für Kreditverluste. 

 

UTP (Unlikeliness to pay – 
Unwahrscheinlichkeit des 
Begleichens der 
Verbindlichkeit) 

Die Punkte, die als Hinweis darauf anzusehen sind, dass eine Verbindlichkeit wahrscheinlich 
nicht beglichen wird, sind in Artikel 178 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
aufgeführt. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R0575 

Vermögensverwaltungs-
gesellschaft 

Eine Zweckgesellschaft zur Bereinigung von Bankbilanzen. Ein Kreditinstitut kann 
notleidende Vermögenswerte (Non-performing Assets – NPA) an eine 
Vermögensverwaltungsgesellschaft übertragen, sofern bestimmte Anforderungen und 
Voraussetzungen erfüllt sind. Vermögensverwaltungsgesellschaften werden oft als „Bad 
Banks“ bezeichnet. 

 

VZÄ (Vollzeitäquivalent) Eine Kennzahl, die ermittelt wird, indem die Zahl der durchschnittlich geleisteten 
Arbeitsstunden eines Arbeitnehmers zur durchschnittlichen Stundenzahl eines 
Vollzeitbeschäftigten ins Verhältnis gesetzt wird. Vollzeitbeschäftigte werden somit mit 
jeweils einem VZÄ gezählt, während bei Teilzeitbeschäftigten die anteilige 
Arbeitsstundenzahl erfasst wird.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Full-
time_equivalent_(FTE)/de  

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/
https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2016-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151105.en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)/de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)/de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)/de
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Anhang 2 
Beispiel für die Kriterien der NPL-
Segmentierung im Retailgeschäft 

1. Natürliche oder juristische Person 

(a) Retailkunde 

(b) Einzelunternehmer 

(c) Kleine Unternehmen und Freiberufler 

(d) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (Überschneidung mit 
Unternehmen) 

2. Zahlungsrückstand/Verzugstage (Days past due – dpd) (je höher der 
Zahlungsrückstand, desto enger die Bandbreite möglicher Lösungen) 

(a) Junge Zahlungsrückstände (>1 Tag Verzug (dpd) und ≤90 Tage Verzug) 

(b) Alte Zahlungsrückstände (>90 Tage Verzug (dpd) und <180 Tage Verzug) 

(c) Mahnbereich >180 Tage Verzug, einschließlich Rechtsstreitigkeiten 
(Schuldner, bei denen rechtliche Schritte eingeleitet wurden oder anhängig 
sind) 

3. Restrukturierte Forderungen (restrukturierte Kredite mit Zahlungsrückständen, 
was auf anhaltende Rückzahlungsprobleme hindeutet, und/oder 
fehlgeschlagene Umsetzung der angebotenen Restrukturierungslösung) 

(a) Zahl der bisherigen Restrukturierungen 

4. Forderungssaldo 

(a) Höchstwert 

(b) Tiefstwert 

(c) Mehrere Forderungen 

5. Risikoniveau (basierend auf der Einschätzung der 
Bank/Verhaltensscoring/interne Verhaltensdaten/Transaktionshistorie/ 
Bonitätseinstufung). Kunden mit besseren Zahlungshistorien reagieren mit 
größerer Wahrscheinlichkeit positiv auf Restrukturierungsangebote. 

(a) sehr hoch 

(b) hoch 
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(c) mittel 

(d) niedrig 

6. Basierend auf dem Verhalten des Schuldners 

(a) saisonale Rückzahlungen 

(b) kooperativ versus nicht kooperativ (Kunden, die eine Kooperation 
ablehnen, sollten dem Mahnbereich übertragen werden) 

(i) Zahl der eingehaltenen/nicht eingehaltenen Zusagen 

(ii) Zahl der fehlgeschlagenen Anrufversuche 

(iii) Datum der letzten erfolgreichen Kontaktaufnahme 

7. Zweck der Kreditfazilität (nach Produkt) 

(a) Kredit für Hauptwohnsitz 

(b) Kredit für Zweitwohnsitz/Feriendomizil 

(c) Kredit für Anlageimmobilie/Immobilienkauf zwecks Vermietung 

(d) Privatkredit 

(e) Überziehungskredit 

(f) geleaster Vermögenswert 

(g) Kreditkarte 

(h) Kredite an Einzelunternehmer, Kleinstunternehmen, KMU 

(i) für den Aufbau des Geschäfts: Geschäftsräume, Infrastruktur, 
Ausrüstung, Renovierung 

(ii) Betriebsmittel 

8. Kreditwährung (Euro, Schweizer Franken, Dollar usw.) 

9. Kreditzinssatz (Erwägung einer Zinssenkung für Kredite mit hoher 
Zinsbelastung, sofern möglich) 

10. Kundenprofil und Ausblick (Alter des Schuldners, Gesundheitszustand, Art und 
Dauer der Beschäftigung, Beschäftigungsaussichten, berufliche Qualifikation, 
Branche) 

11. Land des Wohnsitzes/Firmensitzes 

(a) gebietsansässig 

(b) gebietsfremd 
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12. Lage der zugrunde liegenden Sicherheit 

(a) ländlich versus städtisch 

(b) erstklassige Lage, Stadtzentrum, Stadtrand usw. 

13. Art der zugrunde liegenden Sicherheit 

(a) Grundstück 

(i) Bauland 

(ii) landwirtschaftliche Fläche 

(b) Gebäude 

(i) Haus 

(ii) Ladenlokal 

(iii) Fabrik 

14. Auf Basis des LTV 

(a) Für Kredite mit niedrigem LTV könnte ein Verkauf der zugrunde liegenden 
Sicherheit die bevorzugte Option sein, im Gegensatz zu Krediten mit 
hohem LTV 

15. Härtefälle (gesundheitliche Probleme, Trennung, Scheidung) 

16. Kapitaldienstfähigkeitsprüfung des Kreditnehmers 

(a) Rückzahlung des Kredits finanziell tragbar versus nicht finanziell tragbar 

(b) Einnahmen abzüglich Ausgaben versus angemessene 
Lebenshaltungskosten versus Kreditraten 

17. Tragfähigkeit durch den Kreditnehmer (z. B. tragfähig versus nicht tragfähig) 
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Anhang 3 
Benchmark für Messgrößen zur NPL-
Überwachung 

Banken sollten eine Reihe zuverlässiger Messgrößen zur Bewertung ihrer 
Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Strategie für notleidende Risikopositionen und 
in Besitz genommene Vermögenswerte bestimmen. Die nachfolgende Tabelle 
enthält eine unverbindliche, nicht abschließende Liste von Messgrößen und umfasst 
auch Leistungsindikatoren (Key Permance Indicators), die in Abschnitt 3.5 des 
vorliegenden Leitfadens erläutert werden. 

 
Aggregierte NPL-Messgrößen 

NPE-Volumen und Ströme NPE-Bestand / Gesamtvolumen an Risikopositionen 

 NPE-Bestand + in Besitz genommene Vermögenswerte + nicht notleidende gestundete 
Risikopositionen / Gesamtbestandvolumen an Risikopositionen + in Besitz genommene 
Vermögenswerte 

 Vierteljährliche Zuflüsse von NPE (+/-) / NPE-Gesamtbestand 

 Vierteljährliche Zuflüsse aus nicht notleidenden Risikopositionen in notleidende Risikopositionen 

 Vierteljährliche Zuflüsse aus nicht notleidenden gestundeten Risikopositionen in notleidende 
Risikopositionen 

 Vierteljährliche Zuflüsse aus notleidenden Risikopositionen in nicht notleidende Risikopositionen 

 Vierteljährliche Zuflüsse aus notleidenden Risikopositionen in nicht notleidende gestundete 
Risikopositionen 

 Vierteljährliche Zuflüsse aus nicht notleidenden gestundeten Risikopositionen in nicht notleidende 
Risikopositionen 

 Vierteljährliche Zuflüsse aus nicht notleidenden Risikopositionen in nicht notleidende gestundete 
Risikopositionen 

Wertberichtigungen Vierteljährliche Erhöhung des Wertberichtigungsbestands 

 Vierteljährliche Auflösung von Wertberichtigungen 

 Vierteljährliche Veränderung der Wertberichtigungen (+/-) / NPE-Gesamtbestand 

 Kumulierte Gesamtwertberichtigungen / NPE-Gesamtbestand 

 Nach Kreditgruppe (z. B. Anzahl der Jahre seit NPL-Einstufung, besichert/unbesichert) 

Verlustbudget Gesamtverlust als Folge von Forbearance-Maßnahmen 

 Gesamtverlust versus Budget 

Mahnwesen 

Mitarbeiter-Aktivitäten Anzahl der Kundenkontakte pro Quartal versus Plan 

 Anzahl der Kundenkontakte, die zu einer Forbearance-Vereinbarung geführt haben 

 Anzahl der Kundenkontakte, die zu Barerlösen geführt haben 

Barerlöse Vierteljährliche Barerlöse aus NPE / NPE-Gesamtbestand 

 Vierteljährliche Barerlöse aus Zinszahlungen auf NPE / NPE-Gesamtbestand 

 Vierteljährliche Barerlöse aus Tilgungs- und Gebührenzahlungen auf NPE / NPE-Gesamtbestand 

 Vierteljährliche Barerlöse aus immobilienbezogenen Verwertungen, auch als prozentualer Anteil am 
NPE-Gesamtbestand 

 Vierteljährliche Barerlöse aus nicht immobilienbezogenen Verwertungen, auch als prozentualer Anteil 
am NPE-Gesamtbestand 

 Vierteljährliche Barerlöse aus Verkäufen von NPE, auch als prozentualer Anteil am NPE-
Gesamtbestand 

 Vierteljährliche Barerlöse aus NPE, auch als prozentualer Anteil am NPE-Gesamtbestand 

Forbearance-Maßnahmen 
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Schuldenerlass Vierteljährlicher Schuldenerlass 

 Vierteljährlicher Schuldenerlass / Spezifisch zugewiesene Wertberichtigungen 

 Vierteljährlicher Schuldenerlass / NPE-Gesamtbestand 

Bilanzielle 
Abschreibungen 

Vierteljährliche bilanzielle Abschreibungen (vollständig und teilweise) 

 Vierteljährliche bilanzielle Abschreibungen (vollständig und teilweise) / Spezifisch zugewiesene 
Wertberichtigungen 

 Vierteljährliche bilanzielle Abschreibungen (vollständig und teilweise) / NPE-Gesamtbestand 

Forbearance-Maßnahmen Wert der NPE, die aktuell Gegenstand kurzfristiger Forbearance-Maßnahmen sind  

 Wert der NPE, die aktuell Gegenstand langfristiger Forbearance-Maßnahmen sind 

 Wert kürzlich vereinbarter Forbearance-Lösungen nach Merkmalen (z. B. Zahlungsaussetzung > 
12 Monate) 

 Wert der Kredite, die aktuell Gegenstand von Forbearance-Maßnahmen sind / NPE-Gesamtbestand 

 Wert der nicht notleidenden Risikopositionen, die aktuell Gegenstand von Forbearance-Maßnahmen 
sind 

 Vierteljährliches Volumen an notleidenden gestundeten Risikopositionen / NPE-Gesamtbestand 

 Gesamtvolumen an notleidenden gestundeten Risikopositionen / NPE-Gesamtbestand 

 Wert der notleidenden gestundeten Risikopositionen, die aktuell in finanziellen Schwierigkeiten sind 

Quote erneuter Ausfälle 
(Re-Default-Rate) 

Quote erneuter Ausfälle bei notleidenden gestundeten Risikopositionen 

 Quote erneuter Ausfälle bei nicht notleidenden gestundeten Risikopositionen 

Debt-Asset-Swap (Tausch 
von Forderungen gegen 
Vermögenswerte des 
Schuldners) 

Vierteljährliche Debt-Equity-Swaps, auch als Anteil am NPE-Gesamtbestand 

 Vierteljährliche Debt-Asset-Swaps, auch als Anteil am NPE-Gesamtbestand 

Gerichtliche Maßnahmen 

Gerichtliche Maßnahmen Wert und Anzahl der Kredite, die aktuell Gegenstand gerichtlicher Maßnahmen sind 

 Wert und Anzahl der Vermögenswerte, die kürzlich in Besitz genommen wurden 

 Vierteljährlicher Wert und Anzahl der Kredite, bei denen gerichtliche Maßnahmen eingeleitet wurden 

 Vierteljährlicher Wert und Anzahl der Kredite, bei denen gerichtliche Maßnahmen abgeschlossen 
wurden 

 Durchschnittliche Dauer kürzlich abgeschlossener Gerichtsverfahren 

 Durchschnittliche Erlöse aus kürzlich abgeschlossenen Gerichtsverfahren (einschließlich 
Gesamtkosten) 

 Verlustquote bei Krediten, bei denen gerichtliche Maßnahmen abgeschlossen wurden 

NPL-bezogene GuV-Positionen 

Zinsen aus NPL Erfolgswirksam erfasste Zinszahlungen auf NPL 

 Anteil erfasster Zinszahlungen aus NPL, die tatsächlich eingegangen sind 
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Anhang 4 
Beispiele für Frühwarnindikatoren (FWI) 

 

FWI auf Ebene des Kreditnehmers, die aus externen Quellen stammen 

Externe Quellen Erhöhung des Schuldenstands und der Sicherheiten bei anderen Banken 

 Einstufung als überfällig oder in eine andere "notleidend"-Kategorie bei anderen Banken 

 Ausfall des Garantiegebers 

 Eintrag in das zentrale Schuldnerverzeichnis (sofern vorhanden) 

 Gerichtsverfahren 

 Insolvenz 

 Veränderungen der Unternehmensstruktur (z. B. Fusion, Kapitalherabsetzung)  

 Zugewiesenes externes Rating und Tendenz 

 Andere negative Informationen zu wichtigen Kunden/Gegenparteien des Schuldners/der Zulieferer 

FWI auf Ebene des Kreditnehmers, die aus internen Quellen stammen 

Unternehmen Internes Rating mit negativer Tendenz 

 Nicht eingelöste Schecks 

 Wesentliche Veränderung des Liquiditätsprofils 

 Verschuldungsquote (Eigenkapitalquote <5 % oder 10 %) 

 Anzahl der Verzugstage 

 Anzahl der Monate mit Überziehungen/ ungenehmigten Überziehungen 

 Vorsteuergewinn/Umsatz-Verhältnis (z. B. von <-1 %) 

 Anhaltende Verluste 

 Anhaltende übermäßige Commercial Paper-Abschläge 

 Negatives Kapital 

 Zahlungsverzögerungen 

 Umsatzrückgang 

 Reduzierung von Handelskreditlinien (z. B. im Vorjahresvergleich, im 
Dreimonatsdurchschnitt/Jahresdurchschnitt) 

 Unerwartete Reduzierung bei nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien (z. B. des nicht in 
Anspruch genommenen Betrags/der Gesamtkreditlinie) 

 Negative Tendenz des Verhaltensscorings 

 Negative Tendenz der Ausfallwahrscheinlichkeit und/oder des internen Ratings 

Natürliche Personen Hypothekenkreditrate >x-facher Guthabensaldo 

 Verzugstage Hypotheken- und Verbraucherkredit 

 Abnahme des Habensaldos >95 % in den letzten 6 Monaten 

 Durchschnittlicher Habensaldo insgesamt <0,05 % des Gesamtsollsaldos 

 Gestundet 

 Staatsangehörigkeit und zugehörige historische Ausfallraten 

 Lohn-/Gehaltsrückgang in den letzten 3 Monaten 

 Arbeitslosigkeit 

 Junge Zahlungsrückstände (z. B. 5 bis 30 Verzugstage, je nach Portfolio-/Kundenart) 

 Rückgang von Banküberweisungen auf Girokonten 

 Anstieg des Verhältnisses zwischen Kreditrate und Gehaltseingang 

 Anzahl der Monate mit Überziehung, ungenehmigten Überziehungen  

 Negative Tendenz des Verhaltensscorings 

 Negative Tendenz der Ausfallwahrscheinlichkeit und/oder des internen Ratings 

FWI auf Portfolio-/Segmentebene 
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Portfolioverteilung 
 

 Volumenverteilung und Konzentrationsgrad 

 X (z. B. 10) größte Gruppen verbundener Kunden und zugehörige Risikoindikatoren 

 Verteilung der Aktivaklassen 

 Aufschlüsselung nach Branche, Sektor, Sicherheitenart, Land, Laufzeit usw. 

Risikoparameter PD/LGD-Entwicklung (insgesamt und segmentweise) 

 PD/LGD-Prognosen und- Projektionen 

 Gesamt-EL 

 Forderungshöhe bei Ausfall  

LLP-Daten LLP-Bestände und Zu-/Abgänge (insgesamt und segmentweise) 

 Volumina und Entwicklungen bedeutsamer Wertberichtigungen auf individueller Basis 

NPL/Forbearance-
Status/Inbesitznahme 

NPL-Volumen nach Kategorie (>90 Verzugstage, LLP, etc.) 

NPL/Forbearance-
Status/Inbesitznahme 

Forbearance-Volumen und Segmentierung (Restrukturierung, Abwicklung, zwangsweise 
Verlängerung, sonstige Änderungen, Aufschübe >90 Verzugstage, LLP) 

 Anteil der in Besitz genommenen Vermögenswerte am Gesamtvolumen der Risikopositionen 

 NPL-Quote ohne in Besitz genommene Vermögenswerte 

 NPL-Quote mit in Besitz genommenen Vermögenswerten 

 NPL-Deckung (LLPs, Sicherheiten, sonstige Garantien) 

  

 

 

FWI nach Kundentyp/Segmentart 

Allgemeines Anpassbare Indexdaten (BIP, Aktienmärkte, Rohstoffpreise, CDS-Prämien usw.) 

Seefracht Frachtratenindizes (z. B Baltic Dry Index) 

 Kapitaldienstdeckungsgrad (DSCR) und LTV-Werte 

Luftfahrt fluglinienspezifische Indikatoren (Sitzladefaktor, Umsatzerlös je Fahrgast usw.) 

Immobilien immobilienbezogene Indizes (Segment, Region, Städte, ländliche Gebiete usw.) 

 Mietmarktzahlen und erwartete Marktwertänderungen 

Energie Indexdaten zu regional verfügbaren alternativen Energiequellen (z. B. Windmenge usw.) 

 Informationserfassungssystem zu potenziellen technischen oder politischen Risiken im 
Energiebereich. 

Infrastruktur/Flughäfen Fahrgastdaten der Flughäfen 

 



Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten − Anhang 5 
Einheitliche NPL-Richtlinien 121 

Anhang 5 
Einheitliche NPL-Richtlinien 

Banken sollten Richtlinien in Bezug auf den Rahmen für das NPL-Management 
erarbeiten und regelmäßig überprüfen sowie deren Einhaltung überwachen. Bei 
Banken mit hohen NPL-Beständen sollte das Leitungsorgan diese Richtlinien und 
Prozesse mindestens jährlich überprüfen und gegebenenfalls notwendige 
Änderungen in die Wege leiten. 

Es wird erwartet, dass folgende Richtlinien – unter Berücksichtigung der Strategie 
der Bank (einschließlich ihrer NPL-Strategie und ihres Implementierungsplans, 
sofern relevant) und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – erarbeitet werden: 

Richtlinie für die Verwaltung von Zahlungsrückständen 

Zweck der Richtlinie ist es, das operative Modell der Bank für NPL (siehe 
Abschnitt 3.3) festzulegen. Dabei sind mindestens folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 

• Struktur und Zuständigkeiten der NPL-WUs sowie anderer an der Verwaltung 
von Zahlungsrückständen (einschließlich NPL) beteiligter Bereiche, wobei 
außerdem eindeutige Auslösetatbestände für die Übergabe und eine 
Verbindung zur Portfoliosegmentierung festzulegen sind, 

• das von den beteiligten Funktionen zu befolgende Verfahren, das 
mindestens Folgendes umfasst: 

• das in jeder Phase des Zahlungsrückstands (Rückstandsvorstufe, 
junge Rückstände, alte Rückstände) zu befolgende Verfahren und die 
entsprechenden Übergabekriterien, 

• wie vorzugehen ist, wenn ein Kreditnehmer als nichtkooperierend 
und/oder nicht tragfähig eingestuft wird, und die Kriterien für diese 
Einstufung, 

• die Kommunikation59 mit dem Kreditnehmer in jeder Stufe, 

• die anzuwendenden Instrumente und Methoden, 

• den Bedarf an Personal und technischen Ressourcen, 

                                                                      
59  Die Kommunikation mit dem Kreditnehmer sollte dem jeweiligen Rechtsrahmen (z. B. 

Verhaltenskodex) des jeweiligen Landes der Geschäftstätigkeit entsprechen. 
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• in welchem Mindestumfang Managementinformationsberichte für 
Monitoringzwecke und zur regelmäßigen Unterrichtung des 
Leitungsorgans intern zu erstellen sind. 

Forbearance-Richtlinie 

Mit dieser Richtlinie soll der Rahmen abgesteckt werden, in dem die Bank 
Kreditnehmern, die mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind oder in Zukunft 
konfrontiert sein können, Forbearance-Maßnahmen gewähren kann (siehe 
Kapitel 4). 

In der Richtlinie sollten mindestens folgende Punkte geregelt sein: 

1. die von den Kreditnehmern vorzulegenden Finanzunterlagen und sonstigen 
Dokumente60, anhand derer der zuständige Kreditsachbearbeiter die 
Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers (Tilgung und Zinsen) nachweisen 
kann, 

2. die vom Kreditsachbearbeiter anzuwendenden Mindestwerte bei zentralen 
finanziellen Indikatoren und Kennziffern für die Rückzahlungsfähigkeit, 
aufgeschlüsselt nach Portfolio und Produkt, zur umfassenden Beurteilung der 
Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers, 

3. das Verfahren zur Bestimmung und Umsetzung der Forbearance-Lösung, die 
sich für einen Kreditnehmer am besten eignet: 

(a) Bei Retailkunden ist dies vorzugsweise durch einen Entscheidungsbaum 
(vgl. die Erläuterungen im Kapital zu Forbearance) zu veranschaulichen. 
Bei nicht dem Retailbereich zuzurechnenden Kreditnehmern ist ein 
Entscheidungsbaum möglicherweise nicht angebracht. Stattdessen sollte 
die Richtlinie dem Kreditsachbearbeiter durch klare Anweisungen erklären, 
wie die Eignung einer Forbearance-Behandlung für einen solchen 
Kreditnehmer zu beurteilen ist. 

(b) Bei Kreditnehmern, für die keine Lösung gefunden werden kann (nicht 
tragfähige und/oder nichtkooperierende Kreditnehmer), sind der 
termingebundene Prozess und die Verfahren für die Übertragung dieser 
Kreditnehmer an die für die Abwicklung zuständige NPL-WU festzulegen. 

4. ein Instrumentarium an kurz- und langfristigen Lösungen, wie in Kapitel 4 
beschrieben: 

(a) Jede Forbearance-Lösung sollte den Kreditnehmer auf wirksame Weise 
neu verpflichten, um eine tragfähige Schuldenstruktur zu schaffen und die 
Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers (Tilgung und Zinsen) unter 
Beweis zu stellen. 

                                                                      
60  Die erforderlichen Unterlagen dürften sich je nach Art des Kreditnehmers (natürliche oder juristische 

Person) unterscheiden. 
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5. klare Anweisungen für den Kreditsachbearbeiter zu den Anforderungen an die 
Neubewertung von Sicherheiten gemäß Kapitel 7, 

6. der Entscheidungsprozess, Genehmigungsstufen und -verfahren für jede Art 
von Forbearance-Lösungen und Risikopositionen bis zur Ebene des 
Leitungsorgans: 

7. der Prozess und das Verfahren zur Überwachung der gewährten Forbearance-
Lösungen und des Rückzahlungsverhaltens des Kreditnehmers nach einer 
Restrukturierung: 

(a) Bei diesen Prozessen und Verfahren sollte eindeutig bestimmt sein, wie 
häufig der Kreditnehmer zu prüfen ist, wie ein erneuter Ausfall zu 
definieren ist, wie eine Neubewertung zu erfolgen hat und erneute Ausfälle 
zu melden sind. 

8. das Preisspektrum je nach vorgeschlagener Lösung und Art des 
Kreditnehmers. 

Für Punkt 2 sollten die Banken sektorspezifische Leitlinien (d. h. zumindest 
hinsichtlich der Risikopositionsklassen für die aufsichtliche Meldung) erstellen, 
welche die zentralen finanziellen Indikatoren und Kennzahlen sektorspezifisch (KMU 
und Großunternehmen) festlegen. So könnte die Beurteilung in der Hotelbranche die 
durchschnittlichen Zimmerpreise, den durchschnittlichen Zimmerertrag, die 
Kapitalbindungsdauer, den Anteil der Fixkosten an den Gesamtkosten, den Anteil 
der variablen Kosten an den Gesamtkosten, Instandhaltungskosten usw. 
berücksichtigen. 

Richtlinie für Mahnwesen/Zwangsvollstreckung 

Die für das Mahnwesen zuständigen NPL-WUs sollten zeitnah die Maßnahmen 
ergreifen, die am besten geeignet sind, um die Zahlungseingänge von 
Kreditnehmern zu erhöhen sowie wie den Erfolg des Mahnwesens zu maximieren 
bzw. Verluste zu minimieren. Die damit verbundenen Prozesse und Verfahren 
sollten im Einklang mit der NPL-Strategie in einer Richtlinie für das Mahnwesen 
festgelegt werden, die zumindest Folgendes regelt: 

• das Spektrum an verfügbaren Optionen zur Lösung des Falls. Eine Abteilung 
des Mahnbereichs hat beispielsweise die folgenden Möglichkeiten (Reihenfolge 
irrelevant): 

• freihändiger Verkauf von Vermögenswerten (Kreditnehmer beteiligt sich 
und stimmt der Veräußerung des Vermögenswerts zu), 

• zwangsweise Veräußerung von Vermögenswerten durch 
Insolvenzverwalter/Gerichtsverfahren (Vermögenswerte werden nicht in 
der Bilanz des Instituts ausgewiesen), 
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• Inbesitznahme von Vermögenswerten (Vermögenswerte werden in der 
Bilanz des Instituts ausgewiesen), 

• Inkasso (intern oder extern), 

• Debt-Asset/Equity-Swap, 

• Veräußerung des Kredits/Kreditportfolios an Dritte. 

• das Verfahren, das bei der Auswahl der geeignetsten Mahnoption zu befolgen 
ist, und die bei dieser Entscheidung einzubeziehenden Experten (z. B. 
Kreditsachbearbeiter, Anwälte, Immobiliensachverständige, Risikokontrolle), 

• bei der Auswahl der Mahnoption zu berücksichtigende Aspekte wie vorhandene 
Sicherheiten, Art der Rechtsdokumente, Art des Kreditnehmers, lokale 
Marktbedingungen und gesamtwirtschaftliche Aussichten, der gegebene 
Rechtsrahmen und etwaige frühere Erlösquoten der einzelnen Optionen im 
Vergleich zu den Kosten der einzelnen Optionen, 

• eine klare Definition nichtkooperierender Kreditnehmer oder einen Verweis auf 
entsprechende Richtlinien, in denen diese Definition enthalten ist, 

• einen klar definierten Genehmigungsprozess für jede Mahnstufe in den 
verschiedenen Mahnoptionen, die der Bank zur Verfügung stehen, 

• die Rolle der Risikokontrollabteilung und der internen Revision im Verfahren 
und im Überwachungsprozess. 

Im Hinblick auf die Verwertung von Sicherheiten sind in einer Richtlinie folgende 
Aspekte zu regeln: 

• der für den Vermögenswert zu befolgende Bewertungsansatz (gemäß 
Kapitel 7) einschließlich der im Falle einer einvernehmlichen und einer nicht 
einvernehmlichen Veräußerung anfallenden Verwertungskosten, die im 
Einklang mit den Anforderungen in Abschnitt 7.4.3 stehen sollten, 

• die Einbeziehung interner oder externer Fachleute, 

• mögliche Obergrenzen für den Wert der von der Bank innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums in Besitz genommenen Vermögenswerte und mögliche 
Obergrenzen für den Wert von Vermögenswerten, die von der Bank gleichzeitig 
gehalten werden dürfen61, 

• das nach der Inbesitznahme zu befolgende Verfahren zur Entwicklung und 
Umsetzung einer Veräußerungsstrategie und der für die Verwaltung der 
betreffenden Vermögenswerte zuständige Bereich der Bank (kann auch in einer 
separaten Richtlinie für in Besitz genommene Vermögenswerte festgelegt 
werden). 

                                                                      
61  Zur Berücksichtigung des Branchenkonzentrationsrisikos, beispielsweise im Immobiliensektor. 
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Richtlinie für NPL-Einstufungen und Risikovorsorge 

Banken sollten solide Methoden einführen, dokumentieren und einhalten, die 
Leitlinien, Verfahren und Kontrollen zur Beurteilung und Bemessung von 
Wertberichtigungen bei notleidenden Krediten enthalten.62 

• Diese Methoden sollten mindestens jährlich überprüft werden. 

• Die Methoden sollten die wichtigsten Begriffe, Einschätzungen, Annahmen und 
Erwartungen im Zusammenhang mit der Beurteilung und Bemessung von 
Wertberichtigungen für notleidende Kredite klar dokumentieren (z. B. 
Migrationsraten, Schadensfälle, Kosten für die Verwertung von Sicherheiten).63 
Sie sollten hinreichend konservativ sein und durch empirische Belege 
untermauert werden. 

• Eindeutige Vorgaben zur zeitnahen Erfassung von Wertberichtigungen, ggf. 
aufgeschlüsselt nach aufsichtsrechtlichen Risikopositionsklassen (siehe 
Abschnitt 6.6). 

• Banken sollten schriftliche Leitlinien und Verfahren einführen und einhalten, in 
denen die Kreditrisikosysteme und -kontrollen, welche sie in ihren 
Kreditrisikomethoden verwenden, näher beschrieben werden.64 

• Es sollten angemessene Angaben zu den Einschätzungen des Managements, 
den Erwartungen, berücksichtigten Annahmen und der zugehörigen 
Sensitivitätsanalyse gemacht werden. 

• Die Banken sollten, entsprechend der bewährten Praxis, ihre Ausfallraten 
regelmäßigen Rückvergleichen unterziehen. Seitens der Aufsicht besteht die 
Erwartung, dass dies mindestens alle sechs Monate erfolgt. 

• Ferner sollten Banken hinreichend umsichtig vorgehen, wenn sie eine 
Auflösung/Verringerung der bestehenden Wertberichtigung in Betracht ziehen, 
und sicherstellen, dass die korrigierten Schätzungen und Annahmen den 
aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und den aktuellen Erwartungen zu den 
wirtschaftlichen Entwicklungen entsprechen. 

• Banken sollten außerdem prüfen, inwieweit erwartete Zahlungsströme 
vertraglich gesichert sind, bevor sie eine Abzinsung in Betracht ziehen. 

Abschreibungsrichtlinie 

Wie in Abschnitt 6.6 erläutert, sollten alle Banken über eine definierte 
Abschreibungsrichtlinie verfügen, um zeitnah beurteilen zu können, inwieweit NPL 
einbringlich sind. 
                                                                      
62  BCBS Guidance on accounting for expected credit losses, Grundsatz 2. 
63  BCBS Guidance on accounting for expected credit losses, Textziffer 29. 
64  BCBS Guidance on accounting for expected credit losses, Textziffer 31. 
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In Anbetracht der möglichen Auswirkungen von Abschreibungen auf das Kapital und 
des Moral Hazard, den sie verursachen können, sollte durch spezifische und klare 
Regeln gewährleistet sein, dass sie im Einklang mit der strategischen Planung der 
Bank stehen. Zudem sollte die angemessene und umsichtige Vornahme von 
Abschreibungen durch einen fortlaufenden Kontrollmechanismus überwacht werden. 

In der Abschreibungsrichtlinie bzw. den entsprechenden Verfahrensdokumenten 
sollten mindestens folgende Aspekte geregelt sein: 

• der Abschreibungsansatz für einzelne Portfolios/Risikopositionsklassen, d. h. 
unter welchen Bedingungen/Umständen Abschreibungen vorzunehmen sind, 

• ob ein einzelfallbezogener Ansatz zulässig ist und welche Verfahren dabei zu 
befolgen sind, 

• die im Falle einer Entscheidung zur Abschreibung erforderlichen ergänzenden 
Unterlagen, 

• ob es bezogen auf (verbundene) Kreditnehmer bzw. auf Portfolioebene eine 
Obergrenze für zulässige Abschreibungen gibt, 

• die Genehmigungsgrenzen in Bezug auf Abschreibungen. 

Ferner wird angesichts der erheblichen finanziellen Folgen von Fehlentscheidungen 
und ihrer Auswirkungen auf die Reputation empfohlen, geeignete 
Kompetenzgrenzen für die Umsetzung von Regelungen zur 
Forderungsabschreibung und zum Schuldenerlass festzulegen. 

Richtlinie für notleidende Kredite mit mehreren Bankgläubigern 

Im Falle von NPL-Kreditnehmern mit mehreren Gläubigern – in der Regel 
Firmenkunden – sollten Banken auch eine Interaktion mit anderen Gläubigern in 
Betracht ziehen. Deshalb sollten die Banken ein klares Verfahren für Verhandlungen 
und die Interaktion mit anderen Finanzinstituten (oder Dritten), bei denen der 
Kreditnehmer Schulden hat, festlegen. 

Umgang mit Sicherheiten 

In Anbetracht der Bedeutung der Kreditrisikominderung im NPL-Abwicklungsprozess 
sollten Banken klare und konsistente Richtlinien zum Umgang mit Sicherheiten 
erarbeiten. Darin sind das Management und die Bewertung aller Arten von 
Sicherheiten für NPL sowie die Berichterstattung zu Sicherheiten umfassend zu 
regeln. Aufgrund der Komplexität und der Besonderheiten mancher Sicherheiten 
sollten Banken bei der Erstellung und Überprüfung dieser Richtlinien externes 
Fachwissen in Anspruch nehmen. Durch die Erarbeitung dieser Richtlinien stellen 
die Banken einen einheitlichen Ansatz für die Handhabung und Bewertung 
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vergleichbarer Sicherheiten im gesamten Portfolio sicher, wie in Kapitel 7 dieses 
Leitfadens näher beschrieben. 

Richtlinie für das Frühwarnsystem bzw. die Watchlist 

Es sollte eine eigene Richtlinie aufgestellt werden, die unter anderem Folgendes 
regelt: 

• die als Reaktion auf verschiedene Arten von Frühwarnsignalen zu treffenden 
Maßnahmenarten, wobei Kundenbetreuer nicht imstande sein sollten, 
Frühwarnsignale abzustellen, solange keine geeignete Maßnahme getroffen 
und dokumentiert wurde, 

• Eskalationsverfahren, 

• wichtigste Bestandteile, Häufigkeit und Empfänger der entsprechenden 
Meldungen, 

• Übergabekriterien/Verknüpfung mit NPL-Verfahren. 

Outsourcing-/NPL-Servicing-Richtlinie 

Falls relevant, sollte eine eigene Richtlinie für die Auslagerung von Dienstleistungen 
an Dritte aufgestellt werden. Darin sind die Verfahren für die Auswahl von 
Outsourcing-Partnern, der Inhalt der betreffenden Verträge und der 
Entscheidungsprozess für Outsourcing-Vereinbarungen sowie die Überwachung 
dieser Vereinbarungen zu regeln. 
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Anhang 6 
Kapitaldienstfähigkeitsprüfung für 
Kreditnehmer im Retail- und im 
Firmenkundengeschäft 

Retail-Kreditnehmer 

Hat ein Kreditnehmer bei einer Bank Kreditfazilitäten, die unterschiedlichen 
Kategorien zuzuordnen sind, (z. B. Immobilienkredit, Kreditkarte, Konsumentenkredit 
usw.), so sollte die Bank eine „Entflechtung“ der verschiedenen Kreditfazilitäten, der 
einzelnen Sicherheiten und/oder Ertragsströme prüfen und diese Kategorien in ihrer 
Beurteilung sowohl einzeln als auch insgesamt betrachten, um die sinnvollste(n) 
Gesamtrestrukturierungslösung(en) zu ermitteln. Folgende Aspekte sollten ebenfalls 
beachtet werden: 

• Berücksichtigung der persönlichen finanziellen und nicht finanziellen 
Informationen des Kreditnehmers, 

• Berücksichtigung der Gesamtverschuldung des Kreditnehmers, insbesondere 
hinsichtlich Rückzahlungsverpflichtungen zu unbesicherten Schulden und der 
Folgen von Nichtzahlung, 

• Kreditrückzahlungsvereinbarungen sollten das verbleibende verfügbare 
Einkommen nach Abzug aller Ausgaben und Verpflichtungen nicht 
überschreiten, 

• Analyse/Bewertung historischer Daten, um zu ermitteln, wann und aus welchen 
Gründen die finanziellen Schwierigkeiten des Kreditnehmers eingetreten sind 
und ob die angebotene Restrukturierungslösung tragfähig ist, 

• Bei der Beurteilung der Ausgaben eines Kreditnehmers sollte berücksichtigt 
werden, ob diese wahrscheinlich künftig steigen. Banken sollten zumindest 
nachweisen können, dass inflationsbedingt steigenden Ausgaben Rechnung 
getragen wurde. Ferner sollten sie belegen können, dass steigende Ausgaben 
berücksichtigt wurden, die dem Kreditnehmer und seinen besonderen 
Umständen geschuldet sind (beispielsweise höhere Unterhaltsverpflichtungen, 
Ausbildungskosten usw.). 

• Werden künftige oder spezifische Ausgabenrückgänge berücksichtigt (etwa weil 
ein Unterhaltsberechtigter eine Ausbildung abschließt und in ein 
Beschäftigungsverhältnis eintritt), so sollten Banken nachweisen können, dass 
diese Ausgabenrückgänge konservativ berücksichtigt wurden, plausibel sind, 
für die Dauer der vorgesehenen Lösung Bestand haben und den Kreditnehmer 
nicht unverhältnismäßig belasten, 
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• Einschätzung, ob die vorgesehene Restrukturierungslösung den individuellen 
Bedürfnissen des Kreditnehmers zur Aufrechterhaltung eines bestimmten 
Lebensstandards entspricht, 

• Beurteilung der aktuellen und zukünftigen Rückzahlungsfähigkeit des 
Kreditnehmers. 

Zur Beurteilung der aktuellen Rückzahlungsfähigkeit sollten beispielhaft folgende 
Aspekte berücksichtigt werden: 

• persönliche finanzielle und nicht finanzielle Informationen (z. B. 
Unterhaltsberechtigte, Haushaltsbedarf, Berufstätigkeit, Einkommen, Ausgaben 
usw.), 

• Gesamtverschuldung, 

• aktuelle Rückzahlungskapazität, 

• bisheriges Rückzahlungsverhalten, 

• Gründe für die Zahlungsrückstände (z. B. Gehaltskürzung, Verlust des 
Arbeitsplatzes), 

• Alter und Höhe der Rückstände, 

• Eignung der Objektgröße im Hinblick auf die Unterkunftsanforderungen des 
Kreditnehmers. 

Zur Beurteilung der zukünftigen Rückzahlungsfähigkeit sollten beispielhaft auch 
folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

• Einkommen, 

• Zeitdauer bis zum Renteneintritt gegenüber Kreditlaufzeit, 

• Lebensphase, 

• Unterhaltsberechtigte und ihr Alter, 

• Beschäftigungsstatus/-aussichten, 

• Branche, 

• Ersparnisse und Vermögen, 

• Kredite und andere Verpflichtungen, 

• zukünftige Rückzahlungskapazität, 

• Mindestlebensstandard, 

• maßgebliche Arbeitsmarktindikatoren, 

• bekannte künftige Änderungen der Situation des Kreditnehmers. 
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Zusätzlich ist Folgendes zu beachten: 

• Bei der Kapitalisierung von Zahlungsrückständen sollte die Bank einschätzen 
und nachweisen können, dass die überprüften Einkünfte und Ausgaben den 
Kreditnehmer in die Lage versetzen, den Kredit über die gesamte Dauer des 
geänderten Tilgungsplans zu bedienen, und dass der Kreditnehmer in den 
letzten sechs Monaten vor der Kapitalisierung der Rückstände Zahlungen im 
Einklang mit dem geänderten Tilgungsplan geleistet hat. 

• Bei einer Laufzeitverlängerung ist das Alter des Kreditnehmers zu 
berücksichtigen. Falls diesbezüglich für den Kreditnehmer ein verbindliches 
Renteneintrittsalter gilt, so ist eine Verlängerung einer Hypothekenlaufzeit über 
dieses Alter hinaus nur dann als tragfähig zu betrachten, wenn die Bank zu der 
Einschätzung gelangt ist und nachweisen kann, dass sich der Kreditnehmer die 
Bedienung des Kredits gemäß dem überarbeiteten Tilgungsplan aus seiner 
Rente oder anderen überprüften Einkommensquellen bis zum Ende der 
Laufzeit leisten kann. 

• Kapitaldienstfähigkeitsprüfung für Garantiegeber (falls zutreffend). 

Arten von Unterlagen 

Bei der Restrukturierung eines Retailkredits sind mindestens folgende Informationen 
einzuholen: 

• persönliche finanzielle und nicht finanzielle Informationen des Kreditnehmers 
(z. B. Unterhaltsberechtigte, Haushaltsbedarf, Berufstätigkeit, Einkommen, 
Ausgaben usw.), 

• Gesamtverschuldung, 

• letzte unabhängige Bewertung jedes zur Besicherung der zugrunde liegenden 
Fazilität gestellten Beleihungsobjekts, 

• Angaben zu jeglichen anderen für die zugrunde liegenden Kreditfazilitäten 
gestellten Sicherheiten (z. B. Sicherungsrecht, Lebensversicherung, Garantien 
Dritter), 

• letzte Bewertung jeder anderen für die zugrunde liegenden Kreditfazilitäten 
gestellten Sicherheit, 

• Nachweis der variablen Bestandteile des laufenden Einkommens, 

• Annahmen, die den Abschlägen für verschiedene Bestandteile zugrunde gelegt 
wurden, 

• maßgebliche Arbeitsmarktindikatoren. 
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Kreditnehmer im Firmenkundengeschäft 

• Hat ein Kreditnehmer Kreditfazilitäten, die unterschiedlichen Kategorien 
zuzuordnen sind, (z. B. KMU-Kredit, gewerblicher Immobilienkredit usw.), so 
sollte die Bank eine „Entflechtung“ der verschiedenen Kreditfazilitäten, der 
einzelnen Sicherheiten und/oder Ertragsströme prüfen und diese Kategorien in 
ihrer Beurteilung sowohl einzeln als auch insgesamt betrachten, um die 
sinnvollste(n) Gesamtrestrukturierungslösung(en) zu ermitteln. 

• Berücksichtigung der Gesamtverschuldung des Kreditnehmers gemäß den 
Angaben im nationalen Kreditregister, insbesondere im Hinblick auf 
Rückzahlungsverpflichtungen zu unbesicherten Schulden und die Folgen von 
Nichtzahlung; 

• Analyse/Bewertung historischer Daten, um zu ermitteln, wann und aus welchen 
Gründen die finanziellen Schwierigkeiten des Kreditnehmers eingetreten sind 
und ob sein Geschäftsmodell tragfähig ist; 

• Analyse/Bewertung: 

• des Geschäftsplans des Unternehmens (z. B. SWOT-Analyse, Analyse 
prognostizierter Finanzkennzahlen, Branchenanalyse), 

• der historischen Finanzdaten des Unternehmens, um nach Möglichkeit 
das Auslöseereignis für die Schwierigkeiten des Unternehmens zu 
ermitteln und Erkenntnisse über die Tragfähigkeit seines 
Geschäftsmodells zu erlangen. 

• Überprüfung der vom Kreditnehmer erwarteten Cashflows unter 
Berücksichtigung folgender Aspekte: 

• Cashflow-Prognose, die alle wiederkehrenden Posten hinreichend 
detailliert beinhalten sollte, um eine höchstmögliche Deckung zu 
gewährleisten, 

• Geschäftsmodell/Geschäftstätigkeit des Kreditnehmers oder dessen 
wirtschaftliches Umfeld, sowohl in der Vergangenheit als auch in der 
Zukunft, 

• genaue Prüfung und Beurteilung der Angemessenheit der Prognosen und 
Annahmen, 

• Fazilitäten des Kreditnehmers bei anderen Banken, größere Ausgaben, 
Investitionen, Veräußerungen, Eigenkapitalbeitrag, sonstige fällige 
Beträge (Geldbußen, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, 
Versicherungen, Pensionskassen) usw. 

• Analyse der Cashflow-Kennzahlen: 

• auf Grundlage des letzten Abschlusses (geprüfter Jahresabschluss oder 
internes Rechnungswesen), 
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• auf Grundlage der Cashflow-Prognose. 

• Kreditrückzahlungsvereinbarungen sollten die erwarteten frei verfügbaren 
Cashflows gemäß Cashflow-Prognose nicht überschreiten. 

• Kapitaldienstfähigkeitsprüfung für Garantiegeber (falls zutreffend). 

Arten von Unterlagen 

Bei der Restrukturierung eines Firmenkundenkredits sind mindestens folgende 
Informationen einzuholen: 

• letzter geprüfter Jahresabschlusses und/oder aktuelle Daten aus dem internen 
Rechnungswesen, 

• Nachweis der variablen Bestandteile des laufenden Einkommens, 

• Annahmen, die den Abschlägen für verschiedene Bestandteile zugrunde gelegt 
wurden, 

• Gesamtverschuldung, 

• je nach Größe des Kreditnehmers und Laufzeit des Kredits Geschäftsplan 
und/oder Cashflow-Prognose, 

• letzte unabhängige Bewertung jedes zur Besicherung der zugrunde liegenden 
Fazilität gestellten Beleihungsobjekts, 

• Angaben zu jeglichen anderen für die zugrunde liegenden Kreditfazilitäten 
gestellten Sicherheiten (z. B. Sicherungsrecht, Lebensversicherung), 

• letzte Bewertung jeder anderen für die zugrunde liegenden Kreditfazilitäten 
gestellten Sicherheit, 

• historische Finanzdaten, 

• maßgebliche Marktindikatoren (Arbeitslosenquote, BIP, Inflation usw.). 
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Anhang 7 
Zusammenfassung der aufsichtlichen 
Meldungen und Angabepflichten zu NPL 

Der Bilanzsanierungsprozess erfordert eine ordnungsgemäße Identifizierung und 
Steuerung von NPL. Ein wichtiger Baustein dieser ordnungsgemäßen Steuerung ist 
Transparenz. 

Konkrete Angaben zu relevanten Aspekten der Identifizierung und Wertminderung 
von NPL sowie zu diesbezüglichen Zahlungen sollen das Vertrauen der Beteiligten 
in die Bankbilanzen stärken und letztlich die Bereitschaft der Märkte steigern, eine 
Rolle bei der Steuerung von NPL zu übernehmen, für die hochwertige Informationen 
verfügbar geworden sind. 

Damit die Banken den Marktteilnehmern ein umfassendes Bild ihres Risikoprofils 
vermitteln, empfiehlt ihnen die EZB, über die in Teil 8 CRR (Artikel 431) 
vorgeschriebenen Angaben hinaus folgende NPL-bezogene Informationen zu 
veröffentlichen. Nachfolgend sind die zusätzlichen aufsichtlichen Meldungen und 
Angabepflichten zu NPL zusammenfassend dargestellt. 
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Kapitel 2: NPL-Strategie 

Muster/Auszug eines Formulars zur NPE-Strategie und Strategie für in Besitz genommene Vermögenswerte65: 

Kreditinstitut: 

Ist Projektionen xxxx 

Operative ZIELE und KPIs 2016 
2017 
1. H. 2017 2018 2019 2020 2021 

Zeile  

TEIL A: Bestände & Zu-/Abgänge  

1 NPE-Volumen (brutto)         

2 davon: Überfällig > 90 Verzugstage         

3 davon: Zahlung unwahrscheinlich         

4 NPE-Volumen (netto)         

5 davon: Überfällig > 90 Verzugstage        

6 davon: Zahlung unwahrscheinlich        

7 Kredite gesamt (brutto)         

8 = 1/7 NPE-Quote        

9 = 2/7 90-Verzugstage-Quote        

10 = 3/7 UTP-Quote        

11 = 12 + 19 NPE-Zu-/Abgänge (brutto)        

12 = 13 + +16 NPE-Übergänge (+/−)        

13 = 14 + +15 Von nicht notleidend zu notleidend (+)        

14 davon: von nicht gestundet, nicht notleidend zu NPE        

15 davon: von gestundet, aber nicht notleidend zu NPE        

16 = 17 + +18 Von notleidend zu nicht notleidend (−)        

17 davon: von NPE zu nicht gestundet, nicht notleidend        

18 davon: von NPE zu gestundet, aber nicht notleidend        

 

19 = 20 + +29 NPE-Abbau/Anstieg        

20 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 2
7 + 28 

Quellen für NPE-Abbau in der Bilanz (−)        

21 Barerlöse         

22 NPE-Verkäufe (brutto)        

23 Abschreibungen        

24 Verwertung von Sicherheiten (bar)        

25 Inbesitznahme         

26 Debt/Equity-Swaps        

27 Übertragung eines signifikanten Risikos         

28 Sonstige Anpassungen        

29 = 30 + 31 + 32 Sonstige Quellen für NPE-Anstieg (+)        

30 Erwerb von Krediten        

31 Zusätzliche Auszahlungen an Kunden mit NPE         

32 Kapitalisierung von Zahlungsrückständen        

 

                                                                      
65  Banken erhalten die jeweiligen Formulare von ihren gemeinsamen Aufsichtsteams. Die obige Tabelle 

ist lediglich ein Muster/Auszug. Das eigentliche Formular wird voraussichtlich weitere Tabellen, etwa zu 
in Besitz genommenen Vermögenswerten, makroökonomischen Annahmen und Angaben über 
Zeitbänder enthalten. 
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Kreditinstitut: 

Ist Projektionen xxxx 

Operative ZIELE und KPIs 2016 
2017 
1. H. 2017 2018 2019 2020 2021 

Zeile  

33 = 34 + 37 + 38 + 39 Barerlöse aus NPE         

34 = 35 + +36 Barerlöse aus NPE-Verwertungen        

35 davon: Kapital        

36 davon: Zinsen        

37 Barerlöse aus NPE-Abwicklungen        

38 Barerlöse aus NPE-Verkäufen        

39 Sonstige Zahlungseingänge        

 

40 = 41 + +42 + +43 Verlustbudget        

41 Geplante Verwendung der Wertberichtigung        

42 Geplante Verwendung des Kapitals (nicht von der Wertberichtigung erfasster 
Betrag) 

       

43 Steuereffekt        

 

44 Geschätzte Auswirkung der Umsetzung der NPE-Strategie auf CET1         

45 Geschätzte Auswirkung der Umsetzung der NPE-Strategie auf RWA         

 

46 = 47 + +48 Gestundete Risikopositionen (brutto)        

47 davon: Notleidende gestundete Risikopositionen         

48 davon: nicht notleidende gestundete Risikopositionen        

 

56 NPE (brutto) bei Beauftragung eines unabhängigen Dienstleisters        

57 Gekündigte Kredite gesamt (brutto)        

58 Gekündigte Kredite, zu denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist (brutto)        

 

Die Dokumentation der NPL-Strategie, einschließlich der entsprechenden 
Formulare, sollte der Aufsicht übermittelt werden, wobei keine Offenlegung erwartet 
werden sollte. 

Kapitel 4: Forbearance 

Offenlegung – Forbearance 

Damit die Banken den Marktteilnehmern ein umfassendes Bild ihres Risikoprofils 
vermitteln, empfiehlt ihnen die EZB, über die in Teil 8 CRR (Artikel 431) 
vorgeschriebenen Angaben hinaus folgende quantitative Informationen zu 
veröffentlichen. 

• Kreditqualität gestundeter Risikopositionen: separate Aufschlüsselung in zum 
Zeitpunkt der Offenlegung nicht notleidende, notleidende, ausgefallene und 
wertgeminderte Risikopositionen, wobei die jeweiligen Wertminderungsbeträge 
für nicht notleidende und notleidende Risikopositionen getrennt anzugeben 
sind. Falls relevant, kann die Aufschlüsselung nach Kreditqualität weiter nach 
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Risikopositionsklasse aufgegliedert werden, wobei entweder die 
aufsichtsrechtlichen Risikopositionsklassen gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder andere geeignete Risikopositionsklassen zu verwenden sind. 
Bestehen spezifische Konzentrationen, so sind nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften weiter nach Branche und Region und private Haushalte 
weiter nach Portfolio und Region aufzuschlüsseln. 

• Forbearance-Qualität: Aufgliederung der gestundeten Risikopositionen nach 
der Anzahl der in der Vergangenheit gewährten Forbearance-Maßnahmen und 
der in den letzten zwölf Monaten aufgetretenen erneuten Ausfälle (unter 
Zugrundelegung des zwölfmonatigen Gesundungszeitraums gemäß 
Abschnitt 3.5.3). 

• Altersstruktur gestundeter Risikopositionen: Zeitraum seit Gewährung der 
Forbearance-Maßnahmen unter hinreichender Aufschlüsselung der Zeiträume 
(<3 Monate, 3 bis 6 Monate usw.). 

• Auswirkungen der in den vergangenen 6/12/24 Monaten gewährten 
Forbearance-Maßnahmen auf den Nettobarwert. 

Damit alle Banken konsistente Angaben veröffentlichen können, bieten die 
nachstehenden Mustertabellen den Banken eine Orientierungshilfe. 

Die Tabellen sollen die Institute bei der praktischen Umsetzung der vorstehenden 
Punkte anleiten. Es steht den Instituten zwar weiterhin frei, für Angaben zu den 
vorstehenden Punkten ein anderes Format zu verwenden, jedoch sollte dieses 
Format für maßgebliche und wesentliche Elemente zumindest eine vergleichbare 
Detailtiefe gewährleisten, wobei die Wesentlichkeit nach den einschlägigen EBA-
Leitlinien zu beurteilen ist. 
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Tabelle 5 
Mustertabellen zur Offenlegung von Forbearance-Angaben 

a. Kreditqualität gestundeter Risikopositionen 

 
Alle gestundeten Risikopositionen (Mio EUR) 

Wertminderung, Wertberichtigungen und 
Wertanpassungen 

Für gestundete 
Risikopositio-
nen erhaltene 
Sicherheiten 

und finanzielle 
Garantien 

  
davon: nicht 
notleidend, 

aber 
überfällig 

davon: 
notleidend 

davon: 
wertge-
mindert 

davon: 
ausgefallen 

Nicht notleidende 
gestundete 

Risikopositionen 

Notleidende 
gestundete 

Risikopositionen 

 
  

 

davon: 
Wertan-

passungen 
 

davon: 
Wertan-

passungen 

Schuldverschreibungen 
(einschließlich zu fortgeführten 
Anschaffungskosten und zum 
beizulegenden Zeitwert)                     

Zentralbanken                     

Zentralstaaten                     

Kreditinstitute                     

Sonstige finanzielle 
Kapitalgesellschaften                     

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften                     

Darlehen und Kredite 
(einschließlich zu fortgeführten 
Anschaffungskosten und zum 
beizulegenden Zeitwert)                     

Zentralbanken                     

Zentralstaaten                     

Kreditinstitute                     

Sonstige finanzielle 
Kapitalgesellschaften                     

Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften (ggf. 
Aufschlüsselung)                     

Private Haushalte (ggf. 
Aufschlüsselung)                     

SCHULDTITEL (ohne zu 
Handelszwecken gehaltene)                     

ERTEILTE KREDITZUSAGEN                     

RISIKOPOSITIONEN MIT 
FORBEARANCE-MASSNAHMEN 
GESAMT                     

b. Forbearance-Qualität 

 Gestundete Risikopositionen (Mio EUR) 

Forbearance-Maßnahmen mehr als einmal gewährt  

Forbearance-Maßnahmen mehr als zweimal gewährt  

In den letzten 12 Monaten erneut ausgefallen  

c. Gestundete Risikopositionen nach Kreditkategorie 

 <3 Monate  3–6 Monate 6–12 Monate >12 Monate 

RISIKOPOSITIONEN MIT FORBEARANCE-MASSNAHMEN GESAMT         

davon: nicht notleidende Risikopositionen         

davon: notleidende Risikopositionen     

Auswirkungen von in den vergangenen 6/12/24 Monaten gewährten Forbearance-Maßnahmen auf den Nettobarwert. 

 Nach 6 Monaten Nach 12 Monaten Nach 24 Monaten 

Nettobarwert der ursprünglichen vertraglichen Cashflows       

Nettobarwert der Cashflows aus Verträgen, für die Forbearance-
Maßnahmen gewährt wurden 

      

Beschreibung des von der Bank verwendeten Abzinsungsansatzes    
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Aufsichtliche Meldungen – Forbearance 

Den Aufsichtsbehörden ist mindestens jährlich (oder in einem von der 
Aufsichtsbehörde geforderten kürzeren Turnus) eine Aufschlüsselung der 
gestundeten Risikopositionen nach den wichtigsten Arten der Forbearance-
Optionen, getrennt nach kurz- und langfristigen Forbearance-Maßnahmen, gemäß 
nachstehender Tabelle vorzulegen. Falls bestimmte Risikopositionsklassen stärker 
als andere von Forbearance betroffen sind, ist auch eine Aufschlüsselung auf Ebene 
der Risikopositionsklassen oder eine separate Auflistung der Risikopositionsklassen 
möglich. 

Tabelle 6 
Zusätzliche aufsichtliche Meldungen zur Verwendung verschiedener Arten von Forbearance-Optionen 

Für eine Risikoposition können auch mehrere Forbearance-Optionen zutreffen, deshalb sind für jede relevante Option die jeweiligen Beträge anzugeben; unter „Insgesamt “ wird 
somit nicht die Summe aller gewährten Optionen erwartet. 

 

Jahr t Jahr t−1 
Alle gestundeten Risikopositionen 

(Mio EUR) 
Alle gestundeten Risikopositionen 

(Mio EUR) 
  davon: notleidend    davon: notleidend  

Gewährte kurzfristige Optionen         

davon Tilgungsaussetzung         

  Reduzierte Tilgungszahlungen         

  Zahlungsaufschub/-moratorium         

  Kapitalisierung von 
Zahlungsrückständen/Zinsen 

        

 Andere (detaillierte Angaben, falls 
signifikant) 

    

Gewährte langfristige Optionen         

davon Zinssenkung         

 Laufzeitverlängerung     

 Zusätzliche Sicherheiten     

  Änderung des Tilgungsplans         

  Schuldenerlass         

  Freiwillige Veräußerung          

 Andere (detaillierte Angaben, falls 
signifikant) 

    

Insgesamt         

 

Kapitel 5 und 6: NPE, Wertminderung und Abschreibung 

Offenlegung 

Die ESMA hat den Finanzinstituten empfohlen, die in der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 680/2014 der Kommission verwendeten Definitionen von NPE und 
Forbearance für die Angaben in der Finanzberichterstattung zu verwenden und den 
in ihrem Institut zugrunde gelegten Zusammenhang zwischen notleidenden, 
ausgefallenen und wertgeminderten Krediten zu erläutern.66 In Bezug auf 

                                                                      
66  Siehe ESMA PS und ESMA, Review of Accounting practices, Comparability of IFRS Financial 

Statements of Financial Institutions in Europe (2013). 
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Offenlegungen sollten die Banken die in der EBA ITS niedergelegten aufsichtlichen 
Meldepflichten gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der 
Kommission als Maßstab berücksichtigen. 

Von den Banken wird erwartet, dass sie gemäß Teil 8 CRR folgende Informationen 
mit entsprechenden Verweisen auf ihren Jahresabschluss offenlegen: 

• die der Definition von notleidenden Krediten zugrunde liegenden Annahmen 
und eine Gegenüberstellung mit den Annahmen, die zur Identifizierung von 
wertgeminderten finanziellen Vermögenswerten verwendet werden, 
einschließlich folgender Angaben: 

• Wesentlichkeitsschwellen für die Identifizierung von notleidenden 
Risikopositionen auf Basis des 90-Verzugstage-Kriteriums 

• zur Zählung der Verzugstage verwendete Methoden 

• verwendete UTP-Indikatoren 

• effektive durchschnittliche Dauer des Gesundungszeitraums und des 
Probezeitraums 

• die Wertminderungspolitik in Bezug auf notleidende Risikopositionen: 

• Auslösetatbestände für Wertminderungen und Schwellenwerte, die 
berücksichtigt werden, wenn ein Schadensfall eingetreten ist 

• bei der Ermittlung kollektiver Wertberichtigungen berücksichtigte 
wesentliche Einschätzungen des Managements, Erwartungen und 
Annahmen 

• Politik in Bezug auf Wertaufholungen 

• Sensitivitätsanalyse zu Änderungen wesentlicher Annahmen 

• Informationen darüber, ob kollektive und individuelle Wertminderungen bei 
notleidenden und nicht notleidenden Risikopositionen als spezifische oder als 
allgemeine Kreditrisikoanpassungen behandelt werden, 

• Abgleich der Definitionen für notleidend, wertgemindert, ausgefallen, 
restrukturierte/geänderte finanzielle Vermögenswerte und gestundete 
Risikopositionen, wobei der Abgleich sowohl eine konzeptionelle Erläuterung 
der Unterschiede als auch quantitative Informationen zu den Effekten dieser 
konzeptionellen Unterschiede umfassen sollte, 

• nicht notleidende, nicht notleidende, aber überfällige und notleidende 
Risikopositionen unter separater Aufschlüsselung in Risikopositionen, die mehr 
als 90 Tage überfällig sind, UTP-Risikopositionen, wertgeminderte und 
ausgefallene Risikopositionen nach Risikopositionsklassen, 

• Altersstruktur von überfälligen notleidenden und nicht notleidenden 
Risikopositionen, 
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• die für notleidende und nicht notleidende Risikopositionen vorgenommene 
individuelle und kollektive Wertberichtigung, aufgeschlüsselt nach 
Risikopositionsklassen, Branchen und geografischen Regionen, gegebenenfalls 
mit Unterscheidung zwischen Wertminderungen, die die Kriterien für 
spezifische bzw. allgemeine Kreditrisikoanpassungen erfüllen, 

• Höhe der für notleidende und nicht notleidende Risikopositionen 
ausgewiesenen individuellen und kollektiven Wertminderung, aufgeschlüsselt 
nach Risikopositionsklassen, Branchen und geografischen Regionen, 

• Sehen die Rechnungslegungsstandards den Ausweis von Wertminderungen für 
alle Vermögenswerte auf Basis eines Modells der erwarteten Verluste vor, so 
sind notleidende und nicht notleidende Risikopositionen sowie die zugehörigen 
kumulierten Wertminderungen und der jeweilige Wertminderungsaufwand nach 
Stufen aufzuschlüsseln, gegebenenfalls mit Unterscheidung zwischen 
Wertminderungen, die die Kriterien für spezifische bzw. allgemeine 
Kreditrisikoanpassungen erfüllen. Die Aufschlüsselung nach Stufen sollte nach 
Risikopositionsklassen, Branchen und geografischen Regionen erfolgen. 

Abschreibungen 

• Höhe der kumulierten abgeschrieben NPE sowie Höhe der im Berichtszeitraum 
abgeschriebenen NPE und die Auswirkungen dieser Abschreibungen auf den 
Wertminderungsbetrag und die GuV, aufgeschlüsselt nach 
Risikopositionsklassen, Branchen und geografischen Regionen. Der Betrag der 
im Berichtszeitraum abgeschriebenen NPE ist außerdem nach Altersstruktur 
aufzuschlüsseln. 

Zahlungseingänge 

• Zahlungseingänge auf NPE und ihre ergebniswirksame Erfassung: 

• Zahlungseingänge auf notleidende Risikopositionen, getrennt nach 
Eingängen aus Rückzahlungen des Kreditnehmers und Eingängen aus 
der Verwertung von Sicherheiten (dem Verkauf von in Besitz 
genommenen Sicherheiten) 

• Aufsplittung der Zahlungseingänge in auf Zinszahlungen und auf 
Tilgungszahlungen angerechnete Beträge 

• Höhe der aufgelaufenen Zinsen auf notleidende Risikopositionen 

• Gegenüberstellung des Betrags der aufgelaufenen Zinsen und des 
Betrags der gesamten Zahlungseingänge auf notleidende Risikopositionen 

• Eine Aufschlüsselung der eingegangenen und erfassten Zahlungen nach 
Risikopositionsklassen, Kreditsegmenten, Branchen oder geografischen 
Regionen kann im Falle einer bestimmten Konzentration von Problemen im 
Zusammenhang mit der Aktivaqualität sinnvoll sein. 
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Aufsichtliche Meldungen 

Im Zusammenhang mit der Schätzung von Wertberichtigungen auf kollektiver Basis 
sollten Banken zumindest in der Lage sein, die in Tabelle 7 aufgeführten Daten zu 
den Modellen vorzulegen, die sie zur Berechnung von Wertberichtigungen für NPE 
auf kollektiver Basis verwenden. Die Daten sind jährlich oder auf Anforderung der 
Aufsichtsbehörden in einem kürzeren Turnus vorzulegen. Die Angaben in den 
Spalten C, D und E sind auf Ebene der in Spalte B angegebenen Segmente zu 
machen (weitere Erläuterungen unterhalb der Tabelle). 

Tabelle 7 
Aufsichtliche Meldung zur Schätzung von Wertberichtigungen auf kollektiver Basis 

A. Portfolio B. Segment C. LGD D. Gesundungsrate 
E. NPE bei 

Ausfall 

A.1 
Branche 

der Gegen-
partei 

A.2  
Sitz  

der Gegen-
partei 

 
C.1 

Quote in % 

C.2 
Kalibrie-

rungszeit-
raum 

C.3 
Anpassung 
an aktuelle 
Bedingun-

gen 

C.4 
Alt. 

Ansatz 
D.1 Rate 

in % 

D.2 
Kalibrie-
rungs-

zeitraum 

D.3 
Anpassung 
an aktuelle 
Bedingun-

gen 
D.4 Alt. 
Ansatz  

            

 

Erläuterungen zur Tabelle: 

A. Bezeichnung des NPE-Portfolios, zu dem die in Spalte B angegebenen Segmente 
gehören: 

• A.1 Branche der Gegenpartei nach FINREP 20.4 

• A.2 Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet 

B. Bezeichnung jeder zur Ermittlung der Wertberichtigung auf kollektiver Basis 
angelegten granularen Gruppe von Risikopositionen mit gemeinsamen 
Ausfallrisikoeigenschaften unter Angabe der angewandten Segmentierungskriterien 
(z. B. Produktart, Besicherung, Kundensegment usw.) 

C. Auf Ebene des in Spalte B bezeichneten Segments angewandte Verlustquote bei 
Ausfall: 

• C.1 Angewandte LGD in % 

• C.2 Kalibrierungszeitraum für zur Schätzung von C.1 verwendete historische 
Daten (z. B. „2010–2015“) 

• C.3 Gegebenenfalls Beschreibung der an den zur Schätzung verwendeten 
historischen Daten vorgenommenen Anpassungen (z. B. um aktuelle 
Bedingungen einzubeziehen) 

• C.4 Falls C.1 nicht anhand historischer Daten geschätzt wurde (C.2/C.3 treffen 
nicht zu), Beschreibung des angewandten alternativen Ansatzes 

D. Auf Ebene des in Spalte B bezeichneten Segments angewandte Gesundungsrate 
für NPL: 
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• D.1 Angewandte Gesundungsrate in % 

• D.2 Kalibrierungszeitraum für zur Schätzung von D.1 verwendete historische 
Daten (z. B. „2010–2015“) 

• D.3 Gegebenenfalls Beschreibung der an den zur Schätzung verwendeten 
historischen Daten vorgenommenen Anpassungen (z. B. um aktuelle 
Bedingungen einzubeziehen) 

• D.3 Falls D.1 nicht anhand historischer Daten geschätzt wurde (D.2/D.3 treffen 
nicht zu), Beschreibung des angewandten alternativen Ansatzes 

E. Aggregierte NPE bei Ausfall in Mio € auf Ebene des in Spalte B bezeichneten 
Segments 

Zinsabgrenzung – NPL 

Banken sollten in der Lage sein, jährlich oder auf Anforderung der 
Aufsichtsbehörden in einem kürzeren Turnus die in Tabelle 8 aufgeführten Daten zur 
Zinsabgrenzung bei NPL vorzulegen. 

Tabelle 8 
Aufsichtliche Meldung zur Zinsabgrenzung bei NPE 

Mio EUR 

Zinsertrag auf Basis des 
ursprünglichen Effektivzinssatzes in 

der GuV  
(vor Wertminderung) 

Abgrenzung des Zinsertrags auf Basis des 
Effektivzinssatzes nach Berücksichtigung von 

Wertminderung und Aufzinsung 
Zahlungseingänge 
(nur zinsbezogen) 

Kredite gesamt        

Nicht notleidende Kredite       

Einzeln/individuell beurteilte NPL, davon       

 – wertgemindert        

 – nicht wertgemindert        

  – gestundet        

  Restrukturierte nicht wertgeminderte NPL       

   ≤90 Verzugstage       

   >90 Verzugstage       

  Nicht restrukturierte nicht wertgeminderte NPL       

   ≤90 Verzugstage       

   >90 Verzugstage       

Kollektiv beurteilte NPL       

 Wertgeminderte NPL       

 Nicht wertgeminderte NPL    

  Restrukturierte nicht wertgeminderte NPL       

   ≤90 Verzugstage       

   >90 Verzugstage       

  Nicht restrukturierte nicht wertgeminderte NPL       

   ≤90 Verzugstage       

   >90 Verzugstage       
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Kapitel 7: Sicherheitenbewertung 

Institute sollten im Rahmen ihrer Offenlegung folgende quantitative Informationen 
vorlegen (idealerweise durch Verweise auf die entsprechenden Angaben im 
Jahresabschluss): 

1. für notleidende und nicht notleidende Risikopositionen gehaltene Sicherheiten 
und Garantien, aufgeschlüsselt nach Risikopositionsklassen, Branchen und 
geografischen Regionen, 

2. für die relevantesten besicherten NPE-Portfolios und für NPE insgesamt eine 
Aufschlüsselung der Sicherheiten (letzte aktualisierte Bewertung gemäß 
Kapitel 7), erwarteter Nettobarwert unter Berücksichtigung des Zeitraums bis 
zur Veräußerung und der bis zur Veräußerung entstehenden Kosten sowie 
Wertberichtigungen nach Art der Vermögenswerte und Zeitraum seit NPE-
Einstufung, 

3. Werte von in Besitz genommenen Vermögenswerten nach Art der 
Vermögenswerte und Zeitbändern sowie damit zusammenhängende 
Wertberichtigungen. Um aussagekräftige Ergebnisse vorlegen zu können, kann 
eine Aufschlüsselung der aufsichtsrechtlichen Risikopositionsklassen in 
Kreditsegmente sinnvoll sein. 
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Anhang 8 
Übertragung von NPL-Risiken 

Bei der Verbriefung oder einer anderweitigen Übertragung ihrer NPL ohne 
Tranchierung ist es von entscheidender Bedeutung, dass Banken folgende Aspekte 
beachten: 

• eine realistische Schätzung der Cashflows zur Rückzahlung der 
Verbindlichkeiten aus den Verbriefungstransaktionen. Diese sind bei NPL im 
Allgemeinen nicht regelmäßig, 

• die Bewertung der Sicherheiten zur Besicherung der NPL (gemäß Kapitel 7 des 
vorliegenden Leitfadens), 

• sämtliche mit der Transaktion einhergehenden Strukturierungskosten, 

• die damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. 

Bei Verbriefungstransaktionen muss die Übertragung eines signifikanten Risikos 
beurteilt werden, gelten zusätzliche Melde- und Offenlegungspflichten und ist ein 
Nettoanteil (Net Economic Interest) von mindestens 5 % zu halten. Zumindest für die 
nachrangigen Tranchen wird in der Regel ein Risikogewicht von 1 250% angesetzt. 
Darüber hinaus sollte das Institut die Verbriefung in seinem ICAAP und ILAAP 
berücksichtigen und sollte auch operationelle Risiken (z. B. rechtliche Risiken im 
Zusammenhang mit Übertragung der NPL), Reputations- und andere Risiken in 
Betracht ziehen, die sich infolge der Transaktion erhöhen könnten. Die Übertragung 
signifikanter Risiken sollte im Einklang mit dem Öffentlichen Leitfaden der EZB zur 
Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos vom 24. März 2016 
erfolgen67. 

Bei manchen Transaktionen zur Risikoübertragung können Risikogewichte für 
Spezialfinanzierungen gelten (etwa bei Transaktionen, bei denen die zugrunde 
liegenden Risikopositionen Sachanlagen sind und der Kreditgeber einen erheblichen 
Einfluss auf die betreffenden Vermögenswerte hat, sofern die in Artikel 147 
Absatz 8 CRR aufgeführten Bedingungen erfüllt sind). Die aufsichtsrechtliche 
Behandlung von Transaktionen sollte deshalb immer auf Einzelfallbasis festgelegt 
werden. 

Bei Risikoübertragungen, die im aufsichtsrechtlichen Sinne nicht als Verbriefungen68 
eingestuft sind, könnte zudem die Genehmigung vonseiten zuständiger Behörden 
oder anderer Stellen erforderlich sein (beispielsweise bei der Veräußerung von 

                                                                      
67  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.de.pdf 
68  Gemäß der Definition in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 CRR, d. h. mit einer Unterteilung des 

Kreditrisikos in Tranchen, hängen die Rückzahlungen von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden 
Risikopositionen und einer bestimmten Verteilung der Verluste während der Laufzeit der Transaktion 
ab. 
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Vermögenswerten oder bei wesentlichen Veränderungen des Risikoprofils einer 
Bank). 

Obgleich in solchen Fällen keine Übertragung eines signifikanten Risikos erreicht 
werden kann, können NPL-Risikotransfers, bei denen es sich nicht um 
Verbriefungen handelt, aus regulatorischer Sicht unter bestimmten Umständen 
dennoch zu Ausbuchungen und Entkonsolidierungen führen. In der Regel hängen 
diese mit der Bilanzierung dieser Transaktionen zusammen. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die EZB erwartet, bei Transaktionen 
zur Risikoübertragung frühzeitig in Kenntnis gesetzt zu werden. 

Bei der Beurteilung, ob solche Transaktionen zur NPL-Risikoübertragung (die keine 
Verbriefungen sind) die Bedingungen für eine aufsichtsrechtliche 
Entkonsolidierung/Ausbuchung erfüllen, berücksichtigt die EZB, ob die 
verbleibenden Restrisiken angemessen abgedeckt sind. Ist dies nicht der Fall, kann 
die regulatorische Behandlung dieser Transaktionen von der diesbezüglichen 
Rechnungslegung abweichen und mit zusätzlichen Kapitalanforderungen verbunden 
sein. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die übertragende Bank dem 
Anlagevehikel zudem in irgendeiner Form Finanzmittel bereitstellt, was potenziell zu 
einem verzögerten Verlustausweis bei der übertragenden Bank führt, oder wenn von 
der übertragenden Bank eine über ihre vertraglichen Verpflichtungen hinausgehende 
Unterstützung der Transaktion zur Risikoübertragung erwartet wird. 
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